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Papst Paul erlässt eine Bulle an K. Friedrich , dass er den wider König Georg ausgespro¬
chenen und dieser Bulle heygeschlossenen Kirchenbann verkündigen lassen , die Kirche
Gottes schützen und Georgen nicht mehr König von Böhmen nennen soll.

Geh . H . - Archiv . Kurz ’s Oesterreich unter K. Friedrich IV . p . 91. Note a) .
Befehl an die Räthe zu Wien , dem Johst Hauser , so lang er k .Pfleger zu Krems und Stain

ist , jährlich 160 Pf . Pfen , zur Burghut auszurichten , quartaliter 40 Pf . Pfen.
Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 33.

Quittung für Jörg von der Vall , über 20 Gulden , zu des Kaisers Händen vom Amte zu .Tra-
herg und über 31 Pf . Pfen . vom Amte zu Lauenmund ausgerichtet.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 33.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Friedrich Herherstorffer 60 Pf . Pfen . auszurichten,

zum Bau des Schlosses Wildani . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 33.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Sigmund Neuhauser 48 Pf . Pfen . für Sold und Kost¬

geld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88 . fol . 33.
Befehl an den Vitzthum in Kärntlien , dem Andre Gutenstainer , Pfleger zu Glanegk zum Bau

des Schlosses daseihst 32 Pf . Pfen . auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod , N . 38. fol . 33.
Befehl an Jörg von der Vall , Amtmann zu Trahurg , dem Pfleger zu Trahurg Anton Grim-

sitzer für 2 Wächter zur Bewahrung des Schlosses 8 Mark Pfenning pro 1467 zu gehen.
Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 33.

Befehl an den Vitzthum in Kärntlien , dem Gebhard Pewscher 500 Gulden ungr . Ducaten
(von der Schuld für das Haus des weiland Heinrich Kornmess , Bürgers zu Neustadt)
auszurichten . Geh . II . - Archiv . Cod. N . 38. fol . 34.

Herzog Mauro von Venedig gibt dein K. Friedrich für ihn und sein Gefolge einen Geleits-
hrief durch das venetianisclie Gehieth zur Reise nach Rom . Geh . H . - Archiv.

K, Friedrich erlässt ein Patent , dass er einen Befehl an den Magistrat der Stadt Augsburg
gegeben habe , den Schutz - und Scliirmbrief für die Adelgosz , falls keine Ausgleichung
mit den Verwandten des Conz Geyr zu Stande gehraclit würde , zu widerrufen.

„ Wann vns vnser vnd des reichs getrewer Hans Geyr des egenanten Conczen sune von sein vnd
„seiner geswistred wegen fürbracht hat , wie die vorgenanten Adelgoss den obgenanten iren vater auf
„vnser vnd des h. reichs freyen strasz freuenlich vnd mutwillenclich on alle vrsacli aus argem büsenn wil-
„len mörtlich vom leben zum tod bracht , daruinb ine biszher cinieh abtrag oder wanndel beschehen noch
„fiir die vorgenantn von Laugingen zu einichem tag in deshalb abtrag zu tliun verkirndt were vnd vns die-
„muticlich angeruffen vnd gebeten daz wir ime vnd seinen geswistreten vmb solli vnrecht , freuel vnd vbel
„an dem yczgenanten irem vatter begangen gegu dem vorgenanten Adelgosz recht ergeu zu lassen vnd zu
„gestatten als sich vmb solichs nach vnser vnd des heiligen reichs rechten gehöret guediclich gerueliten.
„Wann wir nu nit geneigt sonder in soliclien freuenlichen Verhandlungen vnd vnbillichen geschichten yuiand
„gericht vnd recht zu uersperrn , vnd doch gern wolten daz die egenanten partheyen desshalben miteinan-
»der gütlich vereint vnd betragen wurden , darumb auch daz der obgenant Lienhart Adelgosz der gemelteu
„sachenhalb vnd zu behelff vnserer kaiserlichen briefe im vormals gegebn nit verkürczt oder vbereylt werde,
„so haben wir den ersamen vnsern vnd des reichs lieben getrewen burgermeister vnd rate der stat zuAugs-
„purg durch vnser kaiserlich brief bcuelhnuss getan die benanten partlieien für sich zu erordern vnd fleisz
„zu tliun gütlich zu verainen , souerr sy aber die partlieien mit einander gütlich nickt vereinen mochten,
„alsdann dein ytzgenantn Linhartn Adelgoss vnsern kaiserlichen schirm gnad vnd freyheit im deszhnlb durch
„vnser kaiserlich briefe getan vnd gegeben von vnser vnd des heiligen reichs wegen auf zimlich gesaezt
„zeit vnd tage sich des darnach ferrer nit zu gebrauchen abzukuuden nach iuhalt derselben vnserer kaiser¬
lichen conimissionbriefe deszhnlb ausgegangen . Darauf wir auch , nach der yczgenielten abkundung vnd be-
„stimbten zeit , so durch die obgenanten von Augspurg bescheben wirdet , die vermelten vnser kaiserlich
„scherm gnad vnd freyheit dem genanten Adelgoss durch vnser kaiserlich briefe getan vnd gegebn gancz
„vernichten widerruffen vnd abtliun yeez alsdann vnd dann als yeez von cgemelter vnser kaiserlichen macht
„vnd rechter wissen in craft disz briefs ”. . . Q. 63.

verleiht dem Ilertneid von Puchaim Veste und Stadt Litsclian , und die Veste Funndorf.
Gell . H. - Archiv.

erlässt einen Spruchhrief in Betreff der Irrungen zwischen Grafen Johann von Montfort ei¬
nerseits und den Gribingern und Gresl andererseits , über das Schloss Annkhelstein.

Geh . 11. - Archiv.
63
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fordert die Aebte von St. Lambrecht und Lilienfeld , welche wegen der Fischerej im Eylaf-
see bey Maria Zell Process hatten , vor sich zur Entscheidung , nachdem er dem Sigis¬
mund Rogendorf untersagt hatte , die Sache vor sein Gericht zu ziehen.

Hanthaler , Fasti Campilil. II. 2. 321.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem llanns Hawsrugker , Ilofschneider der Rom. Kaise-

rinn 15 Pf. Pfen. für seinen Sold auszurichten. Geh. II.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.
K. Friedrich gibt dem Albrecht Kumpp einen Legitimationsbrief, Q- 49.
Quittung für Andre Premer , Pfleger zu Gesting , über 64 Gulden ungr. Ducaten zu des Kai¬

sers Händen. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 88. fol. 34.
Befehl an H. Jörgn Fuchs , Hofmarschall , dem Gebhart Pewscher von deY Verlassenschaft

des Heinrich Kornmess, Bürgers zu Neustadt , die in seinem Hause daselbst liegt , für
100 Gulden ungr. Ducaten Werth zu geben. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.

Befehl an Jörg Viertaler, Marchfutrer zu Grätz, von den Renten des Amteŝ den Knaben
(Pagen ) des Herzogs Maximilian von Oesterreich monathlich jedem 1 Paar Schuhe mit
16 Pfen . zu bezahlen. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.

Befehl an den Jörg Viertaler , Marchfuttrer zu Giditz, dem Friedrich Herberstorlfer, I fl eg er
zu Wildoni 62 Viertel Korn, die er vom Nestler am Herzogperg , und Ulrich Gysubl an
der Gosnitz eingenommen hat , zu Nothdurlt des Schlosses Wildoni zu verabreichen.

Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.
K. Friedrich nimmt dem Hanns Judel , Bürger zu Voitsperg , in seinen besondcrn Schutz

und Schirm und freyet ihn dahin , dass er nur vor den Kaiser geladen werden möge.
Geh. II. - Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hanns Rotiuger 60 Pf. Plen . an Sold und Kostgeld
auszurichten. Geh. H.- Archiv. Cod, N. 38. fol. 35.

Quittung für Thomas Ratenstain , über 800 Pf. Pfen . dem Kaiser eingehändigt.
Geh. H. - Archiv, Cod. N. 38. fol . 35.

Quittung für Wolfgang Prawn, über 50 Gulden ungrisch und Ducaten zu des Kaisers Han¬
nen. Geh. II. - Archiv. Cod. N. 88. fol. 35.

Quittung für Wolfgang Ennstaler , Amtmann in der Selick , über 100 Pf . Pfen. zu des Kai¬
sers Händen, Geh. II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 35.

Befehl an Wilhalni Gresl , Amtmann zu Marchburg, dem Sigmund Rogendorfer 9o I f. Plen.
und 6 Schill Pfen. auszurichten , von der Burghut des Schlosses Grätz bis vergangenen
St. Simonstag und künftig jährlich 300 Pf. Pfen . von künftigen Pfingsten an.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.
Befehl an Stephan Schack , Amtmann zu Rakerspurg , dem Sigmund Rogendorfler zum Bau

des Schlosses Grätz 150 Pf. Pfen . auszurichten. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.
Befehl an Jacob von Ernaw , Vitzthum in Kärnthen, dem Sigmund Krewtzer, Verweser m

Kärnthen, 149 Pf. 6 Schill, und 10 Pfen. für ein Gut, genannt die Vogtey , das er dem
Kaiser verkauft hat , auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 35.

K. Friedrich erlässt einen Gerichtsbrief über den vom Bischof Ulrich von Passau , als kaiser¬
lichen Kammergerichts- Vorsitzer, erlassenen Spruch , in Betreif der Erbschaft des in
Frankreich verstorbenen Hanns von Frawnbcrg.

„Als zwischen den edeln vnd vnsern vncl des reichs lieben getrcwen Sigmunden von Fiawnber 0
„Hag zu Prunn an ainqm vnd Partziualen vnd Lienharten von Aichperg gcbruedern zum Mose am aiidun
„teiln von wegen weilent Hansen von Frawnberg so zu Frankchenreicii mit tod abgangen ist , veilassen ei
„be habe vnd gut , darczu die benanten Aichperger als seiner swester sune rechten vnd nechsten erben zu
„sein vnd Sigmund von Frawnberg in craft eins geschefts , so im weilent der benant Hans getan haben so!,
„gereebtikeit zu haben vermeinen deszhalben sv gegeneinander in irrung zwitrecht vnd spenne gewesen ' »i
„ettlieher mass vor vus vnd vnserm camergcriclit in recht gestanden sein . Daz der erwirdig Vhieb bischou ^
„zu Passaw vnser fürste geuatter Römischer canczler vnd lieber andechtigei als vnsoi kcisei lieber ^ ^
„richter an vnsever stat vnd von vnsern wegen die egeaanten partheyen nemlich den edeln vusein
»reichs lieben getrcwen Hansen von Frawnberg hem zum Hage zu Prunn als volmechtigen anwalt vnt in
„nanien des vorgenanten Sigmunds seines suns vnd der yeczgenanten Partziual von Aichperger v i n
„sein selbs vnd als volmechtiger anwalt des egeiianten Lienharts seins bruders zu uermeidun D lerier
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„vnwille vnd vnfruntschaft auch cossten vnd schaden so deszlialb zwischen ine erwachsen vud ergangen

„bette sein mögen , soücher egemelter irer speune irrung vnd szvvitrecht miteinander gütlich zu uerainen zu uer-
,,tragen vnd zu herichtten vnderstanden die er aber nach dem die benanten beide gesiechte vnd partheien vor-
„mals gegeneinander in gutem willen vnd fruntschaft gewesen vnd herkomcn sein , sy ferrer dabey zu be¬
titelten zu herichtten vnd zu uereynen in anderwege vnd fliege dann durch besliessung eins bcyrats zwi¬
schen inen fürgenomen nicht hat finden mögen die er auch also zwischen ine gesucht erfunden vnd sy bei-
„derseitt mit irem guten willen vnd wissen vereinet vnd berichttet hat in niass hernachgeschriben stett . Nein-
„lieh daz die egenantn Aichpcrger dem yeczgenanten Sigmunden vnder den zweien weilent Gebharts von Aieh-
„perg töcbtern eine , welche dem benantn Sigmunden vnder in geuellig sein vnd er benennen wirdet zu der
»heiligen ee vermaheln vnd verheyratten die alszdann zu heyratgutt fünfzehenhundert guidein Reinisch für
„ir veterlich erbgut vnd gereebtikeit zu im bringen damit aufgeweiset vnd nach dem landsrechten in Nidern
„Beim mit heyratgut Widerlegung vnd morgengab gehandelt vnd gehalten vnd darczu derselben tochter zu
»der er sich zu heyratten in willen begeben wirdet auf vnd nach innhalt der teidinge vnd Verschreibung
„vormals zu Regenspurg zwischen den Eycbpergern vnd den gemelten töcbtern begriffen sunst alle ander ir
„erblich gereebtikeit vnd anfeile vorbehalleu sein vnd dauon nicht gesundert , sonder der obgenant Sigmund
„von Frawnberg sol auch in ainem moneid dem nechsten nach datum disz briefs schiristkünftig den egenan-
„ten Aichpergern benennen vnd verkünden zu welker obgenanten töchter einer er sich verheyratten vnd ver¬
nebeln welle vnd so das beschicht alszdann darnach hiezwischen vnd sand Jorgentag auch schiristkünftig
„darüber nottürftig vnd gewnndlich heyratbrief geuerttigt werden . Darauf vnd da entgegen hat der obgenant
„Hans von Frawnberg anstat vnd als volmechtiger anwalt des egenanten Sigmunds seins sons das vorberürt

„geschäft gancz fallen lassen vnd sich des vnd aller gereebtikeit so derselb sein sone an des yeczgenanten
„weilent Hansen von Frawnberg verlassen habe vnd gut vermeint gehabt haben vor dem obgenanten vnserm
„lieben fürsten vnd geuattern gancz uerczigen vnd begeben vnd im darczu alle vnd yglich brief vnd gerech-
»tikeit , so er vber das gemelt geschefft gehabt vnd erlangt hat gancz vbergegeben vnd eingeantwortt , daz
„die ferrer auf die yeczgemelt teyding den egenanten Aichpergern von im vberantwortt vnd eingegeben wer-
„den , die er in auch zu irn banden vnd gwaltsam vbergebn vnd eingeantwortt hat vnd dieselbu Aichperger
„alszdann solichs geschefts vnd des vorgenanten Sigmunds von Frawnberg halb gancz vnuerhindert bey irer
„obgeschriben erblichen gerechtikeit bleiben vnd das einnemeu innhaben nuczeu uiesseu vnd gebrauchen sol¬
len vnd mugen doch darin ausgenomen was brief dem benanten Sigmunden von Freiberg von weilent dem

„egenanten Hansen von Frawnberg worden sein , vnd er yecz zu seinen banden vnd gwaltsam innhat , die
„sollen im bleiben vnd er sich der geprauchn vnd geniessen on der vorgenanteu Aichperger irrung vnd ver-
„hindrung . Die vorgenanten von Aiehperg sollen auch dem gemelten Sigmunden von Frawnberg vmb solieh
„absten des egemelten geschefts vber disz vorberürt teyding zu bcssrung vnd ergeczung als für ein verlorns

„gelt tausent guidein Reinisch uemlich drewhundert guidein auf sand Michelstag schiristkunftig drewhundert
„darnach von sand Michelstag vber ein jar vnd dann die vbringen vierhundert guidein darnach aber auf sand
„Michelstag vber ein jar alle zil vnd tag nach einander körnend vud schiristkfinftig on allen iren cossten vnd
„schaden auch on alle ander irrung eintrag vnd verhindrung vnd zu yeden zileu vierczehen tag vor oder

»nach vngeuerlich gen Regenspurg in die stat trewlieh geben vnd bezalen , vnd der benant Sigmund alszdann
„dieselben Aichperger zu yeden bezalten zilen vnd vmb die bezalten summe nach notturft quittiru vnd in des
„quittuntbrief gehn vnd damit aller vnd yeder vnwille auch gerichü vnd recht vnd darczu alle costcn vnd
„schaden ob vnd wo sy die der gemelten sachenhalb gegeneinander gehabt gesucht gepraucht gelitten vnd

„empfangen betten gancz vnd gar tod abe vnd gefallen sein vnd darüber von deheinem teile gegen dem an-
„dern ferrer nicht fürgenomen gepraucht oder geübt werden in einich weise , sonder auch daiauf der gemei¬
nen sachenhalb gegen vnd miteinander als obgemelt ist gancz vnd gar gericht geslicht vnd geeint sein . Daz
„auch beid obgenant partheien vnd ir anweit für sich vnd all ir erben dem yeczgenanten vnserm lieben fiir-
„sten vnd geuattern stett vnd vesst zu halten dabey zu beleihen zu uolfüren vnd dawider nit zu tun oder
„yentand von iren wegen zu tun schaffen oder gestatten bey iren handgebenden trewn gelobt vnd verspro¬
chen haben . Wo aber einich parthey hiewieder tett vnd solichs obgemelt ist nit hielt volzug oder dem nacb-
„keme die sol vmb solichs pen vnd puss nentlich hundert marck lotigs goldes halb in vnser kamer vnd den
„andern halbn teil der andern partheien gegen der disz teiding vnd berechtung nit volczogen oder verbra¬
uchen wer vnablesslich zu bezalen verfallen sein vnd au die mit recht oder gutlicheit eruodert vnd einbracht
„werden on alle auszug vnd Widerrede alles getreulich vnd vngeuerlich . Mit vrkuud _ sub sigillo imperiali
„appendente .”

Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kärnthen, dem Sigmund Krewtzer 300 Vierling
Rocken , 300 Vierling Hähern für [3 Jahre der Verwesung (die vorigen Bartholoraäifcag
endeten) und künftig vom nächsten Bartholoraäitag angefangen , bis auf Widerruf jähr¬
lich demselben 100 Vierling Rocken und 100 Vierling Haltern auszurichten.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 36.
Befehl an den Andre Glogawer, Schaffer zu Pleiburg , dem Sigmund Krewtzer , Ver-
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weser in Kärnthen , 4 Fass Wein für 2 Jahre der Verwesung - auszurichten und künf¬
tig jährlich 2 Fass , bis auf Widerruf . Geh . H. - Archiv . Cod . N. 38. fol . 36.

Heinrich von Pucliaim gibt dem K. Friedrich , der ihin das Schloss Waidhofen an der Theya
mit der gewöhnlichen Burghut bis auf Widerruf anvertraute , einen Pflegrevers.

Geh . H . - Archiv.
K. Friedrich verleiht dem Heinrich Kun und seiner ehelichen Hausfrau , Tochter des Fritz

Smeltzin das Gütlein in der Obern - Hagenau , oberhalb der Stadt Ilersprugk gelegen , als
Reichslehen . Q

schreibt seinen Hauptleuten Hanns von Starhemberg etc . „enhalb der Tunaw ob der Enns
„dass er dem Hainreich von Liechtnstain von Nicolspurg befohlen habe , mit all sein
„dienern , lewten vnd holldn , was er der ob der Enns herdishalb vnd enhalb Tunaw hat
„auch den k . vrbarlcwtn ® zu dem ihm vom Kaiser verpfändeten Schloss Wachsenberg
gehörend , auf den nächstkommenden Montag zu ihnen nach Freystadt zu kommen und
von da gegen die Feinde zu ziehen . Archiv zu Riedeck.

theilt seinen Hauptleuten enhalb der Tunaw ob der Enns (Ilannsn von Starhemberg , Cristoffn
von Czelking , k . Dienet , Pilgreimen Walh , k . Pfleger zu der Freinstat vnd Jörgen Mar-
schalh von Reiehenaw ) einige Schreiben mit , die er und Heinrich von Liechtenstein von
Nicolspurg sich zugeschrieben haben , der von ihm aufgefordert worden war , seine Dje-
ner und auch seine und die kaiseid . Leute , zu dem ihin verpfändeten kaiserl . Schlosse
Wachsenburg gehörend , aufzubiethen , und naöh Freystadt zu Hülfe zu schicken.

Archiv zu Riedeck.
Quittung für Hanns Voitline , über 120 Mark Pfen . von der Mautli zu Cilli zu des Kaisers

Hand in . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 , fol . 35.
Befehl an die Verweser zu Aussee , den kaiserlichen „Singern ® zu Ausgang der nächsten

Quatember 88 Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld auszurichten.
Geh . H . - Archiv . Cod . N. 38 . fol . 38.

Befehl an Jann Wernstorffer , Amtmann zu Gmunden , dem Frauenkloster zu Traunkirchen
jährlich vom Amte Gmunden 50 Pf . Pfen . auszurichten , „ so in vnser herr der kaiser auf
„dem ambt daselbs verscliribn hat für zwigkh gericht zoll vnd annder gerechtikait so
«dieselben abbttesin vnd conuent auf demselben ambt gehabt liabn .®

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 36.
K. Friedrich befiehlt seinem Ratli Albrechten von Eberstorff oder dessen Anwald zu Mollen¬

berg , die Diener und Leute ] zu Mollenberg gehörend , »ze rossen vnd ze fassen auf
„das macht vnd sterkhist so das gesein mag mit harnasch dorthin zu sennden ®, wohi n
es die kaiserlichen Hauptleute Hanns von Starhemberg etc . etc , anordnen yrerden , mu
den Feinden Whlertand zu thun . Archiv zu Riedeck.

befiehlt dem Hainreichn von Puchaim oder dessen Anwald zu Rappts , mit seinen Dienern
und Leuten gen Rappts gehörend , in bester Rüstung dorthin zu ziehen , wohin es die
kaiserlichen Hauptleute Hanns von Starhemberg etc . anordnen werden , den Feinden zu
widerstehen . Archiv zu Riedeck.

schreibt seinem Diener Thomas von Stnbenberg oder dessen Anwald zu Weittenegk , er soll
seine Diener und Leute , zu dem Schlosse Weittenegk gehorennd , wohlgerüstet , baldigst
dorthin führen , wefhin es seine Hauptleute Hanns von Starhemberg etc . bestimmen wür¬
den , zum Widerstand gegen die Feinde . Archiv zu Riedeck.

befiehlt dem Wehinger zu Ottenslag , mit seinen Leuten sich wohlgerüstet dorthin zu bege¬
ben , wohin es seine Hauptleute Hanns von Starhemberg etc . bestimmen würden , zum
Widerstand gegen die Feinde , wie es von den Landleuten zu Wels und dann zu Linz
war fürgenommen worden . - Archiv zu Riedeck.

befiehlt dem Cunrat Holezler , als seinem Anwald zu Pekhstal , mit seinen Leuten von
Pekhstall sich dort einzufinden zum Widerstand gegen die Feinde , wohin sie seine Haupt¬
leute Hanns von Starhemberg , Zelking u . s. w. beordern würden . Archiv zu Riedeck.

schreibt seinen Hauplleuten Kannsen von Starhemberg etc . etc . , dass ihm , seinen Landen
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und Leuten »ob der Enns vnd Ybs gesessn vnd wonliafftn ®, der Jörg vom Stain abge¬
sagt habe , wornacli sie sich selbst zu richten haben . Archiv zu Riedeck.

schreibt seinen Hauptleuten Hannsen von Starhemberg , Kristoffn von Czelking , k , Diener,
Pilgreimen Walh , kais . Pfleger zu der Freinstat und Jörgen Marschalh von Reichenaw,
dass Jörg Sewsenegker , kais . Pfleger zu Perssenpewg , dem er befohlen , mit den Seinen
zu der Mannschaft zu stossen , die zu Freystadt sich sammle , ihm geschrieben habe,
wie er wegen den Feinden diess nicht thun könne , er wolle aber , wenn die Freystädter
etwas unternehmen , mit 600 Mann sie unterstützen ; auch Heinrich von Lichtenstein er-
biethe sich , die Seinen ihnen zuzuschicken , wenn er davon Nachricht bekäme ; der Kai¬
ser befiehlt desshalb denen zu Freystadt , sich mit denen »enhalb der Tunaw zu sam-
»meln und dann gen Pawmgartenperg oder gen Walthawsen oder an annder ennde ® zu
rücken , dem Feinde zu widerstehen ; dass sie dieses sollten dem Sewsenegker und dem
Liechtenstainer und den Andern , deren Nahmen hier mitfolgen , sagen lassen.

Archiv zu Riedeck.
schreibt seinen Hauptleuten Hanns von Starhemberg etc . etc . , dass er so eben von seinem

Oheim Herzog Albrecliten von Sachsen Nachricht bekommen »das dieselben veint nech-
»ten ain abend das dorfF Steirdorf mit sturm gearbait vnd des ain tail gewunnen vnd in-
»genomen vnd fürgenouien haben , das ze vberobern verrer in das geslos daselbs ze ko¬
mmen vnd die vnsern in der stat ze vberfallen . Darum begert er von inen mit alhn Heiss
»auf das höchst so er mug , furderlich vnd anuerziehn bey tag vnd nacht aufzusein vnd
?)sich daselbhin gen Steir ze fügen , vnd vnns lannd vnd lewt vor schaden , schimph vnd
»vnrat zu verwarn .® Archiv zu Riedeck.

schreibt seinen Hauptleuten Hanns von Stavliemberg , CristofT von Czelking , k . Diener , Pil-
greim Walh , k . Pfleger zu der Freinstat und Jörg Marschalh von Reichenaw , da er ih¬
nen angestern geschrieben habe , die zu Freinstat von der Landschaft gesammelte Mann¬
schaft nach Waldbausen , Baumgartenberg oder an andere gelegene Ennd zu führen zu
Widerstand »den veindten vnd das dem Hainrich Liechtenstain von Nicolspurg , Jörgen
»Sewsenegker ' vnd andern in dem angestrigen ® Schreiben angeführten Personen zu ver¬
künden und das nicht bescliehen war , habe nun auch Jörg vom Stain ihm und seinen
Landen und Leuten entsagt , auch habe ihm sein Oheim Albrecht , Herzog zu Sachsen
gemeldtet , wie ihm derselb Jörg vom Stain auch Wilhelm von Puchaim angestern ent¬
sagt haben , und wie dieselben im-Sinne haben , sich in EnnstorfT bey Steyr und daherum
zu legen , und in das Schloss zu Steyr zu kommen vermeinen ; damit das verhindert
werde , sollen sie von Freinstat aufbrechen und sobald als möglich dem Herzog Albrecht
von Sachsen zu Hülfe eilen . Archiv zu Riedeck.

4890

4891

4892

_31.

_31.

-81.

schreibt seinen Hauptleuten enhalb Tunaw ob derEnns , Hannsn von Starhemberg , ChristofTn
von Czelking , seinem Diener , Pilgreimen Walh , k . Pfleger zu der Freinstat und Jörgn
Marschalh von Reichenaw , wie ihm Jörg von VolkesstorfF , sein Rath , und Reinprecht
Reihenburger , sein Drugsess von Steyr aus geschrieben hätten »wie sy vnd annder die
»vnnsern in tedingsweis der maynung mit Jörgen von Stain bescliehen so uerr im die
»burger zu Steir widerumb auf sein phanttung gehorsam tetn daz er sy an irein leib
»vnd gut nicht bekumern auch die vnnsern mit irm leib vnd gut berublich von dannen
»ze körnen nicht irren wolt , vnd sind der vnsern edl vnd vnedl bey zwain und dreissigk
»geuanngn vnd der veindt bey hundertn furwordn vnd gewunt .” Der Kaiser begert also,
sie sollen schleunigst mit so viel Mannschaft , als sie aufbringen können , sich zu ihm
verfügen , damit den Feinden Widerstand geleistet werde . Archiv zu Riedeck.

schreibt seinen Hauptleuten Hanns von Starhemberg etc . , dass die Seinen die Stadt Steyer
»angesstern rawmen haben müssen , vnd doch an dem vberfalln der hochgcborn Albrecht
»licrczog zu Sachsen etc . gen Wells gewichen ist ®, sie sollen schleunigst zu ihm herkom-
men , zum Widderstand gegen die Feinde . Archiv zu Riedeck.

Befehl an Wolfgang Metschacher und Andre Fuclisperger , Verweser zu Aussee , dem Caspar
Treczler , Gregor Laybegker , Hanns HermanstorfTer und Hanns Wuesstenstainer , kai-
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489G _ 5.

4897 _ 5.

4898 _ 9.

4899 _ 10.

4900 _il.
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Friedrich IV . (III .) 1467, sine die_ Februar 12.

( 8 . 1 )

Grätz.

Linz.

serliehen Caplänen,  für Sold und Kostgeld für ’s nächste Quartal 32 Pf . Pfen . aus¬
zurichten . Geh . H. - Archiv . Cod . N . 38. fol . 36.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hanns Rotinger , Pfleger zu Baden , 60 Pf . Pfen.
für Sold und Kostgeld zu geben . Geh . H. - Archiv . Cod . N . 38. fol . 34.

Befehl an Hanns von Gaintorn , Amtmann zu Voitsperg , dem Heitzer , Thürhüter , Kellner
und Schneider des Herzogs Maximilian von Oesterreich ihren Sold von 3 Quartain aus¬
zurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 35.

K. Friedrich schreibt dem Hanns von Starhemberg , dass , weil die Seinigen zu wenig waren,
die Feinde bey Steyer über sie Vortheil erhalten haben , er soll also mit so viel Mann¬
schaft , als er zusammenbringen kann , am nächstkünftigen Aschermittwoch zu Linz er¬
scheinen , wo auch die andern Landleute ihre Leute stellen werden , um von da dein
Feind zu widerstehen . Ernstlich . Archiv zu Riedeck.

Verwilligung für Heinrich Zenngerl , Einnehmer des Ungelts zu Waidhofen an der Ybbs , von
dem Ungelt daselbst 32 Pf . Pfen . sich für Sold wegen des Gegenschreiberamts des Auf¬
schlags zu Lunz abzuziehen . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 36.

Quittung für denselben über 100 Pf . Pfen . vom Ungelt zu Waidhofen.
Geh . H . - Archiv . Cod . N . 3S. fol . 86.

Befehl an Jan Wernstorfler , Amtmann zu Gmunden , dem Thomas Wasenawer , ehemahligen
Koch des Herzogs Albreclit , für seine Forderung wegen Dienstes („darumb mit im ab-
»proclin ist ») 60 Pf . Pfen . auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 36.

K. Friedrich erlässt einen Brief zu Gunsten der Kinder der Margareth Pfinzing , in Betreff
der Hanns Voyt ’schen Erbschaft.

„Als ettlich spenue viul zwitrecht zwischen vr.scrn vnd des reichs lieben getrewen Ludwigen Pfintzing
„dem Jüngern burger zu Nürmberg Margrethen seiner celichn hausfrawn eins teil ? vnd Hannsen Mullner bur-
„ger dasclbs vnd Margrethen Holczlin , des andern teils nuferstnnden sind , antreffunde ein Vormundschaft

„aller der habe vnd gutes so wcylent Hanns Voytt der benantn Margrethen Ptiutzingin iren hindern vnd ann-
„dern getan hat , wie dan das desselbu Voyts gescheftbrief eigentlicher innehelt , darumb dann dieselben

„partheyen yeczo in vnserm keiserlichn cnmergericht in recht gehangen auch dasclbs vnd andern gerichten
„vnd ennden ettlich vrteil process vnd ander briefe ausgegangen sind , haben wir aigentlich gemerckt , daz
„solich zwitrecht auch vbcr der gemelten kyndere habe vnd gut geen vnd wa das nicht furkomen wurde in

„merklich scheden körnen mochten vnd darauf betrachttet daz derselben kyndere vnd ires geschafften gutes
„nymands pillicher vnd getrewerer Vormünder sein dann ir leiplich vatter vnd niuter vorgenant Ludwig Pfin-
„czing vnd Margreth sein hausfraw . Wann vns nu als Römischem kayser gepürtt einen yeden vnsern vnd
„des heiligen reiclis vndertau vnd sonnder vnuogtpere kyndere bey dem iren zu belialten gnediclicli zu handt-
„haben zu beschirmen vnd vor schaden zu behütten . Der vnd anderer redlicher vrsachalb vns darczu bewe¬

gende so haben wir den egenantn Ludwigen Pfintzing vnd Margrethen sein hausfrawn den gemeltn iren leip-
„lichen hindern so sy yeczo haben oder ku'nfticlich miteinander gewinnen zu solicher vorgemeltn Hannsen
„Voyts geschafften habe vnd gutte allein zu rechten Vormunden vor meuiclich gesetzet geordnet gemachtt vnd
„darauf solich vorgemelt vrteil process vnd ander briefe alle wieuil der biszher an dem gemelten vnserm kai-
„serlichu camergericht auch andern gerichten vnd ennden ausgegangen sind oder hinfür von vns oder andern
„durch bette vergesse oder ander wege ausgeen wurden genczlich vnd gar aufgehebt vernichtet vnd abgetan
„setzen ordnen vud machen die obgenantn kauleut ireu kyudern allein -zu recliten vormundten vormeuic-
„licli ” . . . Q. 67 .

K. Georg von Böhmen hisst dem K. Friedrich durch seinen Gesandten Johann von Rosen-
lierg (nicht Sternberg nach Roo ) , Apel Vizdiunh und Wenzel Weitmillner , nebst meh¬
reren Puncten , auch wegen des vonStain , welchen er in seinen Schirm genommen habe,
mahnen , denselben bey der Pfandschaft Steyer ruhig zu lassen . Preuenhuber , 121.

K. Friedrich verleiht dem Grafen Bernhard von Schaumberg , als dem altern , und Lchens-
träger für sich und Grafen Ulrich von Schaunberg , kaiserl . Rath und Hauptmann zu
Obercilli , Sigmund , Albreclit und Wolfgang von Schaunberg , Gebrüder , die Vesten
und Schlösser Schaunburg , Stauff , Neuhaus und Eferding , item die Zehenten zu dem
Sagkher , item zu dem Khöglein , item zu dem Dürring , item zu dem Zauner , zu dem
Guthern , zu dem Leodolden , zu dem Lueglein , zu dem Velder , zu dem Stöckhlein , zu
dem Guckbenberg , zu dem Geroldten , auf den Gütern dritthe .il Zehent , item am Lehen

‘ und im Pach , 2 Theil Zehent zu nehmen , item zu KhuntzendorfT auf 2 Häusern und 1
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4-902 Febr.
14.

4-903 _ 10.

4904 _ 16.

4905 ! _ 16.

4906

4907

4908

4909

4910

4911

_19.

_ 20,

-30.

.21.

.21 .

_23.

4912

4913

_ 23.

_23.

Linz.

Hofstatt und zu Eschleinstorff auf 3 Häusern , auch zum Stadl auf 1 Haus und 1 Hof¬

statt , ganzen Zehent zu nehmen , alles in St . Mertenpfarr gelegen.
Archiv zu lliedeek . ( Abschrift .)

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Chuntz , Büchsenmeister 10 Pf . Pfen . ( aus Gnaden)
auszurichten . Geh . H, - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 37.

K . Friedrich III . verleiht dem Jörg von Volckensdorff , seinem Ratlie und dessen Erben für
seine treuen Dienste ( insbesondere bey der letzten Belagerung in der Burg zu Wien ) das
Amt des fürstlichen Banierträgers in Oesterreich.

Abgedr . b . Wurmbr . Coli . gen . p . ' 341 . Lünig , D . R . A . XXIII . 1405.
verleiht dem Wolfgang Schallenberger die Veste Piberstain als sein väterliches Erbtheil.

Geh . H . - Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Thoinaschin „ Trumeter * seinen Sold für 2 Quartale
auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod , N , 38 . fol . 3/.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Herzog Albrecht von Sachsen 600 Pf . Vf en - für

Sold und Kostgeld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol , 37.
K . Friedrich gibt den Gebrüdern Lorenz und Franz Waldstromer einen kaiserlichen Scliirm-

brief . Pön 100 Msrk Goldes.
„ also daz sy mitsampt iren eelichen hausfrawen allen Iiiiiden dinstleutcn habe vnd gute ligend vnd

„varnud wo sy die allenthalben haben oder kuuftljch gewinnen in des heiligen reichs schucz vnd seherm gc-
„nomeii sein . Sünder wer zu denselben Waldstromern vad allen den iren ieiit sprüch oder vordrang bat oder
„künfticlich gewinnet vmb was Sachen das sey der oder dieselben sollen sy darumb mit recht fiirneinen vor
„vnnser keiserlichen maiestat oder wem wir das ye zntun aus vnserm kaiserlichen houe hcuelhen wurden
„vnd nyndert anderswo ”. . . 7^*

verleiht dem Caspar Hayden ( alias Stnidmayr ) und seinen ehelichen Leibeserhen von Neuem
ein Wapen.

„Mit nainen einen weissen Schilde darinn ein partat manspilde biz auf halbe prust on arme mit offcni
„munde tennkem teil des halben antluez zu sehen becleidet in swarcz oben darauf ein gelb porttcu mit edelm
„gestain verseezt sein haupt bedackt mit einem haydnuschen dryspitzigen swarczen butt vnd aufgeworffem
„stülpe verpremet vom Hermlein , auf dem Schilde einen helme getzirt mit einer weissen vnd swartzen heim-
„decken , darauf ein gewappent partat manszpilde biz an die fuesse liahende in der rechten aufgeworffen
„hande einen eysnen kolben geschikt zu dem slag vnd auf seinem liaupte auch einen haydnuschn krumpge-
„spiezten hut vnd aufgeworffem stulppe von preme vnd färben als in dem Schilde confirmirt vnd darczu für
„die swarcz färb nu blawe darczu auch auf den helme ein gewunden fliegende pindeu halbe gelb vnd halbe
„plaw daraus der egerürt gewappent partmau entspringet ”. . - 0- 497.

erlaubt ilem Zdenko von Sternberg , Hanns von Hasenburg , Heinrich von Plauen , Ulrich

zu Hasemburg , Bohuslaus von Swamberg , Diepold von Risemburg , Leonhard von Guten-
stain , Heinrich von Newnhaus , Friedrich von Biberstain , Dolirohasst von Ramsperg,
welche durch ihren Sendhothen Burian von Gutenstain und zum Bretenstain darum er¬

suchten , Münze in der Stadt Pilsen zu schlagen , nach dem Korn und »in der Aufzal »,
die im Königreiche Böhmen gewöhnlich ist . Geh . II, - Archiv . ( Cod . N . 25 . Austr .)

Burian von Gutenstain stellt dem K . Friedrich einen Revers aus , dass er die obige Ver¬
schreibung (Verwilligung ) wieder zurückgeben wolle , wenn seine Freunde keine Gegen-
Versclireibung ausstellen würden . Geh . H . - Archiv . ( Cod . N . 25 . )

K . Friedrich verleiht den Gebrüdern Sebald , Niclas , Ruprecht , Wolfgang , Michel und Hiero¬

nymus Tetzel , Söhnen des Stephan Tetzel , dann dem Hanns und Anton Tetzel einige
Reichsleben.

die guter zu Tenenloe so Herman Pavvren zu Prugk so des Suuers zu Getzenreut , des Heiuzen
Müllners zum Reutleins das Contzen Mülhiers vnd zu Arndorf das Hansen Weiblers erbe sein vnd ein sel-

„der.gutlein zu Zirndorf " . . . .. *4’
verleiht dem Narciss Astlieimer den von seinem Vater Cnnz ererbten Maierhof zu Ottringen

als Reichslehen . Q - 65 *
verleiht den Gebrüdern Conrad und Erhard Jendl von Neuem ein Wapen.

_ „ amen einen gelben Schilde darinne von gründe auf in halben teil des Schildes ein weisse mawr
„von quadraten mit dreyen ziuoen entspringende oben darausz eia swarczer halber klymender winde mit
l' gelffunder zuugeu vnd auf dem schilt ein helme gecziret mit einer gelben vnd swarczen helmdecken , darauf
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4914

4915

4916

4917

4918

4919

4920

4921
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4924
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'_ 28.
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_ 3.

_ 3.

_ 4.

_ 4.

_ 4.

_ 5.

_ 6 .

Linz.

»zwischen zwei » puffenhornnern ains weisz das ander gelb siezende ein ganczer svvarczer winde aut seinen
»hindern fiissen vnd vor aufrecht ”. . . Q. 197.

verleiht den Gebrüdern Hanns und Lucas Herold und ihren ehelichen Leibeserben von Neuem
ein Wapen.

»— Mit namen einen weissen schilt darinne vberzwirich ein gelbs hawends swein mit einen plawen oder
»lasurfarben haubt biz an die prust vnd auf dem schilt einen helme geczirt mit einer gelben vnd plawen
»helmdecken > darauf zwischen zwaien puffenhörner das vorder plaw oder lasurfarb vnd das liinder gelb auch
»ein vorder halb teil eines gelben hr. wendens sweins mit seinen ausgerackten fuessen vnd plawen haupt bisz
»an die,prust ”. . . ft . 197.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Sigmund Sehriacher 150 Pf . Pfen . für Kostgeld auszu¬
richten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol , 37.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Graf Eberhard zu Sunenberg für Sold und Kostgeld
60 Pf . Pfen . auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 37.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Bernhard Metschacher 14 Gulden auszurichten für 1
Pferd . Geh . H . - Archiv . Cod . N. 38. fol . 37.

Befehl an den Vitzthum in Krain , dem Maister Linliart Nottlieh 16 Pf . Pfen . für 1 Quartal
Sold und Kostgeld auszurichten . Geh . II. -Archiv . Cod . N . 38, fol . 38.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hainrich Lamberger 32 Pf . Pfen . für Kostgeld auszu-
richten . Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 37.

K. Friedrich schreibt dem Hanns von Starliemberg , dass mit »Wilhelm von Puchaim vnd
»Jörgen vom Stain ain teding ” abgeschlossen wurde , und erjsoll auf den nagstkommenden
phineztag in Linz erscheinen , um mit andern hinbescliiedenen Landleuten zur Befriedung
des Landes zu helfen und zu rathen . Archiv zu Riedeck.

verleiht dem Sigmund Kirchperger die Veste Egenherg . Geh . H . - Archiv . ( Vidimus v. 1484 .)
gibt der Reichsstadt Kaufbeuern einen Privilegienhrief in Betreff eines verlegten und verdop¬

pelten Jahrmarktes . Pön 50 Mark Goldes.
»_ Als vormals vnser vnd des reichs lieben getreuen amman rate vnd burger gemeinclich der stat zu

»Kaufbeuren einen jarmarckt in der benauten irer stat jerlichen zu sand Gallentag vnd die negsten zwen
»tag darnach volgende von weilent vnsern vorfarn am reich seliger gedechtnusz gehabt vnd den nach lautt
»irer freyheit von denselben vnsern vorfarn darüber ausgangen biszher gebraucht , haben vns die benanteu
»amman rate vnd burger gemeinclich durch ir erber botschaft diemiiticlich anruffen vnd bitten lassen , daz
»wir ine als Römischer kayscr denselben iren jarmarckt zu uerendern vnd inen den zu zwayen malen des
»jares uemlichen den ersten auf montag vnd eritag vor pfingsten vnd den andern den negsten tag vor sand
»Lienharts vnd auf denselben sand Lienhartstag nechst nacheinander volgende zu uerleihen vnd zu geben
»gnediclich gemellten . Des haben wir angesehen ”. . . ft . 66. Lünig , R. A, XIII . 1259.

verleiht dem Heinz Ebner und seinem Sohne Hermann eine Wiese bey Megeldorf , genannt
»Soboltin ®als Reichslehen , die er von Hanns Gärtner erkauft hat . Q . 65.

Befehl an Wolfgang Ilalbemer , Einnehmer des Weinaufschlags zu Korncuhurg , dem Sigmund
Halb vom Aufschlaggeld 150 Pf . Pfen . auszurichten , für seine Forderung für Sold und
Kostgeld und Sold und Schadens wegen für 70 Pferde (»darumb mit im ain abprucli ge-
»maclit ist ”) . Geh . II. -Archiv . Cod . N. 38. fol . 37.

K. Friedrich verleiht dem Jörg Khrel das Burgstall bey Nieder - Ror in der Hofmarch als fürst¬
lich - österreichisches Lehen , das ihm Wolfgang PandorfFer , Bürger zu Steyer , verkauft
hat . Geh . H . - Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Wilhelm Awrsperger 60 Gulden ungrisch vnd Ducaten
auszurichten ’;»die er vnserin herrn dem kaiser gelihen .®

Geh . II . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 37.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Lorenz Awrsperger für Sold und Kostgeld 32 Pf . Pfen.
auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 37.

K. Friedrich verleiht dem Paul Phunttner ein Lehen (fürstlich - österreichischer Lehenschaft)
auf dem Wagram in der Pfarre St . Valentin , als sein Erbe , Geh . H . - Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee , den Gebrüdern Jörg und Wolfgang Trawtmanstorfter 50
Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 38.
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Neu
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Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Jobst Hawser 56 Pf. Pfen . auszurichten für Sold
und Kostgeld. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 38.

Quittung für Richter und Rath zu Wels , über 8 Muth Habern (1 per 5 Pf,Pfen .) und Fuhr-
lohn (5 Schilling per Muth), zusammen 44 Pf. Pfen. von den Aemtern daselbst abzuzie¬
hen. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 38.

Versicherung für Hanns Schrenck , bischöflich Passauischen Kästner zu Ebelsperg , der dem
Kaiser aus dem Kasten daselbst 30 Muth Habern geliefert hat , dass ihm der Kaiser sel¬
ben bezahlen oder sich mit dem Bischof von Passau darum verständigen wolle.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 38.
K. Friedrich verleiht dem Tibold Aschpen für sich und seinen Bruder Sigmund mehrere

fürstlich - österreichische Lehenstücke , theils als ihr Erbe , theils als erkauft von Fried¬
rich Krallt zu Nissendorf , der sie noch dem Erzherzog Albrecht bey seinen Lebzeiten
aufgesandt hatte.

» — Vnd sind das die vest stukeh vnd guter , so ir erb sein . Von erst die vesten Liecbtenhag . Item die
„hueb dabey genant Chlain vnd ain gut genant in der Leitten vnd ain gut genant zu dem Scherer vnd aber
«ain gut genant im Heinperg im Gremesteter pharr . Item ain hof genant ze Sunpach vnd das lehen zu
„Inn bey dem prunn in Euerdingerpharr _ vnd sind das die guter so sy kaufft haben . Von erst ain gut
«zu Padenrewt in Gremasteter pharr gelegen . Item den pawhof zu Kueslag . Item ain gut im Zawn , baidc
«gelegen in Waltkircher pharr . Item ain gut zu Inn bey dem prunn in Euerdinger pharr vnd ain gut zum
«Gännglein von Abolting in Vnkhnacher pharr gelegen ”. . . ' Geh. II . - Archiv,

erlässt ein Patent zu Gunsten (1er Minoriten, wider welche im Jahre 1465 auf Klage der
Franciscaner in der Strassburger - Diöcese ein Patent von ihm war erlassen -worden. Pön
100 Mark Goldes.

»— Also haben vns die egenanten brüder der observantz auch mit swerer clag fürgebracht , vvye sy die
„egeuanten conventuales von iren gotzhevvsern oder clöstern nie gedrungen nymands darauf geweiset geübt
«noch gebeten in derselben conuentual gotzhevvser zu geben oder einzuantwortten sy auch davon zu drin-
«gen oder zu stössen nye vnderstanden auch wider pebstlich saczung vnd irem wirdigen orden zu smehe
«vngern tun wolten . Als die myndtern brüder conventuales haben auf den gemelten vnsern kaiserlichen
»briefe an vil ennden in der obgenanten prouincz Straspurg wider dieselben brüder der obseruantz zedel
«angeslagen , der vns auch eines fürgebracht ist , daraus inen merclich irrung smehe vnglimpf vnd vnrat
«an irem orden vnd narung auferstee , auch an wenigen ennden des heiligen reichs offenlich wider sy ge-
«prediget daz in nu fürbaser nymands dliein alinusen nicht nier geben raichen noch sy beherbergen solle
«des sy sich vasst beswert beduncken vnd haben vns diemiiticlich anruffen vnd bitten lassen sy darinn
«auch gnediclich zu fürsehen . Wann wir aber den gemelten gemeinen briefe dheinem teile zu smehe irrung
«vnglimpf oder vnrat der narung haben ausgeen sunder nachdem vns auss keiserlicher oberkeit wol gebürt
«des heiligen stuls zu Rome saczung vnd Ordnung zu hanthaben vnd die zu bekrenkn nicht zu gestatten,
«darumb vnd auch auf daz einicher teile gegen dem andern destmynder dheinerley geuerde lisstikeit ver-
«leczung oder schaden fürnemen erdenkchen oder prauchen möge , so emphelhen wir euch allen vnd yedem
«insunderheit von Römischer kaiserlicher macht ernstlich vnd vesticlieh mit disem briefe , daz ir die dikcli-
»genantn brüder der obseruantz die conuentuales oder ander von iren wegen in dheinerlai weise nicht irren
«oder verhindern lasset , sunder welcher obgerürter orden den anndern wider solich oftgemelt pebstlich sa-
«tzung vnd Ordnung mit geuerde listikeit Verletzung oder in ander wege schaden tun , bekumbern oder bc-
«sweren wolte heimlich oder offenlich wie sich das fügte , daz ir dann demselben teile dawider dheiuerlay
«hilffe beystandt zuschube oder fürdrung tutt beweiset oder darauf werffet noch sust annder ymands von
«ewrn wegen zu tunde gestattet in dliein weise . Damit yglicher orden in der vorgeschriben pebstlichen sa-
«czung vnd Ordnung beleihe vnd gehalten werde als ir selbs versteet pillich ist vnd tut hierinne nicht ann
«ders als lieb euch allen vnd ewr yglichem sey vnser vud des reichs swere vnguad vnd darczu ein penc
«hundert marck lottigs goldes in vnser kaiserlich camer vnablesslich zu beczalen zu uermeydeu ”. . .

«Cedula .”
«Hic- durch kciserlichen gewalt vnd oberkeit des Römischen reichs wirdt vesticlieh verboten allen vnd

«yglichn hochgeborn fürsten grauen liern rittern vnd knechten ambtleuten vnd Verwesern auch bürgern bur-
„germeistern vnd den ganntzen gemeindten , auch allen andern des heiligen Römischen reichs vndertanen
«bey der sweren keiserlicheu vngnad vnd peen hundert marck lottigs goldes vnableslicher pene in die kai-
«serlichen camer , daz nymand den myndern prüdem von der obseruantz genant wider die prüder die man
«nennet conuentuales parfüesser Ordens keynen beystnnd hilff zuschub oder fürdernuss geben sollen , noch
«den iren zu thun gestatten ”. . * ft, 70.
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Linz.

Gmun¬
den.

Quittung für Richter und Rath zu Linz , über 117 Pf . 80 Pfen . »die sy zu notdurft vnd spei-
»sung vnsers herrn des kayser hof habn dargebn .® Geh . H . - Archiv . Cod , N . 38 , fol . 38.

Befehl an Janen Wernstorffer , Amtmann zu Gmunden , dein Grafen Hanns von Muln 50 Pf.
Pfen . Kuffel Salz auszurichten und bis Enns führen zu lassen (für den Schaden , den er
im Dienst des Kaisers genommen ) . Geh . H . - Archiv . Cod . M. 38 . fol . 38.

Befehl an Friedrich Smidberger , Mautliner zu Linz , dem Friedrich Fleck 50 Pf . Pfen . aas¬
zurichten , die ihm weiland Wolfgang von Walssee auf einen Geldbrief war schuldig ge¬
worden und die der Kaiser über sich genommen zu zahlen.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 88.

Quittung für Richter und Rath zu Linz , über 18 Pf . Pfen . für 3 Muth Habern und für Heu
und Streu ausgegeben . Geh , H . - Archiv . Cod . N , 33 . fol . 38,

K . Friedrich verleiht dem Hanns von Plannkhenstain den halben Hof und Sitz zu Teinstet¬
ten , den Wolfgang Meilestorffer aufsandte . Geh . H. - Archiv,

verleiht dem Hanns von Plannkhenstain , kaiserl . Diener das Schloss und die Veste Kornspach
als fürstlich - österreichisches Lehen , das ihm Wolfgang Meilestorffer verkauft hat.

Geh . H . - Archiv.

bestätigt die Privilegien des Bischofs Heinrich von Regensburg und seines Hochstiftes.
Q . 1. Ried , Cod . Ratisbon . II . 1043»

verleiht demselben die Regalien seines Hochstiftes . Q - 2.
gibt dem Niclas Pflug von »Knothawn ® für seine Forderungen an Erzherzog Albreeht ( sei¬

nen Bruder ) die zwey Judenschulen und Synagogen in den zwey Städten Erfurt und
Halle in Sachsen mit allen Gerechtigkeiten und Zugehörungen („so vns vnd dem heiligen
„reiche daran zusteen ®) . Q - 73.

verleiht dem Ulrich Abtsperger zu Rumburg die von seinem Vater Heinrich ererbten Reichs-
Manlehen , das Halsgericht zum Rumburg und die Freyheit daselbst „die wildpen vnd
„die ennde da dann sein vorfarn geiagt liabn ® und auch das Halsgericht zu Iiirsperg.

Q . 137.
verleiht dem Haug von Parsperg etliche von der Stadt Neumarkt erkaufte Reichslehen.

„Mit namen der kirchsacz das vogt vnd lelienrecht der pfarrkirchn zu Glappfenberg vnd alle andre recht
„vnd gut gewonheit die zu derselben pfarrkirchen vnd den andern kirchen in dieselben pfarr gehörend es
„sein widm oder zehent auch mitnamen die zway teile alles zehend zu Glapfenberg vnd die widern daselbs
„die zway teil des zehendt zu Ronsolden vnd die widem daselbs die zwey teil alles zehentn zu 1*reudlrut,
„die widem vnd das niesslehen daselbs , die widem zu Holczhaim vnd den Vnhuldenperg , die widem vnd die
„zway teil alles zehenden zu Peytall , das auf xl Reinisch gülden zinsz vnd gelts ertregt nach gleichm an-
„slag vnd landsleuifn die ettlich der von Newnmarkht rattesfrunde an irer statt zu lehn gehabt haben etc. 1' . . *
„Wann er die von dem rat gemeind vnd stat zum Newnmarekt durch herezog Otten von Beim offen besigel-
„ten aufsandbrief mit kauff an sich erkauft vnd bracht hette ”*. . 1^8.

verleiht dem Ludwig Speydel und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen (»die cleinet ®) .
„Mit namen einen roten Schilde darinue drey eysenfarb aufrecht zwickel der aine vnden in dem Schilde

„vnd die andern zwen darob nebeneinander vnd auf dem Schilde einen hellme gecziert mit einer gelben vnd
»roten helmedecken , darauf zwen aufgeworffen menschenarme beclaidet in rot mit einem gelben Siegel in
„den hennden geschiket zu dem slag ”. . , ff’ 195.

gibt dem Haman Burger und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen ( »oieinet ®) .
„Mit namen einen blawen Schilde darinne vberegk ein weisse leisten mit dreyen roten rosen nacheinan-

„der vnd auf dem Schilde einen helme getzieret mit einer blawen vnd weissen helmdecken , darauf ein auf-
„getan blaw flügel auch mit einer weissen leisten vberegke ah vnd dreyen roten rosen darinne als in dem
„Schilde ”. . . („ut in forma slmplici .”) Q-* 195.

verleiht dem Hanns Stainacher und Sigmund Stadler ihre ererbten Lehen.
»5 ganze Häuser zu Olstorf . It . 8 ganze Zehent *Häuser zu Odeudorf . It . 1 ganzes Zehent - Ilaus zu

»Aichelhaim . It . 2 ganze Zehent - Iläuser zu Naytal und 1 ganzes Zehent - Haus im Feld . It . auf 6 ganzen
„Zehent - Häuser zu Rulhaim , auf jedem x/s Zehent , alle gelegen in Olstorfer Pfarr . It . 5 ganze Zehent-
„Iläuser an der Stiegen . It . 1 ganzes Zehent - Haus an dem Strobhof . It . 1 ganzes Zehent - Haus an der Mit-
„terngrub und auf 1 Haus in der obern Grub 2 Theil Zehent . It . zu Neitleinr .oed 1 ganzes Haus . It . zu
„dem Greil 1 Lehen auf 1 Haus 2 Theil geheut . It . zu dem Frechten an der Strois auf 1 Haus 2 Flieil Ze-
„hent . It . in dem Reut auf 2 Häusern , auf jedem 2 Theil Zehent . It - an Bach 1 ganzes Zehent - Haus . It-
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„am Stainpuhl 1 ganzes Zehent - Haus . It . in der Grub auf 1 Haus 2 Theil Zehent . It . zu Strass 1 ganzes
„Zehent - Hans , alles gelegen in Olstorfer Pfarr . It . zu Gugkenberg 2 Theil Zehent . It . zu Steten x/2 Haus,
»gelegen in Kirchaimer Pfarr . It . zu Hessling 4 ganze Zehent - Häuser in Reuthaimer Pfarr gelegen . It . zu
»Gmunden 1 Vailpad in der Stadt .”

verleiht dem Wolfgang Dezzen (durch Uebergabe ) als Lehen:
»1 Hof per x/4 Lehen zu Hunzhaim , dient 4 Pf . 3 Schill . Pfen », dabey 1 öde Hofstatt . It . 1 Hof zu

»Staineprunn bey liuntzhaim , ist 1 ganzes Lehen . It. 1/»Zehent daselbst z. F. u. z. Dorf , 4halbe Lehen aber öd.”
Aus¬
see.

Linz.

verleiht dem Reinprecht von Walsee das durch den Tod Wolfgangs von Walsee erledigte
Obrist - Marschallamt in Oesterreich . Geh . II . - Archiv,

verleiht demselben die von Wolfgang von Walsee liinterlassenen Mannschaften und Lehen-
schaften . Geh . II . - Archiv,

gestattet dem Reinprecht von Walsee , Hauptmann ob der Enns , auf seinen Herrschaften
Bergwerke anzulegen , Salz - und Eisenbergwerke ausgenommen.

„doch daz vns als lierrn vnd lannclsfürstn dauou als solher ertzt vnd lanndes recht ist , getan werde
„vnd die obberürten salezerczt vnd eysenertzt als vorsteet ausgenoinen vnd Vorbehalten .” Geh. II. - Archiv.

bestätigt die Privilegien des Heiligen Geist - Ordens - Hauses zu Steffelsfeld , insbesondere ei¬
nen ins Deutsche übersetzten Privilegienbrief K. Heinrich ’s VII . vom 13. Novemb . 1232.
Pön 50 Mark Goldes . (Meister : Bruder Johann Boff .)

„ _ yedoch sein die vorbenenten brüder zu zins in den hof des grefen (fehlt : 2cappones ) vnd zwo kcr-
„czen auf sand Nazarii altar jerlich zu zins zu geben schuldig ”. . .

G. 67. Schöpflin , A. D. I. 367. (Mit einer Abweichung .)

4954 April
4.

Neu¬
stadt.

verleiht dem Friedrich Kegler und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
»Mit namen einen swarczen schilt darinne vberegk ein gesmuckter gelber frösch für sich gekeret vnd

»auf dein schilt einen heluie getzieret mit einer swarczn vnd gelben helmdecken steende darauf ein starch
„seiner natürlichen färben mit- zugetanen flugein habende in seinem snabel auch ein gelbs gesmückts
»fröschl ”. . . G> 195.

4955

4956

4957

4958

4959

4960

4961

4962

_ 10.

_ 10.

_13.

_18.

_ 20.

— 20 .

Wien.

Neu¬
stadt.

verleiht den Gebrüdern Thomas und Heinrich Warpeck von Neuem ein Wapen.
„_ Mit namen einen blawen Schilde das dritteil vnden vber zwirich swarcz entspringende daraus drey

„gelb karten kolben stamen auf einer wurtzen mit iren natürlichen gelben plettern in beide gemelt Schildes
»färben ausgeteilet vnd auf dem Schilde einen helme getziret mit einer swarczen vnd blawen helmdeckeiij
»darauf ein aufgetau flügel alles mit färben vnd kartten geschickt als in dem Schilde”. . . ft . 196.

verleiht der Stadt Mauttern ( Bürgermeister , Rath und Gemeinde ) von Neuem ein Wapen.
„Mit namen einen Schilde geteilt nach der lennge ab das vorder halb teil weisz darinne ein roter kly-

„mender wolff mit gelffunder zungen vnd aufgeworlfein swantze , dann das ander halb teil des Schildes rot
„darinne von gründe auf ein weisse mawr mit fünf zinnen vnd zwayen schieszlucken vnden mit einem swai-
„czen tor darinne ein goltfarber schoszgatter vnd mitten ausz der mawr auf ein weisser vngedeckter runder
„turn einem fenster vnd oben zu ringsumb mit seiner ausladung von dreyen zinnen vnd auf dem schilt ei-
»nen helme getzirt mit einer weissen vnd roten helmdecken , darauf auch ein teile eins weissen getzintcn
„turnes als in dem schilt geschicket entspringende daraus ein halber roter klymender wolf mit gelffunder
»zungen habende in der rechten vordem taczen einen weissen stain geordnet zu dem werffen ”. . . Q. 197.

verleiht dem Peter Playlien ein Gut in der Lassberger - ( »Losperger ») Pfarre , genannt an
der Rienn , fürstlich - österreichischer Lehenschaft , das ihm Thomas Partzner verkauft
hat . Geh . II . - Archiv.

Quittung für die Verweser von Aussee , über 20 Gulden ungrisch und Ducaten für 1 Pferd,
das der Kaiser dem Grauenegker geschenkt hat . Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 39.

Befehl an Jacob Wakin , Mauthner zu St . Veit , dem Hanns vom Turn , k . Diener 128 Gul¬
den ungrisch und Ducaten auszurichten Sold und Kostgeld auf 5 Pferd für 1 Jahr.

Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 38.

Mathias Grasser gibt dem K. Friedrich , der ihm das Schloss „Kallnperg " mit einer Burghut
von jährlichen 100 Pf . Pfen . 2 Muth Weizen , 2 Muth Habern und 2 Fass Wein pfleg¬
weise bis auf Widerruf übergeben hat , einen Pflegrevers . Gell . II . - Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Conrad von Wittstat , genannt Hagenbuch , das von seinem Vater
ererbte Dorf ( Hagenbuch ?) gelegen an dem „Kochern " ( Kocher ) mit Gericht , Vogtey
und aller Zugehörung . Q . 69.

bestätigt die Privilegien des Frauenklosters zu Sefflingen , St . Clären - Ordens im Constanzer-
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Bisthum und nimmt es mit seinen Leuten und Gütern in hesondern Schutz und Schirm.
Pön 40 Mark Goldes. Q. 89.

verleiht dem Peter Tamnan von Sempach und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein
Wapen.

„_ Mit namen einen swarczen schilt ! darinn vberegk ab ein ron mit sechs gestutzten essten vnd auf
„dem Schild einen helme getzirt mit einer gelben vnd swartzen helmedeckeu , darauf ein halber kiyinender
„swarczer stainbock mit gelffunder Zungen" . . . Q. 196.

gibt dem Antonius Pheletto , Bischof von Concordia ( in Friaul ?) uml seinen Brüdern Jaco-
bus und Franciscus (Söhnen des Matthäus Pheletto ) , Bürgern von Venedig , einen Adels¬
und Wapenbrief. Pön 40 Mark Goldes.

„ _ Et ut munificentie nostre et liberalitatis Studium erga vos et quemlibet vestrum luculentius res-
„plendescat vetera et nativa familie nostre arma et iusignia inelioranda et innovanda duximus melioramus
„et innovamus ex imperialis putestatis plenitudine preseutium per tenorem generöse concedimus et largimur
„videlicet ut aquilain nigrani et bicipitem vibrantibus et protensis utrimque linguis per piedium et pectore-
„tenus partitain in inedia linee illius crocei coloris in originariis et hereditariis aruiis et insignibus vestris
„que ab anteriori acuto angulo in posteriorem obtusum ducitur ut pictoris artiiicio distinetius hie sunt ex-
„pressa ” . . . 0 . 196.

verleiht den Gebrüdern Stephan , Hanns , Ulrich und Conrad Eysenhover und ihren ehelichen
Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„ _ Mit namen einen roten schilt darinn ein weisser prack mit aufgevvorifem swancz habende in seinem
„maule ein gelbs huefeysen vnd auf dem Schilde einen heiline mit einer roter vnd 'weisser helmdecke ge-
„czieret , darauf ein weisser halber prack geschicket als in dem schilde ". . . Q. 197.

Befehl an den Vitzthum in Kärnthen, dem Cosmas vom Grabn 20 Pf. Pfen. für Sold und
Kostgeld zu geben. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol . 39.

K. Friedrich gibt den Gebrüdern Walther und Augustin Sclieyt von Erbach einen Legitima-
tionsbrief. Q. 69.

gibt dem Wilhelm Panncz , Clericus der Regensburger - Diöcese , einen Notariatsbrief. Q. 76.
K. Friedrich verleiht dem Wolfgang Ŵayczliofer und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem

ein Wapen.
„Mit namen einen roten Schilde darinne in gründe einen dreyekaten swarczen perge entspringende aus

„dem mittern teyle desselbn perges drey grün esste nebeneinander die aussern zwen mit hangenden aichel-
„pletern vnd der mitter mit einer aufgerechten aicliel irer natürlichen färb vnd auf dem schilde einen helme
„getzirt mit einer roten vnd gelben helmdecken darauf auch ein dreyegkate swarczer perge auf dem mit-
„tern tail mit den essten vnd aichel vnd von färben geschicket geleich als in dem schilde ". . . ö . 197.

verleiht den Gebrüdern Ulrich und Marqward Ritter 5 Tagwerk Wiesmalids bey der „Kalten-
»rynnenM gelegen.

„sy durch abgang Contzen Ritters als nephsten erben anerstorben , so auf anbringen Andres Haller im
„vnd Martin Pavvngartner als verswigue lehen verüben worden ”. . . „darauf widerrufft die geuerlich ernpha-
„hung des obgemelten Haller darumb daz er von dem bemelten Vlrichen Ritter als er sich hat in den kaiser¬
lichen hofe fuegen wellen gepeten ist die für in zuemphahen , daz aber der Haller nit getan sjinder für sicli
„vnd Martein Pavvngartner empfangen lieft , darauf dann dieselben leben wideruuib ancruordert sein" . . - Q- 75.

Befehl an Procop Zinner , Ungelter zu Neustadt , dem Andre Gasperger, Kellner in der
„Pruck zu der Newnstat®12 Pf . Pfen. für 1 Jahr zu geben und künftig ebenso , bis auf
Widerruf. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 39.

K, Friedrich verleiht dem Lucas Martin und Stephan Wegmacher (Gebrüdern und Vettern)
und ihren ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„Mit namen einen swarczen schilde steende darinne ein parhaupt manneszpilde beclaidet von fuessen auf
„in gelb habende in der rechtn hande vber die achsel ein hawen irer natürlichen cysenfarbeu mit einem gcl-
„ben halrn , vnd auf dem schilde einen helme geczieret mit einer gelben vnd swartzen helmdecken darauf
„auch eia parhaupt maunespilde on fuesse mit claidung vnd hawen von färben geschicket als in dem schilde ”. . .

Q. 196.

verleiht dem Craft Greck von Kochendorf für sich und seine Vettern Hanns Greck und Pe¬
ter von Bremen ihre durch das Aussterben des Geschlechtes Rolxenriedt, von dem sie
mehrere Stücke als Lehen inne hatten , ledig gewordenen Güter als Reichs - Mann-
lehen.

„ — Bekennen daz vns vuser vnd des rcichs lieber getrewer Craft Greck von Kocheudorf von sein auch
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»Hannsen Greckeu vnd Peters von Bremen seiner vettern ivegn fürbringen lassen hat wye sy vnd ir vor-
»dern dise nachgeschriben stuckch vnd gut nemlich die bürg vnd vorhofe zu Kochendorf mitsampt den gärtten
»sechs morgen Weingarten sechs morgen wisen vnd bey virczig morgen ackers auch kellter vnd kellterrecht

»daselbs in der marck Kochendorf gelegen alles vnd yedes mit iren rechten nützen gölten gerechtikeiteu
»vud zugehörungen biszher vou dem namen vnd stameu vnd gesleclit von Hohenriedt zu manieheu gehabt
»vnd empfangen haben . Wann aber das selb gesiecht Hohenriedt mit namen vnd stamen gancz mit tod ver-
»gnngen were vnd die gemeltcn leben ferrer von vemandt zu empfaheu wissen dann vnnserer kaiserlichen
»maiestat als der oberu hannd , hat vns der egenant Craft dieniüticlich nnruffen vnd bitten lassen , daz wir

»im die anstat sein vnd der yeczgenantn seiner vetter zu maniileheu zu uerleilicn gnediclicli geruckten . Also
„haben wir angesehen ” . . . q , 59 .

Neu - verleiht dem Bernhard von Awrbach einen Hof zu Kochendorf , genannt den Widmanshof,
stadt . der jährlich 10 Malter Korn , 10 31alter Dinkel und 10 Malter Haber dient , als Mannle¬

hen , nachdem das Geschlecht Hohenriet , von dem er ihn zu Lehen hatte , ausgestorben
's *̂ Q. 69.

gibt dem Jörg Truchsess zu Waldburg für sich und seine unterthänigen Städte »Wallse
(Waldsee ) , Wintterstctn , Menngen vnd Wurtzen ( Wurzach ) ” die Freyheit , die in ihren
Gebiethen gefangenen Uebeltluiter strafen zu dürfen.

„ — Bekennen , daz vns der edel vuser vnd des reiclis lieber grtrewer Jörig Drugsecz zu Waltpurg
»füi 'hiiugeu lassen hat wie wol er vnd die stette Walsse Wintterstctn Menngen vnd Wurtzen so im zugeho-
»reu vnd zuuei sprechen steen den ban vber das blut zu richten von vns vnd dem heiligen reiche haben

„sich zu Zeiten begebe , daz vbertretter in seinen herschafften vnd geiichtten begriffen vnd zu hannden ge-
„nomeri vnd ferrer in derselben stete einebracht werden , die daselhs zu gichttigen vnd mit ine als sich
„nach recht vnd iren verschulden gehöret zu hanndeln vnd deszhalb beuelhnuss tue so steen doch dieselben

„stette in sorgen , daz ine solichs so dieselben vbertretter nit in vnd zu iren gerichtzwang gefanngen wer-
„deu , daz in dann solichs nit zimlich sey vnd vns diemuticlich an r offen vnd bitten lassen , im vnd den be-
»nanten stetteu solich Ordnung zu halten vnd gichtigung zu tun gnediclicli zuuergunnen vnd zu erlauben.
»Also haben wir angesehen sein diemütig bette auch redlich vrsache vns darczu bewegende vnd damit vbel
„vnd poszheit gestraft werde vnd darumb mit wolbcdachtem mute gutem rate vnd rechtter wissen dem ege-
„nanten Jörigen vnd den benanten stetteu vergönnet vnd erlaubt , vergönnen vnd erlauben von Römischer
»keyscrlicher macht in craft disz briefs . Allso was ofFen vbeltetter verleumbder vnd arkgwouiger leute so
„in des obgenanten Drugsessen herscliafften gerichtten vnd gebieten gefanngen sein oder würden vnd den
„vorgenanten Stetten oder ir einer von dem yeczgenanten Trugsessen seinen ambtleuten oder seinen wegen
„vberantwurt werden , daz sy dann dieselben offen vbeltetter verleumbd oder arkgwonig leute nach herko-
„men derselben stette vnd als sich das bey iren eyden gebäret gichttign vnd mit dem rechten nach irem
»verhanndel vnd verschulden richten vnd straffen sollen vnd mugen . Daz wir auch den obgenanten Stetten
„allen vnd yeden von obgemelter vnserer kaiserlichen macht auf des yeczgenanten Trugsessen eruordrung
„pey einer pene nemlich zwainczig marck lottiges goldes halb vnus vnd dem heiligen reiche in vuser keyser.
„lieh camer vnd den antidern halben teile dem benanten Trugsessen verfallen zu sein vnd vnableszlich zu
„bezalen ernstlich gebieten sich daran nit irren noch verhindern zu lassen in einich weise ”. . . Q . 69.

gibt dem Matthias Scheyt einen Pfalzgrafenbrief . Q.. 69.
befiehlt dem Grafen Johann von Sulz , Reichshofrichter zu Rotweil und den Urtheilsprcchern

daselbst , den Grafen Ulrich von Würtemberg im Genüsse seiner bestätigten Privilegien
unbeirrt zu lassen . Q . 61.

gibt dem Ulrich Plipplin einen Aufschub von einem Jahr in Betreff aller Schuldforderungen
von Gerichtswegen und der Acht.

„alle vnd yeglich achte , damit er hafft oder verwandt werde , auch all änuordruug geriebt vnd recht
„damit er einicher schuldhalb angelangt werden moclit ” . . . Ci. 69.

verleiht den Gebrüdern Ulrich und Hanns Blyblin (Plipplin ) und ihren ehelichen Leibes¬
erben von Neuem ein Wapen.

„ Mit namen aineu gelben schilt darinne ein swarczer spacz den spiez über sich körende vnd in dem-

„selben spaczn gleich ausgeteilt drey pom rentzeu eppfel mit iren stingeln vnd natürlichen färben geschi-
„cket vnd auf dem schilt einen helme getzirt mit einer gelben vnd swarczen helmed cken darauf zway pi'if-
»feuhürner das ain swarcz vnd das ander gelb ” . . . (i . 197.

legitimirt den unehelich gebornen Hanns Niefrer und gestattet ihm , des Wapens und der Ge¬
rechtsame des Geschlechts der Niefrer sich zu gebrauchen . Pön 20 Mark Goldes.

„Bekennen etc . daz vns vnnser vnd des reiclis lieber getrewr Ilanns Niefrer zu erkennen geben lassen

„bat , wie das gesiccljt namen vud « tarnen der Niefrer abgestorben vnd desselbn keyner mer dann er vnd
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4989 _ 14.

„doch nit eelich daruon geborn sey , deszhalb solich der Niefrer wappeu vnd cleinet vnns als Römischem
„keyser heimgeuallen vnd ledig worden were vnd vns diemuticlich anrnffen vnd bitten lassen daz wir im
„vber solichen gebürlichen gebrechen die gnade vnser dispensation mitzuteiln vnd in zu telichem rechten
„vnd stannde zu seczen vnd solich der von Niefer Wappen vnd cleinet empfengklich zu machen vnd die im
„vnd seinen elichen leibserben für vnd für zuuerleilien gnediclich geruchtten . Des haben wir angesehen ». . .Q. 83.

schreibt dein Hanns von Starlieinberg in Betreff der Hohenberg’sclien Erbschaft.
„Embieten vnscrm lieben getrewn Hannsen von Starhennberg , vnser gnad vnd alles gut vns hat der er-

„sam audechtig vnser lieber getrewr Stelfan von Hohennberg pharrer zu Potenstain anbracht , wie du vnsern
„lieben getrewn Hannsen von Hohennberg seinen bruder vnd ir beder veterlich vnd müeterlich erb wider
„weilent Fridreichn von Hohenberg ires vaters geschefft , auch ainn sprueh vnd dartzu ain abred deshalbcu
„nachmals durch ewselbs beschehen im drittn jare her inngehabt habest vnd noch innhaltest , des sich der
„obbenant von Hohennberg beswert bedunkht , emphelhen wir dir ernstlich vnd welln , daz du dich des mn-
„habens des obben .elten Hannsens von Hohennberg entsiahest vnd muessigest vnd im auch dem obberürten
„Steffan von Hohenberg irs väterlichs vnd müeterlichs erbs was du des iuuhast , an uertziehen abtretest , vnd
„sy berublich dartzu körnen lassest , vermainest du aber darinn icht inred ze haben so haben wir vnsern
„liebn getrewn u vnsern reten so zu Wienn seinn beuolhu ew deshalben ainen benanten tag für sich zu
„benennen , geneinander ze hörn vnd versuhen gütlich zu uerainen , mocht des aber nicht gesein alsdann
„verrer darinn nach innhalt vnsers briefs darumb ausgangn ze hanndln , demselbn tagsetzeu wisse also gc-
„horsamlich nachzekomen . Daran tust du unser ernstliche maynung ». . .

Archiv zu Riedcck.

Das Augustiner - Kloster zu Wien gibt dem K. Friedrich einen Revers , auf Erforderung dem
Hause Oesterreich den Zehent und das Bergrecht zu Gross -Enzestorf , Notendorf, Ur-
leinstorf jederzeit einantworten zu wollen. Geh. H. - Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Kristoff von Rappach 100 l ’f. Pfen . für Sold und
Kostgeld auszurichten. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 39.

Quittung für Paul Unsynn , Bürger zu Kynberg , über 30 Pf . Pfen . für das Jahr 1466, als
er Richter war. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 39.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hanns Rottinger 50 Pf. Pfen. für Sold und Kostgeld
zu geben. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 39.

K. Friedrich gibt dem Zdenko von Sternberg , Hanns von Hasenburg u. s. w . , denen er (un¬
term 21. Februar 1467) das Schlagen von Münze in der Stadt Pilsen erlaubt hatte , die
Erlaubniss, durch 10 Jahre sich dieses Privilegiums zu bedienen.

Geh. H. - Archiv. (Cod. N. 25.)
verleiht dem Conrad Hofmeister und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein YVapen.

„Mit warnen einen swarczen Schilde darinn zwen gelb zapfen krewczweise vberemander geschreunket

„kerende die spitz vndersicli vnd auf dem scliilde einen helme mit einer swarczen vnd gelben helmedecken
„getzieret , darauf ein parttat mannes pilde on fuesz becleidet nach der lenge ab in swarcz vnd gelb ha¬
bende in der rechten aufgeworffen hannde einen eysnen strevtkolben geschicket zu dem slage die lennch
„hannde auf die hüfe vnd auf sein haubt ein gewunden fliegende binden von beden gemelten färben ». . .Q. 198.

verleiht dem Friedrich Fridach und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
,, _ Mit namen ainen swarczen Schild darinne ein halber gelber rechpock geschicket mit vordem

„sen zu dem Sprunge vnd auf d 'em Schilde einen helme mit einer swarczen vnd gelben lielmdeckeu get'
„ret . Darauf ein mannespilde on fuess becleidet nach der lenge ab in swarcz vnd gelb habende in der rech-
„ten aufgeworffen hannde ein plosz swert geschicket zu dem slage , die lenngk hannde auf die hüte
„dem haubt ein gewunden fliegende pinden von baiden gemelten färben » . • • ®

gibt dem Herzog Wilhelm von Orleans für die Herrschaft Asti Urlaub des Lehenempfangs
bis zu seiner Mündigkeit.

„ _ Notum facimus tenore presentium vniuersis quod illustris Maria ducissa Aurelianeagis principissa

„et consanguinca nostra carissima , genitrix et idcirco tamquam legitima tutrix illustris Ludouici du
„relianensis principis et consanguiuei uostri carissimi per honorabiiem Wiihelmum de Bei eben pastore
„Nyot et Johannem Delum nostros et imperii sacri fideles dilectos suos ad nos transnussos oiatoies mmi i
„ter supplicavit ut memorato Ludovico filio suo qui nondum ad discretionis annos peruenerit , in
„feudalem dominii Astensis cum Omnibus suis iuribus et attinentiis et alns feudis si qua Ludouicus quon
„dam dux Aurelianensis eius genitor et maritus a nobis et sacro Romano imperio in feodum dum viuerc

v „ possedit et tenuit , nunc autem hereditario jure per eius obitum ad ipsum suum filium memoratum Ludo-
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_ 20.

_ 20 .

— 22 .

— 22 .

— 22 .

_ 22.

— 22 .

_24

-24.
_24.

Neu¬
stadt.

Rom.

Neust.

„vicum principem nostrum devoluti , de gratia et munificencia imperiali usque ad annos pubertatis uti frui
„et potiri possit permittere ac licentiam et fauorem nostrum dare et concedere dignaremur . Nos igitur ” . . .

Q. 74.
Befehl an die Bürger zu Leoben , dem Balthasar Eysenzieher , Bürger zu Leoben , von der

Mauth daselbst , die sie in Bestand haben , 10 Pf . Pfen . auszurichten »an der arbait so er
„vnserm herrn dem kayser tut .® Geh . II . - Archiv . Cod . N. 38 . fol . 39.

K, Friedrich verleiht dem Martin Hirnstein , Priester , und seinen Brüdern Jörg und Thomas
Hirnstein und den ehelichen Leiheserben derselben zwey von Neuem ein Wapen.

„Mit namen einen vveissen Schilde darinn ein gescheibter hafen von erde mit zwayn handhaben entsprin¬
gende vnd dem hafen vbersich auf drey fewreiu flammen , vnd auf dem sciiilde einen hellme mit einer weis-
„sen vnd roten helmdecken geczirt , darauf ein gewunden fliegende pinden von färben weisz vnd rot , darinue
„vnd halber weisser stainpock geschicket mit seinen vordem fuessen zu dem spränge ’*. . . ft . 198.

Papst Paul spricht alle mit dem Könige Georg verbündeten Fürsten von den Pflichten ihrer
Bündnisse los . Geh . II . - Archiv . Kurz ’s Oesterreich unter K. Friedr . IY . p . 91. Note a) .

K. Friedrich gibt dem Stephan de Aproninis einen kaiserlichen Caplanatshrief . Q . 75.
Befehl an die Verweser zu Aussee , der Frau Leonore , Römischen Kaiserinn 200 Pf . Pfen.

auszurichten „zu notdurft irs hofs .” Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 39.
Befehl an den Vitzthum in lirain , dem Sigmund von Sebriach 50 Pf . Pfen . zu geben für

Kostgeld »f. diczinals. 39 Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 39.
K. Friedrich nimmt den Apruninus de Apruninis , Doctor beyder Rechte und Bürger von

Trient zum Diener und beständigen Coinmensalen auf und in besondern Schutz , nebst
freyem Geleite . Q . 75.

gibt dem Thobias , Prior des Klosters H . Kreuz ausserhalb Trient einen Caplanatshrief.
Q . 75.

gibt dem Hieronimus de Musatis von Padua , Doctor legum , und seinem Sohne Musato ei¬
nen Pfalzgrafenbrief . Pön 20 Mark Goldes . Q . 75.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Meister Heinrich Hoppli , Lehrer der Arzney 32 Pf.
Pfen . auszurichten für Sold und Kostgeld auf 2 Quartale.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 3.9.
K. Friedrich gibt der Stadt Cölln das Privilegium , dass sie nach Absterben eines Erzbischofs

so lange das Hochgericht daselbst verwalten und besetzen soll , bis der neue Erzbischof
mit den Regalien des Hochstiftes belehnt und als Burggraf in die Stadt introducirt ist.

Eünig , R. A. XIII. 361.
gibt dem Franciscus Trapolinus , Sohn des Ubertus de Trapolinis einen Ritterschaftsbrief

(»sub commissione ad Aprunum de Apruninis ”) . Q . 75.
gibt dem Petrus Tercius de Zabarellis von Padua einen Ritterschaftsbrief . Q . 75.
gibt dem Grafen Oswald von Tirstain dieFreyheit , dass , falls er sich mit Solchen vereinigte,

die in die Reichsacht kämen , ihm diese Acht durch die nächsten 2 Jahre unschädlich
seyn soll.

„ _ Also ob er sich in yemancls scherm burgerrecht vereyijung gegebn liett oder wurd so in vnser vnd
„des heiligen reichs acht vnd aberacht wem oder künfticlich sein wurden daz dann in sein diener vnd die
„seinen zway iar die nechsten nach datum diss briet 's shlich achten aberachten noch einich gemainschaft vvo-
„nung handlung oder beystand so sy deszliaib mit denselben haben oder tun wurden nicht pinden angen be-
„rüren noch irn leiben oder guten weder in geriebt noch aussers gericlit fürgehalteu werden oder schaden

„bringen sollen oder nnigeu in einich weise *' . . . ft . 80

verleiht dem Andre Pfleger 4 Zehenthäuser zu Aihersperg in der Aspekher Pfarre , die Chri¬
stian Pulsinger aufsandte , Geh . H . - Archiv.

gibt -dem Theoderich , Secretär des Bischofs Hermann von Constanz einen Pfalzgrafenbrief.
Q . 74.

gibt dem Vigilius de Negrelis , Priester der Trienter - Diöcese , einen Caplanatshrief . Q . 75.
macht den Franciscus Trapolino , Sohn des Paduaner - Bürgers Ubertus de Trapolinis und

seine Söhne , falls sie Doctoren der Rechte oder der Medicin sind , zu lateranensischen
Pfalzgrafen und bessert ihr Wapen . Pön 40 Mark Goldes.

Arma illa et insignia scilicet scutnm utpote a lundo rubea et transuersali linea priuia , deinde auren
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„et iterum rubea desuper mutatis iamdictis coloribus usque ad numerum sex linearuni sparsum , ita ut scu-
„tum in superiori eius parte trausuersali liuea aurea terminetur . Supra scutum vero cassidem faleriis sive
„superinduviis ianulictorum coloruni pictam et redimitam ac ex tectura seu fascia giratiui flexendo Virginia
„ymagiuem coloribus et lineis ad nioduoi scuti sertum viridis plectendem coloris ymaginem que hactcnus tu
„et progenitores tu ! gestare et deferre consueverunt , cum coroua aurea scutum operiente ex ea extenden-
„tem virginis coloribus et lineis ad modum scuti sertum floribus gariofilatis plectentem ymagiuem . innouan-
„da immutanda et melioranda duximus , nec non arma et insignia infrascripta videlicet scutum in duas equa-
„les anteriorem puta glaucam et posteriorem nigram partes perpendiculariter diuisum atque in eo nquile vo-
„lantis sive alas extendentis pariformiter mutuatis tarnen coloribus depietam effigiein supra scutum vero
„huitismodi galeam ad instar earum que torneamentis induci solent stratis faleriis seu superinduviis colo-
„rum antedietornm , atque aurea corona redimitam et cinctam . Ex corona autem liuiusmodi aquile similis
„ei que scut ) inheret forme videlicet feo modo ut supra ) in duas anteriorem nigram et posteriorem glaucam
„partes partitam vngwibus demptis integram volantem et alas extendentem de novo concessimus ” . . . „ Preterea
»singularibus gratiarum donis et quibus te aliis niunificnm reddere valeas et acceptum te preuenire cupientes
„tibi Francisco prenominato ut singulis anuis quoad uigoris auetoritate nostra Romana cesarea in sacris le-
„gibus medicine sive artibus liberalibus in doctores duos ad hoc ydoucos repertos super quo tunm onera-
„mus conscientiam , nec non totidem in armis milites quos cognoueris benemeritos facere creare instituere
„et insignire magistris quoque et doctoribus liuiusmodi insignia magistralia tradere et conferre , equites vero
„ipsos militari baltheo precingere vti moris est insignire pössis et valeas auetoritate nostra Romana cesarea
„tibi presentium concedimus per tenoreiu et indulgemus ” . . . ö . 198.

verleiht dein Heinrich , Jacob und Bartholomäus N (?) und ihren ehelichen Leibeserben von
Neuem ein Wapen.

„videlicet scutum lineis viridibus ab angulis obtusis inferioris partis scuti se in superiorem partem eius*
„dem ad modum pirami inclinantibus concurrentibus vero lineis immediate viriditatis unam ac cacumine lince

s „liuiusmodi alteram stellas albas spatio superiori sub rubeo situatas , supra piramum autem liuiusmodi siue
„sparram versus angulos obtusos et laterales se inclinantem subrubei coloris ab utraque laterali parte scu-
„tum denique sub piramo et sparra predictis viridibus partem clipei flaueam pro moderamine eius versus
„fundum scuti tertiam eiusdem occupantem latitudinem supra scutum autem cassidem operientem , tecturaui
»falerias sive superinduvias rubei viridis et flauei coloruni galeam adinstar aliisque nobilibus induti solent
„ornatem ( ?) supra galeam deinde nisi se alis conprimeutis effigiein ” , . . Q . 198.

verleiht dem Antonius Midana (Legum Doctori) und seinen Brüdern Girardus Andriolus und
Johannes Antonius und ihrem Blutsverwandten Girardus (etiam Legum Doctori) ein
Wapen.

„ _ videlicet scutum in duas partes equaliter transuersaliter diuisum in superiori vero scuti medietate
„glauca aquile volantis nigre et extendentis alas pro corporis sui proceritate medium formam in inferior!
„vero parte media scuti lineam glaucam in fundo clippei eiusdem fundi duas equales pro sui latitudine nig-
„ras partes intersecantes , supra galeam autem scutum operientem pectorati aquile colli effigiein nigri coloris
„se erigentem ligiva extensa super induuias et falerijas glauci et nigri coloris spargentem ” . . . Q . 197.

Landtag der österreichischen Stände.
Vermerkcht die Werbung vnd instruction der rät vnd sanndtpotn vnnsers allergn . lierrn des Ro . ka . auf

den lanndtag zu Kornnewnburg an suniag nach den heiligen phingstn.
„Item von erst der lanudtschaft ze sagn seiner ka . gn . grues genad vnd guetn willen .”
„Item das sein ka . maiestat yetz iar zu befridgung lanud vnd leutn vnd im pestn etlich aus den herru

„vnd aus der ritterschaft zu regirung des furstentumbs Osterreieli vnderhalb der Enns geordent , den die
„nutz vnd rennt des lannds daselbs vnder der Enns ingeantvvurt vnd beuolhen hat den so das lannd be-
„kriegtn vnd beschedigtn widerstannd ze tun vnd lannd vnd .leut in frid vnd gemach zeseezn darinit sy sich
„dann gen sein ka . gn . verwilligt habn , nw erwachsen die krieg vnd besehedigung im lannd ye Ienger ye
„mer , begert sein ka . gn . das sy mit sambt den so sein ka . gn . die regierung des lannds beuolhen hat darzu
„tun damit solich krieg vnd besehedigung des lannds gewert vnd den veindtn widerstannd getan wurd , in
„dann icht nöt so wolt sich sein ka . gn . mit sein frewntu vnd mitgwontn auch aus sein innern landn bewerbn
„vnd in daran hilff zueschub vnd beystannd tuen damit lannd vnd leut in frid vnd gemach geseezt werdn so

„habn sy auch am nagstn lanndtag zw Kornnewnburg gehaltn daselbs aus etweuil mangl vnd geprechn des
»lannds geredt vnd die durch ewr sanndtpotn an sein ka . gn . bringn vnd ' begern lassen darvmb ain lanndtag
»vnderhalb vnd ob der Enns auszeschreibn damit aus solheu mangl vnd geprechn des lannds nach notdurftii
„geredt vnd wie die zw wendu warn fiirgenomen wurde » darauff dan sein ka . gn . den lanndtag gen Korn-
»uewnburg aus geschribn vnd im beuolhen habt mit sambt der lanndtschaft weg furczenemen dadurch lannd
»vnd leut in frid vnd gemach geseezt werden . ”

I „ Item das darauf mit lierrn Wilhalm von Puechaim Steffan Eytzinger vnd Jorign vom Stain getaidingt
»werde , damit die mit sein ka . gn . geaint vnd vertragn , ob sy aber mit sein ka . gn . in der guetigkait nicht
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»geaint das dann weg furgenomen damit den ir muetwilln vnd krieg auch beschedigung des lannds gew 'ert,
»vnd lannd vnd leut in frid vnd gemach geseczt werden . ”

„Ilern von der tacz wegn ze Wienn das die irn furgang gewinnen vnd die von Wienn daran nicht gc-
„irrt oder aber ander weg furgenomen damit den selbn von Wienn geholfen sy aus irer geltschuld enthebt
„vnd nicht in gancz verderbn praclit werden .”

„Item von der wegn so new mewtt vnd aufsleg , auf landn vnd auf Wasser ausserhalb seiner ka . gn.
„vergunnen vnd erlaubn innemen das weg furgenomen damit die abgetan vnd nicht mer genomen dadurich
„der wasserstram geoffent werde .”

„Item von der wegn so seiner ka . gn . geslosser vnd kamergut an Verschreibung vnd wider recht inne-
„habn das mit den geredt werde das sy die seiner ka . gn . an irrung volgn lassen , damit die kaiserlichn gn.
„zu des lannds notdurftn geprauchn vnd lannd vnd leut desterpas dauon bcschiimbt vnd gefridt niugn
„werdn .”

„Item von des lannds rechtn wegn das das angefeng vnd in sein gang bracht werde . Wann sein ka . gn.
„wol verstee die weil das nicht sein furgang hab das das land nicht in frid vnd gemach bracht mug werdn .”

»Item von der wegn so die angeslago stewr im lannd ingenomen vnd gehandelt habil das die dauon rait-
»tung tun vnd was solcher stewr noch ausstend inbracht , die , so man vom lannd schuldig ist dauon bezall
»vnd die vberinass zu des lannds notdurft gebraucht werde .”

„Item von der vngehorsam wegn das wegfurgenomen , damit die zugehorsam bracht werdn ."
„Item von der vier stet wegn in Merhern Olmuncz Brunn Znoym vnd Ygla , die sein ka . gn . auch auf

„die mainung als sy der lanndtschaft gen Kornnewnburg geschribn vnd begert habn in auf solich ir schrei¬
ben genädige antwurtt ze tun das sy sein ka . gn . ratn , was vnd wie in seiner ka . gn . antwurttn sol vnd
„schikch in darauf abgeschrift des selbn schreibns als hernach stet : Allerdurchleichtigister furst vnnser allergn.
»herr vnnsern diemutign willign vnd vndertänign dinst zu allen zeitn beuor als dann ewern ka . gn . vnver-
»porgn ist wie vnnser allerheiligister vater Paulus , der ander babst den herrn Jorign , ettwann kunig von
„Behem von kunigkleicher vnd marggrailicher fürstlicher vnd allerlay wirdigkait sein eribn vnd uachknmen
»abgeseczt hat vnd darauf die processn vnd swaristn pan bey der ewign verdampnuss sein heiligkait auf die
„die im -gehorsam vndertänigkeit vnd beystannd tätn etc . etc . hat ausgen lassen . Genädigister kayser so also
„eur ka . gn . ain solichs wol erkennen mag das vns in dhainerlay weis anders nicht zymbt ze tun , dann ge¬
horsam dem babstlichn stuel , als frumen kristn vnd gehorsamen sunn ze laistn nafth dem als vnser uorvo-
»dern durch den heylign hristenlichn gelaubn ir leib vnd gut vncz auf pluet vergiessen getau vnd nicht ge-
„spart habn , der fuesstapphu wir mit hilf des almöchtign gots mayn nachzukomen vnd in der gehorsam
„sterben vnd genesen etc . Hiervmb allergn , herr ewr ka . gn . bitn wir diemutigklich als vnnsern genädigistn
„herrn vnd ain haubt der kristnhait , ewr ka . gn . geruech vns in vnsern eilend vnd vnsern nötn vnd angstn
„nicht zuuerlassen suuder vnnser geniidiger herr vnd beschirmer durch des heilign kristnlichn gelaubn willn
„zu sein wann wir an hilff vnd stewr ewrer ka . gn . in die leng nicht möchtn aussten , dadurch gar grosse
„geferliehkait vnd swechung frumber kristn vnd dem kristnlichn gelaubn ersteen mocht vnüberwindleich wann
„wir nw hoch vnd ser von veindtn vnd achtern des heylign kristnlichn gelaubn mit praunt raub vachen vnd
„nemen gedrungn werdn vnd yelenger yemer von tag zu tag grosser veruoligung betruebung vnd verderbung
„warttund sein , wir hoffn zu ewern ka . gn . als zu vnnsern ! allergn . herrn ewr ka . gn . werd für vns genii-
„digkleich gedenkchn als für ewr ka . gn . vndertänig vnd gehorsam kristn damit wir vnder ewrer ka . gn.
„scherm vnd schucz mochtn dester pas besteen vnd vnnsern veindtn widersten das stet vns vmb ewrer ka.
»gn . zu allen zeitn als gegn vnuserm allergn . herrn diemiitigklich zu verdienen vnd bitn darvber vmb aiu
„genädige antwurtt ” . . . Datum Olmuncz feria sexta ante festum sancte et individue trinitatis anno domini
etc . etc . Ixvijmo . (22 . May .) Ewrer ka . gn . vndertänig bui germaister ret vnd gemain der stet Olmuncz Brunn

Znoym vnd \ ’gla.
Antwurtt der lanndtschaft auf der Merherischn stet schreibn vnserm allergn , herrn dem Ro . ka . getan

nach lautt seiner ka . gn . Werbung des lestn artikels.
„Item auf den artikl sein ka . gn . ze ratn von der stet wegn zu Merhern etc . etc . habent die so von den

„lanndlentn darzugebn sind betracht nach dem vnd sein ka . gn . vnczher genädigklichn furgehaltu hat wie
„nw die Sachen gegn dem kunig zu Behem stet das doch das lannd deshalbn vnczther kriegs vertragn gewesn
„ist , nw die lanndtleut nach dem der klainer tail diezmals hie ist sein ka . gn . zu solchen scherm vnd bey-
„stannd als die stet begernt ratn so wer der krieg otfenn vnd den lanndtleutn so yetz mit solcher klain an-
„zal hie sein gar swär zu beladn solt man das sein ka . gn . widerratn das wer auch swer vnd habn darzu
„bedacht auf eur verpessern nach dem vnd manigein im lannd wissen ist das vorzeitn zwischn den kitnign
„von Behem vnd den furstn von Österreich Verschreibung ausgangn sein vnd nach allen notdurfftn geuertigt
„sind der maynung lautter innhalt welher tail vnder in ee mit tod abgee das desselbn lannd vnd Iewt an den
„andern tail eriblichn gcualln sull , darauf deucht vns das sein ka . gn . sich an den bcnantn stetu erkundet
„ob sy sein ka . gn . erblich gehorsam tun woltn , das dann sein ka . gn rat hiet aller seiner ka . gn . lanndt-
»lewt heruor vnd dort inn auch seiner ka . gn . frewnt vnd mitgewontn was daun sein ka . gn . daselbn in rat
»funde das dunkcht vns für sein ka . gn . ansorgleich vnd verfenghchlich ze sein, ” Geh . II - Archiv.
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Friedrich IV . (III.) 1467, May25. 26.

i.  Friedrich sagt dem Bischof von Augsburg , Cardinal Peter , für seine treuen Dienste zu,
dass während seiner und seines nächsten Nachfolgers im Bisthume Lebenszeit die ihm für
4000 Pfund Häller verpfändeten Reichsvogteyen nicht gelöst werden sollen.

„ _ vber disz nacligeschriben dörffer vnd lewt nemlich 2u Mennchingen Mittenstet Weringen Be hingen
»Obernhausz Innyngen Geghingen Sybereh auch den Malrhofen die freyen leut an der strasz vnd das closter
»Wltembach mit gewaltsam daselbs zu riciiten vnd den gemelteu enden’ 1. . . Q . 74.

jibt dem Gothardus de Calapinis , Professor beyder Rechte und dem Johannes de Paho , Ca-
nonicis von Trient , einen Caplanatsbrief . Q.. 75.

bestätigt dem Grafen Jörg von Werdemberg ein zu seinen Gunsten wider Grafen Ulrich von
Öttingen zu Rotweil ergangenes Urtheil . Q.. 69.

perleiht dem Sebald , Fritz und Hanns Holzschuher 7 Giitlein zu Eberspach und 5 Gütlein
zu Malmanshof , die der Nürnberger - Bürger Karl Holzschuher zu ihren Gunsten aufge¬
sandt hat . Q . 74.

perleiht den Gebrüdern Martin und Anton Holzschuher als Reichslehen Morgen Ackers
bey dem Tan gelegen , die Stephan Gärtner bauet und 6 Gütlein zu Malmaszliof und ei¬
nen Garten bey dem Graben vor dem Werder - Thürlein bey Nürnberg , die sie von Karl
Holzschuher erkauften . Q . 74.

perleiht dem Anton Tücher , Bürger zu Nürnberg , ein Gütlein zu dem Malmanshof bey
Nürnberg gelegen , worauf jetzt die Anna Hoferin sitzt , das er von Leonhard Graland
gekauft hat . Q.- 74.

perleiht dem Niclas Grosz , Bürger zu Nürnberg mehrere Reichslehen , die er an sich kaufte.
» _ Mit namen ainen hof zu Ramelsperg der des Freitags erb ist vnd die hernachgeschriben personen

»Seicz Müller zu Kleinen Grindlach Alheit sein eeiiehe hausfraw , Concz Zol von Grindlach Cristina sein ee-
„liclie hausfraw , Hanns Pavvr von wegn Anna seiner eelichen hausfrawn vnd ir beider Kinder vnd Vlrieh bi-
»schof zum Neuenhof von wegen Kunigunden seiner eelichen hausfravven vnd ir beider kinder vier tagvverch
»wismads vnd zehen morgn achers an einem striche aneinander gelegen hinab gen der kunigs mülln zu klei-
„nen Grindlach , die sy von weilent Concz Avlfolick irem vater vnd sweher erblich ankomen sein so sy an
»iren olfen briefen besigeltn aufgesandt vnd gebetn haben im dy verrer zu uerleihen wann sy im die bahn
»zu kauften gehn ” . . . O. ?4.

gibt der Stadt Cölln die Freyheit , dass beym Abgänge des Erzbischofs und Churfürsten so
lange die Stadtgerichte ihr Amt handeln dürfen , bis der neuerwählte Erzbischof die Re¬
galien empfangen hätte und introducirt sey , auch sich ergänzen sollen . Pönen 50 und
100 Mark Goldes.

daz vns durch glaublich anbringen vnd gemain gesuche vnd geschray fürkomen ist ? wie yecz lanng-
»czeit her in der wirdigen stat Collen in Sachen leib blut ere vnd erbe antreffunt von greuen vnd scheiten
»des hohengerichts vnd der geeichte Nyderrich vnd Airsperg zu sand Gereon vnd auf Aigelstein daselbs zu
»Cöln die ln leben weilent erczbischofs Dietrichs nachstuerschaiden durch in ingeseezt vnd geweltigt sein
»nichts gerieht noch procedirt werde , darumb daz der erwirdig Ruprecht ervvelter vnd bestetter zu Cöllcu
»dem als burggrauen derselben gerieht , wenn er seine regalia liett die zuuersehen vnd zuuerwesen gepü-
»rent , durch pruch der geprauchung seiner regalien mit den er von vns vnd dem heiligen reicli noch nicht be-
»lehent ist , richter noch greuen zu seczen noch newe scheiten zu weldigen hat , so sein auch dazwischen
»ettlich der benanteu scheffen mit tod abgangen , dardurch mit der rechten anzale nach altem herkömen der
»stat Collen vnd der obgenanten gerichtte in den bemelten Sachen nicht gerieht noch procedirt mug werden
»solicher vorgemelter vrsachen vnd geprechen halben vbung der gerichtte die vbeltat so in diser zeit biszher
»vil mer denn sunst erwachsen sein vngestrafft beleih vnd meniger dem mindern sein erib vnd gut freuenlich
»Vorhalt vnd das recht vercziehe die stat vnd gemain zu Collen deshalben rechtiosz vnd verirrt verlassen
»auch die vbeltetter in irer poszheit gesterckt werden vnd konhait nemen verrer vbel zu tun , dadurch die
»beuant stat Collen in irem regiment vnd wesen merklich vorleczt werde. 11 Also haben wir angesehen ” . . .

Q . 75 . Lünig , R. A . XIII . 361 . (22 . st . 26 . May , frytag st . eritag .)

verleiht dem Franz Lawr und seinen Vettern Michel , Hanns , Ulrich und Bernhard Lawr
und ihren ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

»Mit namen einen blawen Schilde darinne ein weisser stern vnd auf dem Schilde einen lieline mit einer

»blawen vnd weissen helmdecken gecziret darauf ein blaw aufgetan flügel steende darinne auch ein weisser
»stern als in dem Schilde ” . . . Q*

verleiht den Gebrüdern Stephan und Hanns Tanner und ihren ehelichen Leibeserben von
Neuem ein Wapen.
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Mit namen einen swarczen Schilde darinne in gründe ein roter driegkater perge steende darauf ein
„gelb tannen mit gelben tanzepfen habende an ircm stame zwen abgehawen esste in baide tail des Schildes
„getailt entspringend daraus rot fewren flammen vnd auf dem Schilde einen helme mit einer svyarczen vnd
„gelben helmdecken geczirt darauf ein gewunden pinden von baideu färben gelb vnd rot steende darinn ein
„swarcz aufgetan fliigel mit dem perg tannen vnd essten von färben geschickt als in dem schilde ”. . . Q. 199.

Sefelil an den Amtmann zu Marchpurg, dein Verweser in Steyermark zum Bau des Schlos¬
ses zu Grätz 150 Pf. Pfen auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. füll 39.

Quittung für Andre Glogauer , Schaffer zu Pleiburg , über 100 Gulden ungr. und Ducaten zu
des Kaisers Händen von den Renten des Amtes daseihst.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. füll 39.
K. Friedrich verleiht dem Hanns Harlanter und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein

Wapen.
„Mit namen einen schiide ia der mitte vberzwirich geteilt daz vndcr teile rot vnd das ober weisz , da-

„rinne ein aufrecht Harsofz (Haarzopf ) irer natürlichen färbe mit gelben oder goldfarben pollen vnd in der
„mitte mit einem goldfarben oder gelben gewunden pande gepunden vermischet in die zwo schiltfarbeu vnd
„auf dem Schilde einen helme getzirt mit einer röten vnd weissen lielmdecken , darauf ein gelber oder ' golt-
„farbe crone entspringende daraus auch ein harsofz mit polien vnd gewunden pannden vnd von färben ge-
„schikt gleich als in dem schiide ”. . . Q. 198.

Befehl an Jacob von Ernaw , Vitzthum in Kärnthen, dem A*chatz von Ernaw (seinem Sohn)
43 Pf. Pfen. für Sold und Kostgeld pro praeterito aaszurichten , und künftig auf 3 Pferd
für Sold und Kostgeld 96 Pf . Pl'en. jährlich zu gehen.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 88. fol. 39.
K. Friedrich verleiht dem Ulrich Lebkucher und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem

ein Wapen.
„ _ um namen einen plawen Schilde geende ausz dem gründe ; des Schildes ein swarczes halbes swein

„geschicket mit den vordem füssen zu dem. Sprunge vnd auf dem Schilde einen heluie mit einer biawen vnd
„swarczen helmedecken geczirt , darauf zway puffenhörnere vnd in mitte eines yedes puffenhorn ein plawe
„leisten vnd die andern zway das vnder vnd Oberteilen swarcz ”. . . Q). 197.

gibt dem J3ürger von Camerach, Stephan de Barale einen Ahsolütionsbrief mit der Erlaub¬
nis , in die Stadt zurückzukehren.

, _ sub forma mandati ad Johannem episcopum et quatuor vicarios ecciesie nec non prepositos scabinos
„rectores bürgendes cives et communitatem eiusdem civitatis Cameracensis de motu proprio et ad- cautelam
„a nota siue macula ”. . • ö - 75.

Befehl an Wilhalm Gresl , Amtmann zu Marchburg, dem Peter Seydenswanncz 48 Pf. Pfen.
für Sold und Kostgeld auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 40.

Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kärnthen, dem Dietz von Gicht 40 Pf. Pfen . für
Sold und Kostgeld pro praeterito auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 40.

Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kärnthen, dem Veit Bischof 38 Pf. Pfen. für Sold
und Kostgeld auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 40.

K. Friedrich verleiht dem Franz Waldstromer für sich und seinen Bruder Lorenz ihre von
ihrem Vater Hanns Waldstromer ererbten Reichslehen und bestätigt ihre Privilegien un¬
ter einer Pön von 40 Mark Goldes.

„ _ Zum ersten die vorsthueb zu Reichelstorf mit iren freiheiten rechten eren nutzen vnd zugebörungn
„vnd mit den liernachbenanten zugeliörungen vnd zinszhefftigen giittern als er vnd sein elltern die biszher
„innegeliabt genossen vnd herbraclit haben . Item den forstbub pawhof mit den seiden gütlein mitsambt der
„behawsung daselbs zu Reichelstorf mit den vuibgenden wassergreben vnd baiden gerten hofreit vnd eckern
„wiseu hölczern vnd besondern vorstrechten , die er hat zu Taczbanck Heberstort vnd Gaulenhofen als
„pflueggelt vnd snidgelt vnd sunst mit allen andern vorstrechten die darczu vnd darein gehörn vnd auch
„die pfanduug waldrecht zymerrecht zeidelleit oder wie das alles genant vnd von alter herkomen ist . Item
„das vischwasser zu Reichelstorf , die Reduicz genant von der Landprugken biz an den Erifurt vnd ein tag-
„werch wisen hei den Loenhof das Conrat Mendel vnd sein erben zu Nurmberg zu erib aus derselben liueb
„von ine haben , item zway tagwerch wisen vnd ein holczwergk genant die nider wisen die der Mulluer von
„der Gohersmüi von ine zu erb hat . Item mer zway tagwerch wisen zu Ilerperstorf die wercn herin ge-
„nant vnd ein aeker daselbs die den ammans erb sein . Item drev morgen ackers daselbs , die des Vogei-
„sancks erb sein , item ein acker zu Weizeldorf der des Rincklers erb ist genant der Ilopfersumer dauon
„die yeczgenantn erbmann dem obgenantu Waldstromer jerlicli zinsz vnd gült geben * Item das scheukchawsz6 5 *



Friedrich IV. (III.) 1467, Junj5.—9.

Neu¬
stadt.

Tanger-
inlinde«

Neu¬
stadt.

«zu Reichelstorf , da der Markcht aufsiezt . Item vier gütlein daselbs die die Ringsmanl gelitten haben vnd
«an das reiche geweiset sein , Item zway giitlein da der Schell vnd der Mullheincz vorczeiten aufgesessen
«sein . Item ain holcz grünt vnd podiu vnderseit Reichelstorf , das von allter her das Weydach genant ist
«an der Redaicz gelegen . Item die Iehen so er leicht zu Perugaw Peffelpach Tiroltsperg Tipenrewt vnd in
«der gegeilt darumb , es sein vvisen ecker hewser holczher wie das genant ist manlehen oder zinsziehen die
«er fürbas von hannd leihen sol vnd mag als sein eitern die auf sy herbracht haben . Item die nachgeschri -
«ben guter auch zu Reichelstorf einen hof da Eberlein Mayr aufsiezt etc . Item mer die recht der zehen pfundt
«newer haller jerlicher ewiger gi'ilt aus vnserm vnd des reichs wald vnd fürrewten in saud Larenczen pfarr
„die vnser lieb getrewen die burger von dem rate zu Nurmberg auf denselben fürreuten in jerlich pflichtig
„sein ze raichen vnd zugeben von des reichs wegen darumb sy auch ainen richter von hannd leihen sullen
„vnd ain phund newer haller jerlicher gülte das sy von demselben gericht haben vnd darczu vier schrot ho.
„nigs daselbs der der Herdegen zway vnd der Proll zway jerlichn geben . Item anderthalb schrot honigs von
„des Kressen gut zu Maiacli . Item die schenckstat zu Feucht da der Egkstein yczunt aufsiezt . Item den
„prugkenzol den man nennet den klainen zol mitsambt dem zolhausz zu Feucht gelegen , den sy auch von
„kristen vnd juden einuordern vnd nemen . Sonnder von yedem geladen wagen oder geschirre einen pfening
„vnd von ainen : geladen karren ainen haller als das alles von alter herkomen ist , biszher genomen vnd auf*
„gehabt haben , doch also daz er vnd sein nachkomen die prugken dauon man denn den zole gibt die Achen-
„prugk genant inseit Feucht gelegn von demselben zolgelt alweg souerr im das von irem tail zugepurd in
„redlichen gepavveu halten vnd die bewaren sol nach notturft des heiligen reichs Strassen ongeuerde vnd wer
„sich auch des vorgenanten zolgelts wideret oder der geucrlichen verfüren wer der oder die weren die soltcn
„ein phundt newer haller zu peen verfallen sein vnd man solt vnd niocht auch ainem yglichen wer das
„tette darumb pfennden vnd mit seiner hab aufhalten so lanng bisz er sich mit dem Zöllner darumb richtet
„vnd im gnug tette , als ir eitern das alles biszher inngehabt genossen ersessen lierbracht vnd also gehan-
„delt haben . Des haben wir angesehen “. . . Daz sein die stukeh die sy von Jeronimus Holczschuher gekaufft
„haben . ” Mit namen ainen hof do der Eberlein aufsiezt vnd pawt vnd jerlichen dauon gibt vierdhalb summ eis
„körn ein pfunt newer haller zu sand Michelstag ein halb pfund ayr zu Ostern siben kess zu Pfingsten syben
„kess zu Weynachten ein tungkorb rueben zway herbsthunr zwo vasuachthennen mer ain seldengütlein da der
„Kuncz Würfel aufsiezt vnd jerlich davon gibt ain vasznachtlieuneii , mer ain seldengütlein da der Hanns
„Ritter aufsiezt vnd jerlich davon gibt ain vasziiachtheiinen vnd gehorn alle in den obgenanteu liofe . Item
„ 111er ain gut daselbs zu Reichelstorf da der Hanns Weyberer aufsiezt vnd jerlich davon gibt zway suromer
„korns sechczig ayr zu Ostern drey kesz zu Pfingsten vier kess zu Weinachten ein herbsthun zwo vasznacht-
„liennen , mer ain gut daselbs da der Concz Meyer aufsiezt vnd jerlich davon gibt ain pfund newer haller
„vnd ain vasznachthenneu ”. . . Q. 132.

bevollmächtigt den Bischof Ulrich von Passau („vnserm fürsten geuattern Römischen kanncz-
„ler üben anilechtigen®), den Herzog Sigmund von Oesterreich , den Freyherrn Ulrich
von Gravenegk (»vnserm liaubtman wider die gemelten Türgken ®) und den Heinrich von
Pappenheim , Reichs - Erbmarschall , seine Räthe , als seine Gesandten auf dem von ihm
festgesetzten Tag wegen des Türkenzuges mit den dahin berufenen Fürsten zu unter¬
handeln.

» — A-Is wir am nagsten den irleuchtigen ettlichen kristenlichen künigen auch den erwirdigen hochgebor-
„lien edeln ersamen vnsern vnd des reichs lieben getrewen allen vnd yglichen curfürsten fürsten geistlichen
„vnd weltlichen grauen freyen liern vnd steten einen tag auf sand Veitstag neehstkomeiid von Sachen wegen
„wider die vnglaubigen Turkgen berurende auszgeschriben vnd dahin zu körnen gesatzt haben ”- . . Q. 75.

Churfürst Friedrich von Brandenburg schreibt dem K. Friedrich in Betreff von Stettin etc.
Raumer , Cod. Brandenb. I. 295.

Befehl an Jörg von der Val , Pfleger und Amtmann zu Lafemünd, 83 Pf. 55 Pfen . für Sold
und Kostgeld für 2 Quartale auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod, N. 38. fol. 40.

Befehl an Wilhalin Gresl , Amtmann zu Marchburg, dem Caspar Rogendorffer für Sold und
Kostgeld auf 4 Pferd pro praeterito 75  Pf . Pfen. und künftig jährlich 128 Pf. Pfen . aus¬
zurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 40.

K. Friedrich bestätigt die Privilegien und Gerechtsame der Reichs - Burggrafen und Burg¬
mannen der Burg zu Friedberg. Besondere Pön 100 (Mark Goldes.

„ — vnd sind das die stuck vnd artikel von erst alle ire hantuesten briefe priuilegia suene - Strickbriefe,
„rechtsprüch vnd entscheide zwischen der bürg vnd stat Fridberg ausgegangn , wie sy dann der in nuczli-
„clier gewere sein vnd herbracht haben vnd dieselben brief darüber eigentlicher innohaltcii . Item daz ein ye-
„der der zu burgmau zugelassen wirdet gelob vnd swere den burkchfride zu halten als inen der von vnsern
»vorfarn am reiche nach lauft irer briefe gegeben geordnet gemachet vnd zu halten aufgesaezt ist . Es so Heil
»auch die obgenantn burggraue vnd burgmaniien vnib dheinerlay Sachen vor dheineui richter zu recht stee«
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»noch auch nymands auf dieselben burggrauen vnd burgmannen gemeinclich oder sunderlich alle ire giit-
»tere vnd alle die bey inen in der bürg zu Fridberg irem begrif vnd zugehörungen ir geproldiencr vnd
»knecht sein beclagen noch bekumbern sy seyen dann zuuoran vor dem burgrauen daselbs mit burggericht
»auferuordert als recht ist . Item ir Verschreibung vber die judischeit in der stat Fridberg vnd sonderlich
»den rechtspruch zwischen bürg vnd stat Fridberg gescheen berürund die inlassung der pfandtherrn in die
»stat Fridberg deszhalben inen weiient erczbischof Diether zu Mencz etc . nach lautt desselben rechtspruchs

»seiner pfandscliaft ist abgetretten vnd die körnen lassen hat an die egenantn burggrauen vnd burgman zu
»der bürg Fridberg , dabey auch angesehen diemütig bete der stat Fridberg vnd irs grossen abnemens schul-
»de vnd vehdhalb damit sy in beswernuss sein des fürstandes daz sy solichs in bessrung vnd leichtigunge
»irer verschriben schulde körnen möchten vnd als wir vnderricht sein , zu hoffen ist , daz dieselb stat Frid-
»berg in künftigen Zeiten ye lenger ye pasz zu pessrung körnen möge , so hab der edel vnser vnd des
»reiciis lieber getrewer Eberhart von Eppenstein herre zu Künigstein seinen teile der pfandschaft an der
»stat Fridberg vns vnd dem reiche zu eren auch an die vorgenantn burgrauen vnd burgmann körnen lassen
»die wir in auch hierinn sonderlich in craft disz briefs verleihen bestettigen vnd confirmirn meinen vnd
»wellen daz die andern pfandtherrn alle vnd nemlich vnser vnd des reichs stat Frankchfurt irer pfandschaft
„zu Fridberg abtretten vnd die auch in vorgemelter maynung wennden vnd körnen lassen nach lautt der
»berichtbrief darüber bescheen an die vorgemelten vnser burgmaunen . Item die graueschaft zu Reichen mit-
„sainbt irem freyengerichte allen ireu dörffern vnd zugehörungen freiheiten gnaden guttn gewonheiten vnd
„altem herkomen , vnd daz dhein herschaft dieselben inwonere dinstlutte angehorig oder ander lutte dessel-
„ben gerichttes weder mit dinsten stewrn atzung bette leger oder anders nichts ausgenomcn beswern solle,
„sonder sy solicher freyheitten als wasser weide wayde vnd anders so sy von vns vnd dem heiligen reiche
„haben geprauchen vnd dabey gerulich handthaben schützen vnd schermen nach lautt vnserer vorfarn
„am reiche vnd vnserer beuelhnusz vnd gebotbriefn darüber ausgegangn . Dann als die vorgenanten burg-
»grauen vnd burgmannen biszher burgericht gehalten haben , daran ein yglicher burgman der gegenwiirttig
»ist , er sey alt oder jungk von grosser oder kleiner Vernunft , an das recht nyder ist gesessen vnd daselbs
„auf der partheyen clag Sprüche vnd vordrung antwurt rede vnd Widerrede yeder nach seinem beduncken
»rechtsprechen mag , vnd dan solicli rechtsecze vnd weysung allezeit auf dem merern einhelligem teile der
»vrteilere herüben vnd beleihen dardurch villeicht meniger an seinen rechten vnd gerechtikeiten zu Zeiten
„als furgehalten verkürezt vnd verhindert wirdet nachdem die burgmannen dasselb burggericht zu besitzen
»vnd recht zusprechen nymands mit sundern gelübden vnd eydeu als sich gebürt darumb verpunden sein.
„Desgleichen in allen dörffern der gemelten graueschaft lieychen zugehörende auch biszher gewonheit sey
„gewesen . Haben wir denselben burggrauen vnd burgmannen vmb irer dieinütigen vnd zimlichen bette wil-
„len für vns vnd vnser nachkomen vergönnet vnd erlaubet daz sy nu hinfür zu ewigen Zeiten das vorge-
„schriben burggericht mit zwelf et'bern vernünftigen mannen die darczu tuglich vnd gut sein , aus inen er-
„welen vnd zu dem burggrauen ordnen seczen verendern vnd entsetzen sollen vnd mögen alsofft das not
„tutt , damit vmb all Sachen vnd handlung so sich daselbs von allter gewonheit vnd herkomen zu rechtfer-
»tigen gepürn bey den ayden die sy von in darumb nemen sollen zu richtten vnd zu volfaren deszgleichs
»wellen wir auch , daz die mergenantn burggrauen vnd burgmannen in yeden der gemelten graueschaft
»Keychen dörffern acht erber manne daselbs gesessen zu iren dorfgreuen seczen vnd mit rechtsiczen ayden
»vnd annderer Ordnung halten sollen , wie hieuor von dem burggerichtte geschriben steet vngeuerlich . Vnd
»auf daz dieselben rechtsiczer alle solichen gerichtten desterbaz auswortten vnd in stetem furgangk vnd
»wesen beleihen mögen , so sollen vnd mögen sy auch nu hinfür ewiclich in yedem dorffe der gemelten
„graueschaft auf all ir vieche vnd zuchtte derselben dorfleutt es sein pferdt ochsseu ktie sweiu schaf gaysz
„oder annders einen zimlichen aufslag tun den einnemen vnd dieselbn rechtsiczer davon besoldnen vnd be-
„lonen . Daz auch dieselben dorfleut an alle Widerrede ausrichtten vnd geben sollen vnd darinn dheinerley
„freiheitte von wem sy die haben nicht genicsscn in dhein weise . Bestettigen beuestnen confirmirn in die
„vorgeschriben ir freiheiten gnade lehenschafftu hantuessten briefe priuilegia sune Strickbriefe rechtsprüche
»entscheide vnd anders wie sy die von vnsern vorfarn am reiche Römischen keysern vnd ktinigen redlich er-
„worben vnd herbracht haben darczu ir allt herkomen vnd gut gewonheitte . Gönnen vnd erlauben in auch die

»egemelten gerichtte wie uorsteet zu ordnen zu halten vnd zu beseczen alles von Römischer keyserlieher
„machtvolhomenlleit ,,. . . Q. 78 . Lünig , D R. A . XII , (3 ) 118.

Befehl an (len Richter und Rath zu Leoben , dem Christoph Quass 64 Pf. Pfen . für Sold und
Kostgeld auf 2 Quartale auszurichten. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 41.

Befehl an Blasius Watmanger , Einnehmer des Eisenaufschlags zu Völkenmarkht , dem Chri¬
stoph Hawnnperger, k. Diener , für Sold und Kostgeld für 2 Quartale 64 Pf. Pfen. aus¬
zurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 88. fol. 41.

I
Befehl an Jörg Rainer , Vitzthum in Krain, den »Cantoresen̂ Egitl Garin, Ifanns Bubay,

Mathcs Slesicr , Hanns llöflinger , Arnold Pikar , Nielas Mayoul , Arnold Flewn und den
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„Capplen” Caspar Tretzier und Hanns Wuestenstainer 72 Pf. Pfen . für 1 Quartal auszu¬
richten . Geh. H. - Archiv. Cod, N. 38. fol. 40.

K. Friedrich •willigt ein , dass Caspar Rypprecht von Büdingen seiner Hausfrau, Petze von
Vechenbach , seinen Antheil an dem Zehent zu Massenhein bey Yelbell gelegen („so er
„mit andern seinen ganerben hat”) der Reichslehen ist , zur Besserung ihres Witthums
verschreibe. Q. 80.

verleiht dem Wenzel von Clee den Theil der Reichslehen , welchen weiland Wilhelm von In¬
gelnheim sein „Mitganerbe” früher mit ihm gemeinschaftlich hatte.

„Mit namen zinse auf hewsern vnd hofrewten genant in dem Pilsengarten zu Sassenhawsen gelegn in
„dem Termincy . Item zinse gelegen auswendig Sassenhawserfelde auf gerten vnd eckern vnd zum Hohenrade
„auf hofreiten kabesgertn ackern vnd wisen . Item zinse in der allen stat zu Franckfort auf der wage vnd
„auf den meiliewsern . Item einen zol in der alten mesz genant der Leuszzol . Item einen zol zu Krostel mit
„eckern Weingarten vnd wisen vnd alle sein zugehorung , das ein burglehen ist vnd zu Fridberg gehöret.
„Item ire teyl der bürg zu Redelnbeim vnd ain wise genant die Barchwise mit irn zugehörden . Item den hof
„den man nennet das Radt mit wisen vnd eckern vnd seinen zugehörden . Item daselbs die Kunigszbacli die
„da fleusset durch des reiches wald bisz an den Meyne , da sy genant ist die Frawenbach vnd die sehe die
„sy da haben .. Item ein. wisen auf Riederfelde genant Reigerswise . Item den tiergarten den basvmgarten vnd
„den hof genant Vrbingerhof zu; Sessenhawsen gelegen . Item zwo bub lanndcs vnd newnczeheu morgen auf
„Sesseuhauserfelde vnd was darczoi gehört . Item sechs zuber lanndes auf Franckfurterfelde . Item ein gartteu
„gelegen auf dem Steinwege zu Sassenhawsen genant die Gruben . Item den miillwasser zu Franckfort zwey
„an der Mainozerpar .ten auf dem*Meyne vnd das dritt auf der prugken auf dem Meyne . Item drey liueb lan¬
ges vnd wisen gelegen zu Prunnheim vnd den zehent vor Franckfort genant im Linde . Item alle wocheil
„ein fueder holcz aus des reiches wald den man nennat des königs walde ”. . . ut in forma communi , sub
»commissione ad Philippum comitem zu Hanaw ”. - . Q. 133.

Befehl an die Verweser zu Aussee , clen Gebrüdern Jörg und Wolfgang Trawtmanstorffer
78 Pf. Pfen. für Sold und Kostgeld auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 41.

Befehl an die Verweser zu Aussee , 30 Seem Salz zu Nothdurft des kaiserlichen Hofes dem
Hanns Sibenhierter nach Bruck an der Mur zu liefern , und sollen an ihrer Rechnung
abgehen. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 4l.

K. Friedrich quittirt den Jörg Rainer, seinen Vitzthum in Krain, über 2800 Gulden und
64 Mark Schilling , wofür er nach seinem Befehl verschiedene verpfändete Güter einge¬
löst hat:

„Von erst von vnserm getrewn Casparn Lamberger das ambt Filicligretz vmb 1500 guidein ; item von
„Andreen vnd Steffan gebrüdern den Hohemwartern ainn brief vmb das ambt in der Mettling vmb 600 gul-
„dein ; item ainen brief von Andreen dem Apphaltrer vmb die guter in das ambt Stegberg gehörend vmb
„500 guidein ; item ainn brief von Casparn Kriwitz vnserm burger zu Las vmb zwo huebeu zum Poden,
„auch in das ambt Stegberg gehörund vmb 50 guldein ; item ainn brief von dem edln vnserm lieben getrewn
„Jörgn von Kreyg vmb die hotwiseii zu Radmanstorff vmb 150 gülden ; item ainn brief von Mathesn Czelln-
„perger vmb ain liuebn zu Godicz vmb 32 markh Schilling ; item ainn brief von Pauln dem Lustaler vnserm
„burger zu Laybach vmb zwo liuebn aine zu sand Margrethn im Lustal , die anuder zu Polstorff bei Lai-
„bach gelegn vmb 32 markh Schilling “. . . N. 38. (Geschäftsbriefe ) f. 42.

Quittung für Jörg Rainer , Vitzthum in Krain, über „zwo kursen ain viechtmedrene für 18
„Horen vnd 100 Schilling vnd ain puchmadrene für 11 gülden vnd 112 Schilling das in
„ainer sum beder kursen 30 flor. vnd 88 Schilling bringet (124 Schill . 1 fl.) die er nach
„beuellin vnsers liern des Römisclin kaiser bestellt vnd zu seiner gnadn hannden geant-
„wort hat.” Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 42.

Befehl an den Amtmann zu Gmunden, dem Ulrich Weispriacher für jährliche Burghut des
Schlosses Wildenstein 60 Pf. Pfen. auszurichten , von künftigen Michaelis an.

Geh. II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 41.
K. Friedrich verleiht dem Wolfgang von Frawnberg seinen ererbten halben Theil an der

Grafschaft zum Hage , mit Zugehör , als Reichslehen . Q. 136.
nimmt den Latin Yogelbaider zuin Diener und „Hofgesind” auf , und in Lesondern Schutz

und Schirm, erlaubt ihm auch , Handel zu treiben in seinen Erbstaaten. Pön 50 Mark
Goldes.

„ _ vnd insunderheit erlaubt vnd vergönnet , daz er durch sich sein diener oder zugewondten in vn-
„sern erblichen furstenthumben landen stetten merkchten dörffern vnd gebieten vnd sundcrlicb in vnserer
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„stat Wyena za gewondlichen jarmerkchten woehenmerkchtn vnd allen andern Zeiten allerlay kaufmonschaft
„handtierung vnd gewerb es sey von Venedisclier oder anderer wäre vnd kaufmanschaft vben vnd treyben
»sol vnd mag” . ,.

»efehl an Jacob von Ernaw , Vitzthnm in Kärnthen , dem Grafen Eberhard von Sunnenberg,
k . Diener , 64 Pf . Pfen . Sold und Kostgeld für 1 Quartal auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 4i.

{efehl an Conrad Vorher , Pfleger zu Liechtenstain , von dem Bestandgeld dem k . Diener
Jacob Helegker 100 Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 41.

Jefehl an den Blasius Watmanger , dem Michael Schönsperger , Harnaschmaister , 32 Pf*
Pfen . Sold und Kostgeld für 2 Quartale auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 41.

C. Friedrich erlaubt , in einem Briefe an den Herzog Philipp von Burgund , dem Abte von
Stablo und Malmedy , von seinen Unterthanen zur Herstellung des durch Krieg zerrütte¬
ten Zustandes dieser Klöster ein Subsidium caritativum ein für allemahl zu erheben.

Martene , Vet . Monum . II . 146.
egitimirt den Johann von Magenbuch , Laien der Constanzer - Diöcese . Q - 76.
»estätigt die Privilegien und Freylieiten des Klosters Zwetl . Linck , Ann . II . 226.
ribt dem Johannes Magenbuch einen Notariatsbrief . Q * 76.
Befehl an Wilhalm Gresl , Amtmann zu Marchpurg , dem Leopold Wehinger , k . Diener 81 Pf.

52 Pfen . für Sold und Kostgeld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 41
leichstag zu Nürnberg , vorzüglich Behufs eines Türkenzuges . Item Handhabung des Frie¬

dens und Rechtes . Reichstags - Abschiede und Conclusa - Acten desselben bey Müller , D.
Reichst . - Theatr . u . K. Friedr . IV . I . 273— 290.

K. Friedrich macht den Heinrich Nothaft den altern zum kaiserlichen Rath und nimmt ihn
und seine Leute und Güter in besondern Schutz und Schirm . Pön 40 Mark Goldes.

Jefehl an Erliart Karl , Einnehmer des Glaitgelds zu Lyserliofn bey Spital , dem Cosmas vom
Grabn , k . Diener 32 Pf . Pfen . Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 42.

Jefehl an Conrad Leclmer , Amtmann zu Fewstritz , dem Tristram Kribitsch , k . Diener 64
Pf . Pfen . Sold und Kostgeld für 2 Quartale auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 42.

jucas Gerstpewntner gibt dem K . Friedrich , der ihm bis auf Widerruf das Schloss Roten¬
berg pliegweise übergab , einen Pflegrevers . Geh . II . -Archiv.

{. Friedrich gibt den vier Städten in Mähren Ollmütz , Znaym , Brünn und Iglau ein Münz-
Privilegium . Pön 20 Mark Goldes . ( Am Rande : »non exivit .»)

v_ Bekennen etc . daz vns vnnser vnd des reichs lieben getrewen burgermeister rate vnd gemeinde der
„vier haubtsteten in Merkern mit namen Ollmuncz Cznaym Brünn vnd Ygia durch ir treffentlich ratsbot-
„sciiaft diemuticlich haben bitten lassen , daz wir ine samentlich vnd sunderlich ein müncz bey ine in den
„vorgenanten steten auf das körne vnd auf zale der müncz so yecz in dem kunigreich zu Behem desterbas
„aufenthalten vnd sust in irem wesen beieiben mugen . Des haben wir angesehen ”. . . Doch bisz auf vnser
„widerruffen ”. . .

Quittung für Caspar Hawnnspckh , Pfleger zu Wallenberg über 180 Gulden ungr . und Du-
eaten von den Renten der Pfleg zu des K. Händen . Geh . H . - Archiv . Cod . N. 38. fol . 42.

Befehl an Caspar Hawnspekch , Pfleger zu Wallenberg , von den Renten 40 Pf . Pfen . auf das
Dachwerk des Schlosses daselbst zu verwenden . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 43.

Quittung für Jörg Rainer , Vitzthum in Krain , der sich nach Befehl des Kaisers der Verlas¬
senschaft der Witwe des Oswald , Bürgers zu Laibach , die dem Kaiser als Herrn und
Landesfürsten heimgefallen ist , versicherte und dem Kaiser überantwortete »5 silbrein
„kutten , ain grossen vnd ain klainn silbrein pecher , ain silbreine gürtl , 58 silbrein
»knewffel vnd darzu 48 klainer silbrein vergälten knewffl .»

Geh , II Archiv , Ciod. N . 38. fol . 43,
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Befehl an den Vitzthum in Krain , dem Christoph von Rappach , k . Diener 144 Pf . Pfen . für
Sold unij . Kostgeld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 43.

Befehl an den Vitzthum in Krain , dem Veit von der Alben , k . Diener 160 Pf . Pfen . für Sold
und Kostgeld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 43.

Befehl an den Vitzthum in Krain , dem Nicolesch und Marquart Budek , k . Dienern 208 Pf.
Pfen . für Sold und Kostgeld für 2 Quartale auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 43.
Befehl an Jörg Rainer , Vitzthum inKrain , demSteffanEytzinger von Kornberg , k . Diener 19 Pf,

5 Schill . 10 Pfen . für Sold, und Kostgeld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 43.
Zwey Befehle an den Richter und Rath zu Leoben und an den Thomas Matheser , Amtmann

daselbst , dem Balthasar Eisenzieher , Bürger zu Leoben von jeder Seite aus 38 Pf . Pfen.
auszurichten , die ihm der Kaiser für gemachtes Eisen schuldig ist.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 44.
Reinpreclit von Walsee verschreibt sich gegen K. Friedrich in Betreff der hinterlassenen

Geldschulden seines Bruders Wolfgang von AValsee . Geh . H . - Archiv.
K. Friedrich verleiht dem Adolf Knobelauch , Bürger zu Frankfurt seine Reichslehen , Das

Gehorsams - Gelübde soll er dem Schultheiss zu Frankfurt ablegen.
»— Mit nanien zwey tey ! an dem vierteil des zelients zu Gvnheim vnd zu Eseherscheira vnd zway teil

„an dein sechzehenden teyle derselben zehenden vnd auch acht Schilling gelts von dem kunighofe zu Bergen
„die von vns vnd dem heiligen reiche zu lehen rüren vnd auf sone vnd tochter erben vnd durch abgang
„weilent Brunthin Brune erblich auf in körnen vveren” . . . Q, 132.

Quittung für Niclas Belieim , Richter und Amtmann zu Tifer , über 100 Gulden ungrisch zu
des Kaisers Händen . Geh . H . - Archiv . Cod . N. 38. fol . 43.

Quittung für Conrad Lecliner , Amtmann zu Feustritz , über 132 Gulden ungrisch und Duca-
ten zu des Kaisers Händen . Geh . H . -Archiv . Cod . N . 38. fol . 43.

Quittung für Ilanns von Ratinanstorff , über 100 Gulden ungrisch und Ducaten von dem
Amte zu Cilli . Geh . H . - Archiv . Cod . N. 38. fol . 43.

Quittung für Andre Geller , über 31 Pf . Pfen . von des Kuchlaigneraintes wegen dem Kaiser
überantwortet . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 43.

Befehl an Caspar Smutzer , Mauthner zum Rötenmann , dem Bischof zu Piben 100 Pf . Pfen.
zu geben , die ihm der Kaiser leiht . Geh . H. - Archiv . Cod . N . 38. fol . 44.

K. Friedrich gibt dem Martin Musaich einen Dienstbrief . Q , 7Qt
gibt dem Martin Musaich einen Pfalzgrafenbrief.

„_ Milite Epirota qui alias in plerisque preliis aduersus Thurcos immanissimos fidei nostre Christiane
„hostes magno animi robore claruit ”, . . q . 7g_

Befehl an den Erhard Weber , Richter zuVeldpach , dem Rogendorffer , Verweser (in Steyer-
inark ) 30 Pf . Pfen . auszurichten „zu Zurichtung des wegs auf das gsloss Gretz .»

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 44.
Quittung für Stephan Widmer , Amtmann zu Hohenegk , über 70 Gulden ungrisch und Duca¬

ten zu des Kaisers Händen . Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 43.
Befehl an Leo Gutemberger , Pfleger zu Phannberg , dem Hanns Reisacher , k . Diener 39  Pf,

Pfen . und 63 Pfen . für Sold und Kostgeld von 32 Wochen auszurichten.
Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 41.

K. Friedrich quittirt die Stadt Frankfurt am Main über die ihm zu eigenen Händen bezahlte
Stadtsteuer vom nächstverflossenen St . Martinstage (per 928 Gulden Rhein , ^zwen tor -*
»nes vnd einen allten lialler ®) . q

schreibt dem Churfürsten Friedrich von Brandenburg in Betreff der Herzogthümer Stettin
etc . etc . ; behauptet , dieselben seyen reichs unmittelbar.

Raumer , Cod . dipl . Brandenburg . I . 274 it . 296.
Befehl an Procop Zinner , Ungelter zu Neustadt , dem Stephan Gründer , Bäcker und Bürger

zu Neustadt 10  Pf . Pfen . für nach Hof (geliefertes Brot auszurichten , und künftig wö¬
chentlich denselben nach Angabe des Leopold Gretzperger , k . Dieners zu bezahlen.

Geh , H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 44.
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Befehl an Richter und Rath zu Waidhofen auf der Tey , dem Heinrich von Puchaim , kaiserl.
Rath und Pfleger zu Waidhofen , von den Renten , die sie in Bestand haben , die ge¬
wöhnliche Burghut auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 44.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Raphael Lischnizki 40 Pf . Pfen . (ans Gnaden ) aus¬
zurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 44.

K. Friedrich verleiht dem Hanns Peringer und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein
Wapen.

„ _ Mit namen einen weissen schilde darinne einen halben klymende peren seiner natürlichen färben
»mit roter gelffunder Zungen habende vmb den halls ein goltfarb halspand mit einem guidein ring vnd auf
»dem schilde einen hellme getzirt mit einer weissen vnd swarczen helmdecken , darauf auch ein halber peer
»von färben halspanndt vnd ring geschiket als in dem schilde ’' . . . Q , 196 .

Quittung für Michel Maurer , Amtmann zu Sachsenfeld , über 80 Gulden zu des Kaisers Hän¬
den . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 44.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Grafen Wilhalm von Tierstain 50 Pf . Pfen . (aus
Gnaden ) anszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 44.

K. Friedrich bestätigt dem Kloster (Klein -) Maria Zell alle seine Freyheiten und Privilegien.
Geh . H . - Archiv.

verleiht dem Conrad Gundlin für sich und seinen Bruder Hanns eine von ihrem Vater Con¬
rad ererbte Wiese , genannt der Pruel , gelegen an dein Swertzer »mit allen wegen vnd
»wasserleuten. >5
In einem Nachsatz heisst es:

»Das lehen den Gundlin verlihen ist von irer vnbillichen fürbringen wegen widerrufft wann es graue
»Haugen zu Werdemberg vnd JorgenEhinger fiscal ist verlihen gewesn als ein haimgeuallen lehen den solh
»lehen auch kain schad sein sol u. . . Q. 137 ,

verleiht dem Jörg von Strolenfels , Pfleger zu Reichenegk , als Lehenträger der minderjäh¬
rigen Söhne seines Bruders Thomas von Strolenfels , Fritz , Hanns und Laurenz , ein
Drittel des Zehends zu Sterkelsperg . Q . 136.

verleiht dem Fritz von Sparnegk das Lehen Fridmanszdorf und Puchegk mit Zugehör , das
er von Hanns und Heinz von Wolrad , Vettern , an sich gekauft hat . Q . 136.

verleiht dem Herman Rawch 2 Morgen Ackers bey Perpach (»auf der eben vorm plech ge¬
nlegen ®) die er ererbte von seinem Vater Otto und Oheim Albrecht Rauch . Q . 137.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Achaz Terchinger , k . Diener , künftig jährlich 96 Pf.
Pfen . für Sold und Kostgeld auf 3 Pferde auszurichten , auch 16 Pfund Rückstand.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 45,
Befehl an Jörg Mannsriedrer , Amtmann zu Himelberg , von den Renten daselbst dem Hanns

Mitterpacher , Bürger zu Neustadt 140 Pf . Pfen . auszurichten »die er vnserm herrn dem
»Römischn kaiser zu seinn notturfl ’ten berait gelihn hat .®

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 45.
K. Friedrich entbindet die Stadt Frankfurt von der Verpflichtung , den von ihm vor Kurzem

zum Schutze des Mainzerischen Klerus ausgegangenen Schirmbrief in seinem ganzen
Inhalte zu beachten und zu befolgen.

» _ Nun haben vns die obgenantn vnser vnd des reiclis lieben getrewen burgermeister vnd rate der
»stat Franckfort durch ir Getreulich botschaft fürbringen lassen , wie daz inen vnd derselben stat Franck-
„fort so sy den obgeschriben vnsern heiserlichen geboten vnd beuelhen nnchkunien vnd gehorsam sein wol-
„ten vil vnrats veintschaft vnd Schadens aufersten vnd erwachsen wurd , wo sy aber solichem in obge-
„schribnier mass nicht nachkonieu in solich swere pene vnd buss in den bemelten freiheiten vnd geboten
»begriffen verfallen möchten , vnd vns diemuticlich gebeten , sy darinu gnediclichen zu fursehen vnd des
»obgeschriben geböte vnd beuelhnuss zu entladen . Also haben wir angesehen der obgenauten von Franck-
»foit diemutig vnd fleissig gebete auch die trewen nutzen dienste die sy vns vnd dem reiche offt vnd dick
„getan haben fürbaser tun sollen vnd mögen vnd darumb mit wolbedachtem mute gutm rate vnd rechtem
„wissen aus merclichen vrsachen vns darczu bewegende solich vorgemelt vnser kaiserlich geböte vnd beuelh
„mit den penen in den obbestimpteu brieuen begriffen an die obgenanteu von Franckfort ausgegangn souil
„dieselben binden auf sy sagen antzeigen vnd uerstanden werden mögen vnd nicht weiter wie die lütten
„vnd begriffen wider aufgehebt vnd der entladen haben , lieben die auf vnd entladen sy der von Römischer
„kaiserlicher machtvolkomenheit vnd rechter wissen in craft diss bricfs vnd meyneu - vnd wellen dnz diescl-

66  *
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„ben von Frankfört solicli egemelt noch einich ander gebot verbot oder beuelhe so derselben Sachen halb

„ausgangen sein nicht binden damit behafft verbunden oder die inen zu einicher vngehorsam furgehalten
„noch deshalb angelangt bekumbert oder beschedigt werden sollen oder mögen in dliein weise . Doch daz die¬
selben von Franckfort die priesterschaft daselbs inen beuolhn liaben welln vnd wider ir vorgemelt freiheit
„nicht beswern noch des ymands von iren wegen zu tun gestatten vngeuerlich . Mit vrkund diss briefs etc.
„cum appeudente sigillo coinmuni ” . . . ö . 81.

verbiethet dem Reichshofgerichte zu Rotweil (Grafen Johann zu Sulz , Reichshofrichter und
den Urtheilsprechern daselbst) unter einer Pön von 10 Mark Goldes, die Freyheit des
Grafen Ulrieh von Würteniberg nicht ferner zu beeinträchtigen.

„vns hat der wolgeborn Vlrich graue zu Wirtteniberg vnser svvager vnd des rcichs lieber getrewer
„durch sein erber botschaft fürbringen lassen mit clag , wie wol er vnd die seinen von vnsern vorfarn am
„reich Römischen keisern vnd künigen auch vns für das gernelt vnser hofgerichte loblicli gefreict sein vnd
„also ob sy au demselben vnserm hofgericht fürgeheischen eruordert oder geladen wurden , daz dann ir bc-
„nanten hofrichter vnd vrteilsprecher oder die dann zumal dasselb vnser hofgericht besitzen verwesen oder
„dem vorsein , sy auf ir gewondlich abuordrung nach lautt vnd innhalt der bedachten ir freiheit von in
„schieben vnd weisen sollen etc . innhalt der briefe darüber begriffen vnd ausgegnugn , nichts destmynder
„werde dem bedachtem vnserm svvager vnd den seinen offt nach gebürlicher abuordrung so sy in gemain
„oder sunderheit durch euch fürgeheischn vnd geladen werden schuldig Weisung nach lautt der oftgemelten ir
„freiheit versagt vnd abgeslageu als er vermeint vnbillieh zu nit klainer Verachtung keiserlicher oberkeit von
„dann die freiheit iren vrsprung haben vnd vernichtigung derselben freiheitn vnd vns diemutiglicli bitten im
„vnd den seinen hierinne gnediclich zu fürsehen . Wann wir nu warheit obgemelts fürbringens souil vnd nu
„zumal notturft ist gewesen gnugsain vnderricht vnd dann ainen yglichen bey seinen gnaden freiheiten rech-
„teu vnd gerechtikeiten zu hanthaben schuldig vnd dem gemelten vnserm swager vmb seiner willigen gehor-
„samkcit vnd dinste willen so er vns vnd dem heiligen reich biszher vnuerdrossenlich beweisst hat vnd nun
„hinfür wol tun sol vnd mag zu gnediger fürdrurtg insonderheit genaigt sein . Begern wir an euch sanientlieh
„vnd jeden besunder ernstlich vnd vesticiich auch mit rechtem wissen gebietende ” . . . U . 80.

verleiht dem Jörg Godt und seinen ehelichen Leikeserben von Neuem ein Wapen.
„Mit namen einen swarczen schild darinn ein gelber oder goldfarber han mit roten fuessen , vnd auf dem

„schilt einen helme mit einer swartzen vnd gelben helmdecken gecziert , darauf auch ein gelber haue ge-
»schikcht als in dem schild ” . . . 499.

Befehl an Jan Wernstorfer , Amtmann zu Gmunden, demPropst zu St. Florian pro anno 1466
32 Fuder Salz vom Amte daselbst auszurichten , it. 32 pro 1467 und eben so viel alljähr¬
lich „doch nur auf verrer gescheft vnd beuelhen.® Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 45,

K. Friedrich befiehlt der Reichsstadt Lübeck , die seiner Schwester Herzoginn Margareth von
Sachsen auf 4 Jahre verschriebene Stadtsteuer , hach bald eintretendem Ausgang dieser
Zeit , durch die nächstfolgenden 2 Jahre dem Herzog Albreclit von Sachsen zu geben.

Q. 80,
Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kärntlien, dem Ött von Zelking für Sold und Kost¬

geld 32 Pf . Pfen . auszurichten. Geh, H. - Archiv. Cod. N. 38. fol . 45.
K. Friedrich belehnt Anton von Herberstein über die von Hanns Gail erkauften achthalbe

Hüben zu Klapping. S. Kumaf’s Gesell, der Burg u. Familie Iler-berstein,
II. Th. p, 129, 130. Beyl. Nro. 50.

Michel, Burggraf zu Maidburg verschreibt sich gegen K. Friedrich , in Betreff eines ihm von
demselben übergebenen Briefes K. Sigmunds Vom Jahre 1409 über 54,000 Gulden auf den
Schlössern und Herrschaften Tschakenturn und Tuga. Geh. H.- Archiv.

Befehl an den Vitzthum in Kärntlien , dem Jobst Hawser , Kämmerer „vmb ain pirphann”
24 Pf. und für Sold und Kostgeld 56 Pf, Pfen. auszurichten.

Geh. H.- Archiv. Cod. N, 38. fol. 45.
K. Friedrich bestätigt dem Märquard von Künszegk die Briefe über die seinem Grossiater

von K. Sigmund verpfändete Stadtsteuer zu Kempten.
„ _ Bekennen , daz vns vnser vnd des reichs lieber getrewer Marquart von Künszegk dienuiticlieh bat

„bitten lassen , daz wir im die briefe so löblicher gedechtnusz vnser vorfar am reiche kayser Sigmund denn
„zumal Römischer kiiuig weilent Hausen von Künszegk seinem cnen auf vnser vnd des reichs statste \>i zu

► „ Kempten gegeben , vnd wir nachmals derczcit auch in vnsern kuniclichen wirden weilent Hansen von Km.
„segk Vlrichen vnd Leutolden seinen brüdern des beuanin Marquartn vater vnd vettern vernewet confnmiic
„vnd bestett liaben als wir des durch glaubliche vidimus eigentlich vnderricht sein , auch als Römischer h .i\
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„ser -zu uernewen zu confiruiirn vnd zu bestettigen gnediclich geruckten , wann die von dem bcuanten Hau-
„sen von Kunszegk erblich auf in geuallen sey . Haben wir angesehen ". . .

»Item darauf ein gepotbrief au die von Kemptn ”. . . . Q . 90.
verleiht dem Alexander von Wildenstein eine Hofstatt zu Rukerstorf , dazu ein Fischwasser

an der Pegnitz.
„das sich anhebt oberthalben der Pegnistorffcr gründt bey den aichen vnd get bisz gen Wetzendorf an

»des fischer gartten darein get der Rörenpach vnd gehört darczu bisz an die alten mülstat , davon man jer-
„lich dint zwei ) guidein vnd sechczigk pfenniug , zwo vastnachthennen vnd zway herbsthuner , so in von
»weilent Jörgen von Wildenstein seinen vettern erblich angevallen ( ist ) . Q. 137.

Quittung für den Bischof von Gurk ( „meinem lierrn von Gurgk ®) über 332 Mark Pfenning
(wegen des Schlosses Iiunsperg jährlich zu geben ) pro 1466 auf 1467.

Geh . H . - Archiv . Cod .- N . 38 . fol . 45.
Befehl an Andre liattaler , die Renten des Amtes Frankenburg dem Grafen Wilhelm von Tier-

stain , mit dem wegen seiner Forderung Ton Herzog Albrecht her ein Abbruch gesche¬
hen ist , bis zur Tilgung derselben auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 46.

Befehl an Kristoff Pramer , Richter zu Bruck an der Mur , dem Niclas Wildegker 32Pf . Pfen.
für 2 Quartale auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 43.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Grafen Wilhelm von Tierstain , k . Diener 100 Pf.
Pfen . zu geben »die im diczmals vnser herr der kaiser , damit er sich in seiner gnadn
„gescheuten dartzu in dann sein gnad in das lannd ob der Enns geordent hat destpas
»ausgehalten mag .® Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 47.

Befehl an Erhärt Karl , Einnehmer des Aufschlags zu Liserhouen , den Gebrüdern Wolfhart
und Jörg Puchs 97 Pf . Pfen . und 85 Pfen . für Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 47.
K. Friedrich bestätigt die Privilegien des Frauenklosters St . Ruprechtsberg bey Bingen im

Mainzer - Erzbisthum , Ord . S. Benedicti . Pön 40 Mark Goldes . Q . 79.
befreyt den Hanns Altmann von Burghausen auf 3 Jahre von allen Ansprüchen seiner Gläu¬

biger.
„ _ Also daz in sein Schuldner dazwischen vmb ir schuld nit anlangen bekumbern noch dhein schaden

„tun noch zufügen sollen noch mögen weder mit recht noch an recht in vnseru fürsteuthumben , auch in
„des erczbischoucn zu Salczburg herezog Ludwigs vnd Sigmunds lannden vnd gebietn ” . . . Q,. 79.

Quittung für die Gebrüder Hanns und Niclas Abprecher , über 60 Viechtmeder (je 3 für 1
Ungar . Gulden ) und 315 Puechmeder (je 5 für 1 ungar . Gulden ) zusammen ä 83 Gulden
Ungar , von den Renten der Aemter Nieder - und Ober - Kutsche , die sie bestandweis
inne haben , ausgerichtet . Geh . H . - Archiv . Cod . N. 3S. fol . 44.

Befehl an Niclas und Hanns Abprecher , Gebrüder , dem Wilhalm Neuhauser von den Aem-
tern zu Ober - und Nieder - Kutsche und zu Riegk 32 Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld
auszurichten 5 it . dem Erhärt Mardachs 8 Pf . Pfen . für Sold ; it . dem Erhärt Herberstai¬
ner für 16 Pf . Pfen . Geh . II . Archiv . Cod . N . 38. fol . 46.

K. Friedrich verleiht dem Caspar und Martin Öder von Kaphsperg den Sitz zu Öd in der
»Hürner -» Pfarre . Geh . H . - Archiv,

verleiht dem Albrecht Schad , Bürger zu Bibrach , seine ererbten Reichslehen zu Mittel -Bibraeh .*
„ _ das burglin der paw die Amprwisen vnd das vogtrecht zu Mittelbibrach gelegen mit allen 'zugehürun-
„gen ”. . - sub commissione juramenti ad D . Doctorem Georgiuin Ehingcr ". . . Q- 133

vei’leiht dein Jörg Lindner und Hermann Rottensteiner als Pflegern und Spitalmeistern des
Spitals zu St . Leonhard in Lauff und allen nachfolgenden Spitalmeistern ein Gut zum
Nuschelperg mit Zugehör , das sie von Ludwig Pfinzing dem Jüngern , Bürger zu Nürn¬
berg , erkauften . Q - 136.

Befehl an Caspar Smutzer , Mauthner zum Rotenmann , dem Friedrich May , fc. Diener 131
Gulden ungr . und Ducaten in Gold und 6 Schill . Pfen . auszurichten („die im vnser herr
„der kaiser vmb allerlai war schuldig worden ist ”) und dazu 24 Pf . Pfenn . ( »darumb er
»sein k . g . dort oben ze lannd ain sclief vnd sayl bestelln sol .®)

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 46.
Befehl an die Verweser zu Aussee , der Priorinn und dem Convent des Frauenklosters zu

66  *
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Grätz 20 Pf . Pfen . zu geben ( aus Gnaden »zu aufpnuung der gmenh so in in der nag-
»sten prunst verprunnen sein ®) . Geh , H, - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 46.

K. Friedrich bestätigt dem Rudolph Alber und seinen Erben das Gericht bey seinem Schlosse
Rotenfels.

das gericht so von alter vnd guter gewonheit her zu seinem slosz Rotenfels gehöre allein vber
»sein armleute vnd vndertanen vmb all siecht gemain freuel Verhandlung tatte schuld sprüch vordrung oder
»ander Sachen wie sich die vnder denselben seinen armen leuten begeben vnd nicht die hohen gericht berii-
»ren zu richten ”. . . ö - 90.

verleiht den Gebrüdern Hanns , Sebald und Leonhard Volkmair in Gemeinschaft 2 Gütlein zu
Heuchling , die beyde Fritz Kolb bauet . Q . 137.

verleiht dem Claus Wertheimer für sich und seine Hausfrau Margareth ein Haus und einen
Stadel zu Nürnberg an dem Treiberg gelegen.

„wanne die im Heintz Walther sein sweher hette in wechselweisz vbergeben vnd darumb persöndlich
»aufgesagt .” 0 . 136.

verleiht dem Heinz Walther für sich und seine Hausfrau Katharina (die es von ihrem Vater
Diez lteckenperger ererbte ) ein Haus und einen Stadel , einen Garten , eine Mauer und
ein »Hofret ® zu Nürnberg . Q . 136.

Befehl an Jörg Virtaler , Marchfuttrer zu Grätz , dem Virgil Schrutawer 82 Viertel Habern
auszurichten (aus Gnaden ) . Geh . H. - Archiv . Cod . N . 38 . fol » 46.

Befehl au die Verweser zu Aussee , dem Grafen Wilhelm von Tierstain 32 Pf , Pfen . auszurichten
für den im Dienst des Kaisers genommenen Schaden . Geh . H . - Archiv . Cod , N . 88. fol . 47.

Befehl an Wilhelm Gresl , Amtmann zu Marchpurg , dem Ulrich Pesnitzer 40 Pf . Pfen . zu
geben . Geh . H, - Archiv . Cod . N . 38. fol . 47.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Bischof zu Seckau 40 Pf . Pfen . auszurichten »auf
»sein diener so im gefangn sein worden im Steirdorff bey Steir ®,

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 47.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Grafen Wilhelm von Tierstain auf 47 Pferd für

4 Wochen 47 Pf . Pfen . auszurichten „zu widerstannd der veind im lannd ob der Enns
»darczu in sein k . gn . geordnet mitsamt seiner k . gn . hofleut auf die obbemelt anczal ®.

Geh . H , - Archiv . Cod . N. 88. fol . 47.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Andre Pewchel 16 Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld

auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cqd . N . 38. fol . 47,
Quittung für Agnes , wreiland Oswald Wolfs Witwe , über 130 Pf . Pfen , von den Renten der

Aemter zu Neukirchen und anderer Ende , zu des Kaisers Händen.
Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 47.

Befehl an Stephan Schakli , Amtmann zu Radkerspurg , dem Sigmund Rogendorff zu Noth -»-
dürft und Bau des Schlosses zu Grätz 150 Pf . Pfen . auszurichten.

Geh . II, - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 47,
Bischof Jobst von Breslau , Zdenko von Sternberg , obrister Burggraf zu Prag , Jan von Ha¬

senburg und Kosti , obrister Richter des königlichen Hofes von Böhmen , Ulrich von 11a-
senburg und Kosti , Bohusla von Swannberg , Wilhelm von Hilburg , Heinrich ältester
von Plawn , Hanusch von Colowrat und zu Sbyroch , Diepold von Risenburg , Jaroslaw
von Sternberg , Heinrich von Newnhaus , Jan von Sternberg , Stephan von Liechtenburg
und von Vettaw , Burian von Gutenstain und zum Bretenstain , Wilhelm von Baby,
Heinrich jüngster von Plawen , Lienhard von Gutenstain und zu Clenaw und Dobrohost
von Ramsperg geloben dem K. Friedrich allzeit Hülfe und Beystand wider den ketzeri¬
schen Girzik von Podiebrad . Geh . H . - Archiv , ( it . Cod . N . 25 ) Angef . b . Kurz,

K. Friedr . IV . II . 92. Note a) .
Ii . Friedrich verleiht dem Albrecht Popelreuter einen Zwiefelgarten bey Snepfenreut gele¬

gen mit Zugehör , den er von den Gebrüdern Conz , Fritz und Martin Jeger an sich ge¬
kauft hat , als Reichslehen , Q 1 *

verleiht den Gebrüdern Ludwig , Jörg und Hanns Conratter und ihren ehelichen Leibeserjien
ein Wapen.
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»Mit iiam <mi eilten roten Schilde , darinne in der mitte nach der lennge ab ein weisse leisten mit dreyen
»roten sternnen obeinander vnd auf dem Schilde einen helnie gecziret mit einer röten vnd weissen helm-
»decken , darauf ein manszpilde an fuesz mit gelbem krausen bare vnd in die zwo färb rot vnd weisz nach
»der lennge ab becleidet , mit seinen in die hoch aufgeworffn armen habende in yder hennde einen roten
»sternne ” . . Q.. 199.

verleiht dem Heinrich und Dietrich von Ilentschuszheim und ihren Lelienserhen ihre Reichs¬
lehen.

»_ nemlich den freyen hof zu Berkheim vnd die freien ekclier darein gehörent der an dreyen velden
»hundert ainvuduierczigk morgen vnd ein viertail sein . Item die egker in Bergkheimer markte die Reinhav*
»ten gewesen sein , der an dreyen felden anderthalbhundert vnd siben morgen ist , item ain agker in Kir-
„chaiuter markete - gut der ganncz acker des sechs morgen ist ” . . . Q . 58.

verleiht dem Claus Künig , Bürger zu Speyer , von Neuem als Reichs - Erhielten ( für Söhne
und Töchter ) mehrere Stücke , die er schon früher in Gemeinschaft mit Andern hatte
und zum Theile ferner halten soll.

»_ die stukeh vnd guter so er vnd weilent Diemar sein bruder mit namen sechs pfundt pfening jer-
»lichs gelts auf dem schultheissenampt zu Sufelnheim vnd dreyezehen mansuiad wisen in dem Schuriet al-
»lein vnd in Sonderheit vnd dann mitsambt Martin vnd Diemars der Bogner ir vetter den Speicherhof zu
„Hagenaw das Sunderholcz vnd die Sweinaw in gemainschaft ” . . . ( ,,ut in forma sub commissione juramenti
»ad episcopum Wormaciensem .” ) ö » 133.

verleiht dem Matthäus Masser und seinen ehelichen Leibeserhen von Neuem ein Wapen.
„ Mit namen einen swarczen Schilde darinn in der mitte nach der lenge ein gelber oder goklfarber

„stam mit zwayen abgeschroten essteu vndten von einander gespalten vnd in baide egk des Schildes ausge-
„tailt auf dem Schilde ainen helme mit einer swarczen vnd gelben helmdeck geezfrt , darauf ein swarcz auf-
»getaii fliig mit einem stam von färben vnd schikungen geschikt als in dem Schilde ” . - . Q,. 203.

erlaubt dem Erhard Landolt , dass er das Witthum seiner Getnahlinn Margareth von Ochsen-
stain auf den Zehenden zu »Frankchenn , Schafhusen und Müntzcnhausen », die Reichs¬
lehen sind , versichern mag.

»doch also wann es vale kernen vnd solich lehen zu der egenantn Margrethen hannden sten wurden,
»daz dann die von vns vnsern uachkomen vnd dem heilign reich empfangen vnd durch einen erb .ern manu
»der lehensgeuoss getragen werden sol , als sich dann in solichem gehöret ”. . . Q. 77.

verleiht dem Hanns Leitgeb , Bürger zu Lauflf, 2 Tagwerk Wiesmahds bey Lauff und Ilench-
lingerbach gelegen , genannt der Judensee , die er von Hanns Mayr , Bürger zu Lauff an
sich kaufte . Q - 136.

Quittung für Achaz Hertenfclder , Pfleger zu Newnburg auf der Kanngker , über 90 Gulden
vom Amte zu Primska zu des Kaisers Händen gegeben.

Geh . H . - Archiv , Cod . N . 38 . fol . 47.

K. Friedrich gebietliet , zur Beförderung eines Zuges wider die Türken , einen fünfjährigen
Landfrieden im Reiche zu halten . Q . 88. ( Deutsch .) Gedr . bey Dumont , III . 1. 377.

Müller , D. Reichst . Th . ü . K. Friede . IV . I . 285 etc-
erlässt einen Befehl an den Cardinal Peter , Bischof zu Augsburg , die Uebertreter des allge¬

meinen Landfriedens zur Strafe zu ziehen . Geh . H. - Archiv,
schreibt dem Herzog Sigmund von Oesterreich in Betreff der Berichtigung des Reichstags¬

anschlags wider die Türken , von Seite der geistlichen und weltlichen Insassen in des
Herzogs Landen . Geh . H . - Archiv,

verordnet einen fünfjährigen Landfrieden im deutschen Reiche , um gegen die Türken die
Reichskräfte verwenden zu können . Q . 85, v . Anhang.

Befehl an Richter und Rath zu Leoben , dem Bernhard Prawn , k . Diener 64 Pf . Pfen . aus¬
zurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 48.

Befehl an Jacob von Ernaw , Vitzthum in Kärnthen , dem Peter Seidenswantz , k . Diener 24
Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld und 40 Gulden ungrisch qnd Ducaten für Schaden im
Dienste des Kaisers auszurichten . Geh II . - Archiv . Cod . N , 33 . fol . 48.

Befehl an Jacob von Ernaw , Vitzthum in Kärnthen , dem Veit von Gich 120 Gulden auszu¬
richten «die man im von der scheden wegn zuWienn vnd andrer scliedn was er der von
„vergangner zeit ( zu fordern hat ) vnd mit im darumb abprochn ist worden .»

Geh . H . Archiv . Cod . N, 38, fol . 40. ( Beygeklcbt .)
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K. Friedrich verleiht dem Seifried Rot und seinem Enkel Paul Ber einige vermahnte und
verschwiegene Reichslehen.

„den dritteil des zeheuts in Sesenheimer kirspel vnd in dem Riede inwendig Straszburg gelegen mit
„Heckenheimer zehenden vnd alles das so vnczher 'darin gedient vnd gehört hat mitsampt dem halben ding-
„hofe zu Sesenheim mit den eignen leuten darczu gehörent zinsn vnd gölten so die Mothenheimer inr.gehabt
„haben”. . . 133.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Prior und Convent des Dominicaner - Klosters zu
Grätz 100 Pf . Pfen . zum Bau des Klosters auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N. 38. fol . 48.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Grafen Wilhalm von Tierstain auf weitere 4 Wo¬

chen für 47 Pferde wöchentlich 47 Pf . Pfen . auszurichten.
Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 48.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Stephan Kling 38 Pf . Pfen . und 80 Pfen . für Sold
und Kostgeld auszurichten . Geh II. -Archiv . Cod . N. 38. fol . 48.

Befehl an die Verweser zu Aussee , den Gebrüdern Jörg und Wolfgang Trautinanstorfler , k.
Dienern , 64 Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 48.
K. Friedrich verleiht dem Melchior von Hirczharn für sich und seinen Bruder Otto und die

Söhne seines Bruders Caspar ( »Damer und Karins ») das Dorf Rodenberg mit Zugehör,
den Theil der Weiler Vinkenbach , Ilimborn und Meszbronn mit Vogteyen , Herkom¬
men , Gerichten und Rechten , als von Alter hergekommen ist.

„Sub commissione ad Comitem Emychea de Lyningen pro prestanda fidelitate”. . . ft. 133.

Quittung für Conrad Melcz , über 150 Gulden vom Amt zu Weichselberg zu des Kaisers
Händen . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 48.

K. Friedrich gestattet , dass Nicolaus Hugonis , Dechant der Kirche zu Baden in der Diöcese
Speyer die königliche Präbende mit dem Michael Hugonis vertausche . Q . 81.

Quittung für Jacob von Ernaw , Vitzthum in Kärnthen , über 1000 Gulden , von den Renten
seines ' Amtes , zu des Kaisers Händen . Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 49.

K. Friedrich verleiht den Gebrüdern Karl und Jeremias Holzschuher ein Gütlein zu Malmans-
liofen gelegen , worauf Caspar Moelerschneider sitzt , als Reichslehen . Q . 132.

verleiht den Gebrüdern Ruprecht und Peter Haller , Bürgern zu Nürnberg , ein Gütlein zu
Hawsen bey Vorcheiin gelegen , worauf jetzt Heinrich Feurer sitzt , welches Fritz Thor-
man aufsandte . Q.- 132.

verleiht dem Ruprecht Haller 4 Fastnachthühner jährlicher Gülte.
„der zway aus ainem acker so Margretlie Zollin vnd die ander zwo auch aus einem acker so EIsz Pu-

„ckin inhaben im Hirszueld gelegen , auf sein behebt recht so er durch weilent Hansen Ergerszheimer clag
„fürer darauf hat erwonneu vnd im vormals zu lehen sullen verlihen sein ”. . .

(NB. Alle 3 Stücke „absque literis .”) Q» 1^2.

K. Ferdinand von Sicilien etc gibt dem K . Friedrich einen Geleitsbrief zur sichern Reise
nach Rom , um sein Gelübde zu erfüllen . Geh . H . - Archiv.

Befehl an Richter und Rath zu Leoben , dem Alexius Pekh 28 Pf . Pfen . auszurichten »zu
»Zurichtung des weges am Hawsperg zu Grecz .® Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 49.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dein Acliaz Neidegker 56 Pf . Pfen . für Sold und Kost¬
geld pro praeterito und künftig auf 4 Pferde jährlich 128 Pf . Pfen . auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod. N. 38 . fol . 4.9.

Papst Paul II . stellt dem K. Friedrich einen Geleitsbrief aus , dass er zur Lösung seines Ge¬
lübdes sicher nach Rom kommen dürfe , jedoch nur mit einem Gefolge von 400 Pferden.

Gell . II . - Archiv . Kurz ’s Oesterr . u . K. Friedr . IV . II . Th . p . 99. ISote a) _
K. Friedrich bestätigt dem Eberhard von Neytperg die Uebergabe und Verschreibung etlicher

Reichslehen , die sein SchwiegervaterBerthold von Massenbach zu seinen Gunsten machte.
„_ Mit namen seins teils au dem sloss Massenbacli. Item zwei teil an deni zeliendten in der mnrcli

„daselhs Salczliofen alles mit irer zugehörung , funfundzwainczig morgen des walds genant das Pieclistal.
„Item fünfzehen morgen ackers gelegen auf dem Hagenpusch in Sweigrer march vnd vier morgen wissen
„auch in Sweigrer march gelegen ”. . .

ft. 81.
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verleiht dem Sebald Kress als dein ältern das Haus Stadel und etliche »ekcherlin vnd wis-
„flekchlin ® bey dem Craftzhofe gelegen.

»sub commissione juramenti ad Schultheissen zu Nürmberg infra hinc et Nicolai ” *. . Q . 135.

verleiht den Gebrüdern Marx , Jobst und Stephan Momenson und ihren ehelichen Leibeserben
von Neuem ein Wapen.

»Mit uamen einen gelben oder goldfarben Schild vnd in gründe des Schildes ein grüner stame mit dreyen
»essten steende darauf ein rotter sittich mit grünen flügeln vnd auf dem Schilde einen helme mit einer
»gelben oder goldfarben vnd roten helmdecken gecziret , darauf ein gelber oder goldfarber krancz steende
»darinn ein rotter sittich als in dem Schilde ” . . . („ ut in forma generali ”) . Q. 199.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Wilhelm von Sauraw , Drugsess , 34 Pf . 3 Schill , und
20 Pfen . auszurichten für Sold und Kostgeld . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol , 49.

Befehl an Andre Ilohen v̂arter , Hauptmann in der Metling, - dem Franciscanerkloster zu
Gröcz bey der Metling gelegen 1 Fass Wein und 6 Karbel Getreid ( aus Gnaden ) auszu-
richten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 49.

Quittung für Andre von RaistorfT , Bürger zu Greiffenberg , Amtmann in der Reiclienaw und
Richter in Klein - Kirchaim über 185 Pf . Pfen . von den Aemtern , zu des Kaisers Hän¬
den . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 50.

K. Friedrich verleiht dem Hanns Volkclimeir , Bürger zu Nürnberg , als Lehenträger seiner
ehelichen Hausfrau Agnes die Behausung zu Lauffenholz , die man nennet die Burg bey
Megeldorf gelegen , mit Zugehör.

»so sy bisher genüczt vnd innegehabt vnd ir PeterPodner von Nürmberg der yecz auslendig vvere vor-
»mals zu lehen getragen het ” . . . ut in forma solita , sub commissione ad Eglofstein judicem ibidem ” . . .

Q . 133.

erhebt den Friedrich von Fleckenstein zu Mademburg , Herrn zu Dagstul und seine Erben
und Nachkommen zu Reichs - Freyherren von Dagstul , verleiht ihnen ein doppeltes Wa¬
pen (das der alten Dagstul und das der Herren vonBrugk , von denen der Friedrich von
Fleckenstein von weiblicher Seite abstammt ) , und das Recht , mit rothem Wachse zu
siegeln . Pön 40 Mark Goldes . Q . 200 . Kulpis , Doc . p . 290. Lünig , R . A. XI.

(6 .) ' p . 29.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Gilig Gärin , Hanns Bubay , Hanns von MarbaSyo,

Hanns Hofiinger , Hanns von Blidemberg , Arnold Pikhart , Niclas Mayuol und Arnold
Fleron , kaiserl , Chorsingern , jedem 8 Pf . Pfen . (zusammen 64 Pf . Pfen ) auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 50.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Bernhard Moshaimer 16Pf . Pfen . für Sold und Kost¬

geld auszurichten . Geh . II . - Archiv . Cod . N. 38. fol , 50.
Herzog Bursius von Modena gibt dem K . Friedrich und seinem Gefolge einen Geleitsbrief

zur sichern Reise nach Rom und zurück ; für sein Gebieth . Geh . H . - Arcliiv.
K. Friedrich verleiht dem Andre Kyesel und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein

Wapen.
„ _ Mit namen einen swarczen schilile darinne zwischen zwaien aufgeracktpn gelben oder goltfarben

»flügeln vnden ein liercz seiner naturlichn färben , die scherf vber sich gekeret vnd auf dem Schilde einen
»helme geczirt mit einer gelben vnd roten helmdecken , darauf auch zwo aufgerackt flfigel mit dem liercz,
»vnd alles von färben geschikt gleich als in dem Schilde ” . . . Q , 200.

verleiht dem Veit Hanman und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„ _ Mit namen einen weissen schild vnd der gründe des vierden teils des Schildes plaw , darinne zwen

»gelb sparren obeinander kerende die scherff vbersich vnd in dem obern weissen teile ein swartzer banne,
„vnd auf dein Schilde einen helme mit einer weissen vnd swarczen helmdecken geczirt , darauf auch ein
„swarczer hanne geschikt als in dem Schilde ” . . . Q , 199.

verleiht Ndcm Wendelin ( Wenntll ) Cuntzler und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein
Wapen.

„ _ Mit namen einen swarczen Schilde geende darinne aus dem vordem obern in das hinder vnderteile
»des Schildes vberegk ein pache seiner natürlichen Wasserfarben vnd in yedem teyle vnden vnd oben ein

„gelbe lilien , auf dem Schilde einen helme getzirt mit einer , swarczen vnd gelben helmedeckcn , darauf ein
„morenprustpild an licnnde seiner natürlichen färben gekrönet mit einer gelbn oder goldfarben kröne ” . ,.

Q . 199.



524 Friedrich IV, (III.) 1467, September 28.—30.
Nro.
5180

5181

1467.

Sept.
28.

_28.

5182

5183

5184

5185

5186

_29.

_29.

__29.

_30.

—30.

5187

5188

5189

5190

5191

5192

_30.

_ 80 .

_30.

_30.

_30.

_30.

Neu¬
stadt.

verleiht dem Valentin Zoller und seinen ehelichen Leiheserben von Neuem ein Wapen.
„Mit naiuen einen gelben oder goldfarbn Schilde darinne in mitt ein niorenhaupt mit seinem hals vnd

„natürlichen färben gekronet mit einer roten crone vnd auf dem schilt ein helme getzirt mit einer gelben
„vnd swarczen helmdecken , darauf ein rotte gewunden fliegende binden entspringende daraus auch ein morn-
„haupt mit seinem hals vnd crone auf dem haupt vnd geleich geschikt als in dem schilt ". . . Q. 200.

bestätigt den Gebrüdern Adam und Conrad Wiszhar und ihren ehelichen Leibeserben ihr er¬
erbtes Wapen.

„— Mit namen einen biawen Schilde darinne in dem hindern teil ein gelb oder goidfarb gewülke geende
„daraus ein gepogner arme in gelb oder goidfarb becleidet , habende in der hannde ein weisse streygnppel
»vnd auf dem Schilde einen helme mit einer gelben oder goldfaren vnd biawen helmedecken gecziert darauf
„ein grabes parttat mannespilde an fuess in golde becleidet , habende in der rechten haude ein weisz strey-
„gappel ”. . . Q. 203.

Befehl an Wilhelm Gresl , Amtmann zu Marchpurg, dem Ott Ratmanstorffer 27 Pf. 10 Pfen.
pro praeterito auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.

Befehl an die Verweser zu Aussee , den kaiserl. Caplänen Stephan Ilewnperg für 1 Jahr 82
Pf. und dem Hanns Swab für 1 Quartal 8 Pf. Pfen. zu geben.

Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Veit von der Albm 48 Pf. Pfen . für Sold und Kost¬

geld auszurichten. , Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.
K. Friedrich gestattet die Erhebung eines neuen Zolles in der Reichsstadt Esslingen , wovon

ein Viertel dem Kaiser und die übrigen drey Viertel zu gleichen Theilen der Stadt Ess¬
lingen und dem Markgrafen Carl von Baden (Letzterem für seine Kosten als Reichs-
Feldhauptinann) zustehen sollen. Pön 50 Mark Goldes.

daz ein yglicher der kaufmanschaft das Zenntner gut heisset daselbs zu Esslingen durch oder für-
„fürn wirdet von einem ross so dasseib Zenntner gut zeuhet zweif pfenning vnd von einem pferde das nit
„Zenntner gut genennet wirdet sechs pfenning der gemeinen landeswerung daselbs zu zolgelt zu geben
„pflichtig sein sol ”. . . Doch sollen die gewondlichen prugken vnd wege dauon gepessert vnd gehanthabt wer-
»den als das von alter her die obgenanten von Esslingen getan haben vnd (die yeczgenanten von Esslingen
„da entgegen nachlassen den alten wegzoll wie sy den von alter her aufgehebt genomen vnd genossen haben ”. . .

(Am Rande steht : Est mutata in aliani formam . Siehe l 'l68 . Sept . 30.)
Befehl an Markgrafen Albreeht von Brandenburg , die Qrafen Ulrich und Eberhard von Würtemberg und

an die Reichsstädte Augsburg , Nürnberg , Ulm , Memmingen , Nördlingen , Alheim , Bopfingen , Dinklsbühl,
Gmünd , Reutlingen und Heilbrunn , den Zoll nicht zu hindern . Q. 82.

quittirt den Jörg von Volkenstorf, kaiserl. Rath , über abgelieferte 1000 Gulden ungr. und
Ducaten in 2 Reiten, ä 700 und 300 Gulden.

„Bekennen , als wir vor ettlicher zeit <£u entrichtung des Waczla Hewko vnd anderr auch zu notturft
„des velds als vnser lanndleut vnsers fürstentumbs Österreich vor Vischainund gelegn sein tausend guldein
„Vnger vnd ducaten dargelihen , der sich der edl vnser lieber getrewr Jörg von Volkenstarf vnser rat von
»etlichen stewrn vnd anslegen so daruinb gemacht warn vns zu betzaln verfanngen vnd angenomen vnd da-
»ran 700 gülden hat ausgerieht vnd beczalt darumb wir in quittiert liabn das vns derselb von Volkensarf
»yetz aber 300_gülden Vnger vnd ducaten zu vnsern banden ausgerieht vnd geantwurt hat ”. . . vnd im sullu
»die künftigklich in seiner raittung gelegt vnd abgeezogn werdn angeuerde ”. . . Dipl. N. 38. Oestr . f. 50.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Grafen Eberhard von Sonnenberg 64 Pf. Pfen. aus¬
zurichten für 1 Quartal. Geh. H - Archiv. Cod. N. 38. fol. 51.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hanns Sibenhierter 320 Pf. Pfen. auszurichten für
Sold nnd Kostgeld. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hanns Sibenhierter , k. Küchenmeister 200 Pf. Pfen.
auszurichten »an der purckhut zu der Newnstat des geslos daselbs. 10

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hanns Awer 134 Pf. Pfen. für Sold und Kostgeld

auszurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.
Befehl an Agnes , Witwe des weiland Oswald Wolf , Richterinn zu Neukirchen , dem Achaz

Terchinger 32 Pf . Pfen. auszurichten „zu vechsnung der weinzehent vmb Newnkirchen.0
Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.

Befehl an Hanns Radmanstorfier, Amtmann zu Cilli , dem Gregor Dinstl 100 Pf. Pfen. aus¬
zurichten »zu dem paw der stat Cilli.0 Geh . II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 50.
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Befehl an Hanns Voitlme , Mauthner zu Cilli dem Gregor Dinstl 100 Pf ; Pfen . äuszurichten
»zu dem paw der stat Cili .® Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol , 50.

Befehl an die Verweser Zu Aussee , dein Wdlfhaff Füfchs 48 Pf . Pfen . für Sold uM Kostgeld
zu gehen . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 50.

Quittung für Hanns RadmanstorfTer , Amtmann zu Cilli über 56 urigr . Gülden vom Amte Cilli
(ä 9^ Schill . Pfen .) zu des Kaisers Händen . Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 50.

Christoph Mauro , Herzog zu Venedig , verspricht dem K. Friedrich , ihm einen Geleitsbrief
von dem Capitaneus Barthol Colliono einzusenden . Geh , H . - Archiv.

K. Friedrich befiehlt dem Markgrafen Carl von Baden und der Reichsstadt Esslingen , den
für ihn (den Kaiser ) bestimmten viertön Theil des neuen Zolles zu Esslingen seiner
Schwester Erzherzogi ’nn Catharina , Märkgrafinn von Baden , bis auf Widerruf auszurich¬
ten . Q . 83.

Befehl an Stephan Schack , Amtmann zu Bagkerspurg, . an Oswald Gresl , Amtmann zu
Marchpurg, . Wlasin Watmaner , Einnehmer des Aufschlags zu Volkenmarkt und an Con¬
rad Leehner ' , Amtmann zu Fewstritz , dem Sigmund Rogeridorffer 50 Pf . Pfen . (zusam¬
men 200 Pf . Pfen .) auszurichten »zu notdurft des gesloS zu Grecz zum paw ®. . .

Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 51.
Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Ulrich Ratmanstorffer 16 Pf . Pfen . zu geben für

Sold und Kostgeld . Geh . H . - Archiv . Cod. N. 38. fol . 51.
Befehl an die Verweser zu Aussee , der Ursula Prawnstorfl 'erin 132 Pf . Pfen . auszurichten

für die Dienste »so sy weilent frawn Leonoren , Roinisclin kayserinn getan hat .®
Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 51.

Befehl an Baltha *sar von Teufenpach , Pfleger zu Fürstenfeld , dem Cosmas vom Grabn und
seinen Mitgesellen (12 Pferd ) , die man nach Fürstenfeld beordert hat , wöchentlich 3
Schill , zu geben . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 51.

Befehl an N . den Eyseler , Amtmann an dter Zering , dem Cosmas vom Grabm 32 Pf . Pfen.
für Sold und Kostgeld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N. 38 . fol . 51.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Wilhalm AurSperger 64 Pf . Pfen . für Sold und Kost¬
geld auszurichten . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 51.

Befehl an Caspar , Amtmann am Griess , dem Erhard Ilerberstairter , k . Diener 16 Pf . Pfen.
für Sold und Kostgeld auszurichten . Geh . II . - Archiv . Cod . N . 38, fol . 52.

Befehl an Jacob von Ernaw, , Vitzthum in Kiirnthen , dem Jörg Reichenburger 27Pf . 5 Schill.
11 Pfen . auf 6 Pferde für 12 Wochen (Oculi bis Trinitatis verg .) auszurichten.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 51.
K. Friedrich schreibt den Florentinern über seine Reise nach Rom , die er wegen des Todes

seiner Gemahlinn Eleonora und wegen bevorstehenden Angriffes von Böhmen aus auf-
schieben »muss . Er dankt ihnen für den dem Papste für ihn überschickten - Salvus - Con-
ductus . Lünig , C. I . D . I . 1131.

Befehl an Procop Zinner , Ungeifer zu Neustadt , den Knaben des Herzogs Maximilian von
Oesterreich , jedem alle Monathe 18 Pfen . auszurichten und ihrem Schulmeister Ulrich
Ros 20 Pfen . alle Monath . (»So sind das die knaben von erst Ilogero graue zu Mülln,
»Fridreich von Stubenberg , Walthesar Rogenndorfler , Volkart Aursperger , Jörig Harder,
»Jörig Kastelbarker , Andre Rainung , Hanns Matseber , Mathes Liechtenstainer , Blasi
»Weinegker , Achaz Wehinger , Melchior Mannsmünster , Friedrich Preiner , Hanns Asch-
„pach , Wilhalm Reisperger , Lienhart Hohenfelder und Heinrich Elaclier .®)

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 52.
Herzog Christoph Maüro von Venedig schickt dem K. Friedrich den versprochenen Gcleits-

brief . Geh . H . - Archiv.
K. Friedrich verleiht dein Ludwig von Gonzaga , Markgrafen von Mantua , seine Reichslehcn

und Regalien.
»— Sane pro parte tua nobis per spectabilem nostrum et imperii sacri fidelem dilcctum Anshelmum de

„Folenghis leguni doctoreui et coniitem mincium et procuratorem tuum siipplex exhibita petitio contiaebnt,
„tjuatenus le et heredes tuos de infraseriptis terris cnstris opidis rocliis fortiliciis et locis videlicet Castro

67
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„Canecli cum Rocha et cum ponte super flumen Olii nec non reuelino seu fortilicio ultra dictum flumen Olii
„versus territorium Cremonense cum Omnibus villis ei subiectis videlicet Bozulano Aquanigra Beueraria
„Mosio Casalromano Fontanella Voiunigo cum suo fortilicio et Carzagetto . Item Castro Hostiani . Item Castro
„Castrizufredi - Item Castro Medule cum villis ei subiectis videlicet Birbesi Bocharie et Guidezoli . Item ca-
„stro Castior . i Astineriis cum rocha et cum uilla Solfarini . Item Castro Rodoldeschi cum monte Coculo sancto
„Firmo et sancto Saivatore . Item Castro Mariane . Item Castro Asule cum rocha et cum Casaboldo et suo
„fortilicio Ramedello superiore et inferiore et Mariona uersus A'quam nigram . Item Castro Lontici cum sua
„rocha et universalster cum omnibus rochis et fortiliciis villis territorii Brixiensis cum suis curtis pertineu.
„ciis et iurisdictionibus que quondam tui antecessores tenuerunt et possederunt et tu modo tenes et possi
„des de Romana imperiali potestatis nostre auctoritate investire et ea tibi prefatisque heredibus tuis in be-
„neficium ac feudum de novo concedere generöse dignaremur , quoniam ea per mortem quondam Allexandri
„de Gonzaga Marchionis Mantue fratris tui Germani qui sine legittimis heredibus et intestatus decessit , ad
„te hereditario iure essent deuoluta . Nos itaque ” . . ♦

„Adiicientes expresse quod si fofsitan aliqua predictorum iurium utpote datiarum uectigalium peadagio.
„rum imbotatuum molendinorum portuum pontium et aliorum hactenus per te vel predecessores tuos vel
„prefatum Allexandrum fratrem tuum neglecta vel etiam alia preterqua .n imperiali auctoritate et consensu in-
„debite et irrationabiliter demissa seu condonata forent , quod tu et predicti heredes tui illa nostra et sacri
„imperii auctoritate revocare recuperare et ad eum statum redacere possitis , quem maior pars tenitoiii Bri-
„xiensis facit et observat quacunque remissione pacto conventione aut temporis cursu non obstante ” . - .

„Volumus etiam et tenore presentium de prefata imperiali potestate declaramus , quod si de civitate
„Brixie contigerit aliquam personam seu commuuitatem per nos aut successores nostros Romanos reges aut
„imperatores investiri aut eisdem in vicariatum dari seu etiam aliis datum fuisset , cui in hac parte deroga-
„mus et ex nunc volumus esse derogatum quod in huiusmodi investitura aut vieariatu non iuteudimus neque
„volumus predictas terras opida rochas et fortilicia aliqualiter comprehendi ” . « . ft - 135 .

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Christoph von Rappach 48 Pf. Pfen. Sold und Kost¬
geld für 6 Pferde vom letzten Quartal auszurichten.

Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 52.
Quittung für Lorenz Stadler, Bürger zu Wien über 50 Gulden ungar. zu des Kaisers Hän¬

den , von dem Umgelt zu Swechant. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 51.
K. Friedrich verleiht den Gebrüdern Heinrich , Andreas, Johann und Conrad Lebenter und

ihren ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„videlicet scutum albi coloris atque in ipsius scuti fundo limam cornutam rubeam acies suas sursum

„extendentem ex cuius medietate tres rose similiter rubee , duo ad latera tercia vero ad sumitatem clipei
„cum duobus altioris rose collateralibus in ramusculis viridibus se proteudunt , supra clipeum vero cassidem
„iuduuiis rubei et albi coloris ornatam atque aquilam integram sui naturalis coloris , extensis alis ac vo-
„lanti similem erectam prout pictoris artificio distinctius hic sunt expressa ” . . . ft - 201.

befiehlt unter einer Pön von 20 Mark Goldes, dem Abte von Reichenau bey vorkommenden
Fällen die zustehenden Pönen und Bussen von den in seinen Gerichten verkommenden
Freveln zu geben.

„ _ Embietn allen vnd ygliehen riphtern vrteilsprechern so des erwirdigen .Tohansn abbts des gotzhaws
„in der Reichenaw vusers fürsten vnd lieben andechtigen vnd seins gotzhaws oder annder gerichte besiczen
„den diser vnser brief fürkumbt oder damit ermont werden vnseru vnd des reichs lieben getrewen vnser
„gnad etc . vns hat der erwirdig Johanns abbt des gotzhaws etc . fürbringu lassen wye wol sich zu zelten
„in seinen gerichten zwingen penen vnd gebieten freuel vnd miszhandel begeben dauon im von sein vnd
„seins gotzhaws wegen als obern hem derselben gerichte wanndel pene vnd busz zu geben gebiiru , als
„dann von alter herkomen vnd rechtlich ordnung sey vnd sein ambtleute solich freueler vnd miszhandler die
„vermelten wanndel penne vnd zu geben vnd zu bezalen mit gerichte vnd rechte eruorder vnd anlangen , so
„vndersteen doch ettlich derselben freueler vnd miszhandler im solichs begangen frevels oder miszhanndels
„halb nichts zugeben noch deszhalb im rechten zuantwortten nit schuldig sein » vmb daz sy von den gegen
„den sich solicher freuel oder miszhanndel begeben haben sol , nit beclagt werden oder sich miteinander

„vertragn haben sollen , auch ir obgenanten richter vnd vrteilsprecher alszdann darüber nitzusprechen noch
„zuerkennen dardurch im vnd seinem gotzhavvsz an iren rechten lierlikeiten vnd altem herkomen abpruch
„vnd besehedigung zugeezogen , deszhalb er vermeint merklich beswert werde vnd vns diemuticlich am uffeil
„vnd bitten lassen im hierinne gnediclich zu fürsehen . Wann nu nit bi 11ich noch rechtlich were , daz der
„egenant abbte vnd sein gotzhaws irer gerechtikeit der vermelten pen vnd ' busz solten entseezt oder desz-
„halb recht versperrt werden . Darumb so empfehlen wir euch allen vnd yeden von Römischer kaiserl . macht
„vnd darczu einer pene ncmlieh xx marck lötigen goldes etc . daz ir dem ycczgenanteii vnserm fmsten sei-
„nen ambtleuten oder anweiten wann vnd alsolft sich freuel vnd misshandel in seinen gerichten zwingen pe

„neu vnd gebieten begehn vnd ir von inen oder iren wegen deszhalb vmb recht angelangt werden in als
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»dann vmb wanndel pene vnd busz gegen denselben freuelern vnd misszbandelern solich recht als von alter
„herkomen ist fuederlich ergeen gestatten vnd widerfaren auch euch darinne solich vorberiirt noch , annder
„auszzug nicht irren noch verhindern lassen in einich weise ” . . . Q. 82 .

bestätigt dem Ulrich Blarer zu der Leyburg und seinen Erben Gericht, Zwing und Bann im
Uorfe »Tettikoven ”, und verleiht ihm dazu einige neue Gnaden. Fön 10 Mark Goldes.

» _ vnd darczu in sonderhait vergönnet erlaubt vnd die gnad getan , daz er zu notturftiger besaczung
»des gemelten gerichts alle vnd yglich vndersessen vnd einwouer des gemelten gerichts oder im mit vogt-
»oder hueb - zinsen verwandt sein zu dem gemelten gericht das zu besiczen vntl daran vrteilsprech bey pene
»fünf Schilling pfenning landswerung eruordern vnd gebieten , auch die guter daselbs vmb gelegen wie die
»yetz vmbfangen vnd eingetzeint sein , hinfür auch also behalten vnd nyinand vichtrib zu geprauchen zu gc-
„stattn nit schuldig sein auch solichs bey den vorberürten penen verbieten vnd darczu alle vnd yglich freuet
»so sich in demselben gericht begeben mit penen der vudern gericht in mass solichs in dem negsten gericht
»dabey gelegen so yetz Jacob Beyer innhat gehalten würdet alles vnd yedes als von alter herkomen ist bes-
»sern vnd büssen vnd solichs mit gerichts ordnung daselbs einbringen vnd erlangen , vnd auch von allen
»vnd yeden vndersessen des gemelten gerichts die im mit vogt - oder hubzinsen verwand sein wann ir yet-
„weder zu sein vogtpern jareu körnen ist , glupt vnd ayde im als vndersess einwoner vnd zynser mit allen
»gerechtikeiten getrew gehorsam vnd gewerttig zu sein nemen sol vnd mag , sy im auch allso zu tun schul-
»dig sein sollen alles vnd yedes als von alter herkomen ist ” . . . Q . 82 .

Befehl an die Verweser zu Aussee , den Gebrüdern Ulrich und Hanns Reisacher 48 Pf. Pfen.
auszurichten für Sold und Kostgeld. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 3S. fol. 52.

K. Friedrich nimmt den Conrad Flar von Constanz zum k. Diener auf, und samint seiner
Hausfrau, mit Kindern und Gütern, in besondern Schutz und Schirm , für die nächsten
10 Jahre. Pön 40 Mark Goldes.

» _ darczu aus merclichen vrsachen ine vergönt vnd erlaubt , daz sy zehen jare die negsten nach datum
»diss briefs in demselbn scherm zu Costencz oder in andern vnsern vnd des reichs oder vnnser oder vnsers

»löblichen hawsz Osterrich stetten mit heuslicher wonung siezen sich daselbs enthalten davon vnd darczu
»wanndeln auch ir erbliche guter zynns rennt nutz gult oder schulden daselbs einbringen sameln zu vnd ab-
„fürn samenthaft oder in sonnder nach der mass vnd mess vertriben verenndern hingeben verkauifen hann-
»deln wanndeln vnd damit irn nutz vnd fronte schaffen vnd tun sollen vnd mugen on alle irrung vnd eintrag.
»Doch also daz sy mit burgermeister rate oder ambtleuten derselben stat darinn sy wonung haben auch da-
»mit sy von in geschirmt vnd gehandhabt werden zu milleidung vberkombnusz tun vnd in dafür als ander
»einwoner so nit ir burger sein nach gebürlicher anczal des guts ein zimlich summe geben vnd raichcn auch
»in ob sy des begern wurden als ander solich einwoner glubd vnd eyde tun sollen alles getreulich ” . . . Q . 81 .

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Hanns YVeichsler, Heinrich Freymanner , Hanns
Hawsrugker , Paul Kursner und andern Dienern und Dienerinnen und Werkleuten der
weilant Frau Eleonora, Rom. Kaiserinn 202 Pf. 3 Schill. 11 Pfen . auszurichten von Sold
und Arbeit wegen . Geh. Hr- Archiv. Cod, N. 38. fol. 52.

K. Friedrich bestätigt als Römischer Kaiser, Herzog von Oesterreich und Graf von Tirol die
Privilegien des Frauenklosters zu Sonnenburg in der Brixner - Diöcese. Pön 40 Mark
Goldes Q. 81.

nimmt den Herzog Ludwig von Bayern wieder zu Gnaden auf. Geh. H. - Archiv. (Cod. N. 25.)
befiehlt der Gesellschaft des Einhorns , ihr Bündniss, als mit der Reichsordnung unverträg¬

lich , aufzuheben.
„Wir Fridreich etc . embietn den edlen vnsern vnd des reichs lieben getrewn etc . dem haubtman vnd

„allen vnd yegMchen so sich ih der gesellschaft des aingehurns verpunden habu vnser gnad etc.
„Wir lassen ew wissen , daz wir warlich vnderricht sein wie ir ew vnd ewr erben zu ewigen Zeiten an-

„einannder zu heiltfu vcrschribn auttrag des rechten vnd annder articl in denselben ewrn Verschreibungen
»fürgenomen vnd geseezt habt , alles an vnser des Römischen kaisers vergunnen vnd erlaubnuss , auch cwrs
„landesfürsten verwilligung wan aber durch puntnuss vnd verphlichtung zwischen vnsern vnd des reichs
„fürsten vndertanen vnd lanndsessen in vergangen Zeiten gemacht gemainer nutz vnd frid verhindert vnd
„aufrur vud khrieg entstannden , auch vnsern voruordern am reich vnd des reichsfürsten , der die solli ayni-
„gung zuzeiten grmacht haben , an iren oberkhaiteu vnd gerichtzwanngn gereehtikaiten freyhaiten vnd her-
„kömen irrung vnd eintrag gewachsen , deshalb sy nach zeitigem rate , vnserr heiligen veter , der bebst auch
„vnserr voruordern am reiche Römischer kaiser vnd künige in geistlichu auch vnsern vnd des reichs reeh-
„ten vnd dartzu in der guldeiu bullu löblicher gedechtuuss kaiser Karls des vierden vnsers vorvodru am
„reiche , die bei hohen vnd swern penen verpofen vnd aufgehebt gantz abgetan vnd kraftlos erklert seinn,
„dauon so emphelhn wir ew allen vnd ew r yedem besunder , von Römischer kaiserlicher machtvolkomenhait
„vnd bei den penen in vnsern vud des reichs rechten auch in der guidein bulle obbemelt begriffen » crnstJJrh

67  *
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„vnd vesstiklich gebietende daz ir der obbemelten Verschreibung eynigung puntnisse vnd piilicht geneinann-
„der nicht geprauhet vbet noch haltet in dhainen wege , welher oder weih aber solchs vberfürn vnd dem
„also wie hieuor stet nicht straks nachkemeu , der vnd dieselben sollen von stund an mit der tat in die ob-
„benielten peen all geuallen sein halb in vnser vnd des reichs kamer vnd den mindern halben tail iren lan-
»desfürsten vnlesslich zu beczaln , darnach wisse sich ewr yeglichec zu richten vnd die berürten peen , auch
„vnser vnd des reichs swerrer yngnad zuuermeidn ”. . .

„Geben zu der Newnstat an montag nach sand Lucastag Ewangeliste anno etc . Ixvij .”

Neu- quittirt den Herzog Ludwig von Bayern , Pfalzgrafen üey Rhein , über die restituirten , ihm
stadt. von K. Ladislaus P. versetzten Kleinodien und gestattet die Erhebung einer Mauth zu

Spitz , zur Bezahlung der Pfandsuinme von 40,000 Gulden.
„Wir Fridreich etc . bekennen für vns vnser erbn vnd nachkomen alz vns der hochgeborn Ludwig plialcz-

„graf bei Reyn vnd herezog in Beyern vnser lieber oheim vnd fürst die klainat mit namen ain gross gul-
»denes krewtz , ain klains halbs guldeins krewtz vnd ainn guidein pecher mit edln gestain , so im weilent
„kunig Lasslaw vnser vetter löblicher gedechtnuss vmb viertzigk tausent vngrisch guidein vnd gelt so er
„demselben kunig Lasslawen gelihen verseezt vnd verphennt mitsambt den geltbriefen darüber ausgangen,
„auch änndern briefen so im von den porgen so sich von . desselben kunig Lasslawes wegen vnd neben im
„vmb dieselben viertzigk tausent guidein gen demselbn hertzog Ludwigen verschribn haben geben worden
„seinn zu vnnsern hannden geantwurt vnd vbergeben hat daz wir demselben hertzog Ludweign vnd seinn
„erbn von Römischer kaiserlicher macht zu betzalung derselben viertzigktausent guidein erlaubt vnd ver-
„gunt haben wissenntlich in kraft des briefs , daz sy nu hinfür zu Spitz , von allen weinn so auf der
„Tunaw daselbs für Spitz ausgefürt werdn von ainn yeden fueder wein ainn vngrisch guidein von ainem
„yeden dreiliug wein ainn Reinischen guidein vnd von mynnern pant von yedem nach seiner antzal ausge-
„nomen die wein so man den vom adl vnsers fürstentumbs Österreich vnderhalb vnd ob der Enns zu irer
„geslösser vnd hewsec uott .urfften furet , auch von allerlay war vnd khautfmanschafft so daselbs für Spitz
„auf der Tunaw hinauf oder herab gefürt wirdet ausgenomen das salcz das seinn ganng daselbs für Spicz
„haben sol als von alter herkomen ist ain mawt , als an vnserr mawt zu Lynncz genomen wirdet nemen
„sulln vnd mugn , von menigklich v.ngehindert so lang bis sy der bemelten viertzigktausent vngrischer gul-
„dein in gold vnd münnss gantz entricht vnd beczalt seinn vnd so sy der also beczallt sein so sulln die be-
„melten aufslag vnd mawt daselbs zu Spicz , wider absein vnd von dem obgenantn hertzog Ludwigen seinn
„erbn vnd den iren nicht mer genonien weiden vnd wir sullen vnd mugn ain gegenschreiber der solh aufslag
„vnd mawt gen den so dieselben aufslag vnd mawt daselbs zu Spitz , von des vorgenanten hertzog Ludweigs
„wegen inuemen werden aufschreib haben , vnd wir vnd vnser erben vnd nachkomen Römisch kaiser vnd ku-
„njg , auch fürsten von Österreich sulln vnd welln sy bey den bemelten aufslag vnd mawt vesstigklich
„hannthaben , schützen vnd schermen , alslanng vntz sy derselben vierczigktausent guidein in gold vnd münnss da-
„uou gantz vnd gar entricht vnd beczalt sein alles treulich vnd vngeuerlich .” Geh. H.-Archiv . (Cod. N. 25.)

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Mert Graf 24 Pf. Pfen . für Sold und Kostgeld aus¬
zurichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 52.

Befehl an Blasius Watmaner , Einnehmer des Aufschlags zu Voltenmarkt , dem Hanns Guten¬
stainer 16 Pf. Pfen. für Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh. II. - Archiv. Cod. Ni 38. fol. 52.
K. Friedrich trifft auf Bitten der Stadt Achen eine Abänderung in Betreff der unverlangten

Zeugnisse hey Erbschaften.
„ _ Bekennen vnd tun kunt allermeniclich mit disem brief , daz vns die ersamen vnser vnd des reichs

„lieben getrewen burgermeister scheffen vnd ratte vnsers künglichen stuls vnd stat Ache durch ir erber bot-
„schaft zuerkennen gegeben haben wie bey inen biszher gewonheit gewesen sey so einer daselbs zu Ache
„beweisen oder beybringn wolte , daz er eines anndern nechster erbe oder magh oder daz ine ettwieuil erb*
„schaft oder erbgut anersturben , so lirechte er darumb geczeugen für geeichte den von demselben geeichte
„darczu nit gebotten were , dem wurde dann darumb gelaubt vnd darauf recht gesprochen , dardurch mani-
„cliem an seiner erbschaft erbgut vnd gerechtikeit gross irrung verhindrung abpruch vnd schaden beschehe
„vnd vns diemuticlich anruffen vnd bitten lassen sy hierinne gnediclich zu fürsehen . Wann nu vnbillich were
„daz ymands au seinen erbschaften erbgüttern vnd gerechtikeiten durch einicli vnordenlich oder vnrechtlich
„gewonheit oder geczeugknuss solte verhindert geirret oder verkürezt werden . Darumb so haben wir den ob-
„genanten von Ache vmb irer fleissigen bette auch getrewr dinste willen , die sy vns vnd dem heiligen reiche
„haben getan vnd hinfür in künftigen Zeiten wol tun mügen vnd sollen vergunnet verheissen vnd erlaubt,
„also daz nu hinfür dliein burger einwoner oder ander zu Ache dheinen geczeugen für vnser küniclich ge¬
eichte daselbs cs treffe an erbschaft erbgüttere oder magschaft nicht mer fürbringen oder weunden sol, dem
„oder denselben geczeugen w'erde dann das durch die gemelten richter vnd scheffen zu Ache sonder geboten
„vud solioh kuntschaft oder getzenknuss zugeben darczu getzwungen als recht ist’J. . . • Q. 8*'
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befiehlt dem Bürgermeister , den Schöffen und dem Rathe der Stadt Achen („vnsers kunigli-
»chen stuls ”) , fleissig Rundwachen halten zu lassen , zur Abwehrung des schlechten Ge¬
sindels.

„vns ist zu merklich maln angelangt wie sich zu Zeiten pösz wilde vnd rugklhse gcselschaften bey euch
„in vnd vmb die benant stat tag vnd nacht Aufenthalten , dardurch wir das heilig reich vnd ir an derselben
„vnser vnd des reichs stat .Ache wo solichs mit wachte angreiff vnd andern notturften nicht bewart vnd fur-
„sehen auch solich pösz lütte vmb ir vntatt nicht aufgehebt gepiisst vnd gestraft werden solteri zu verlierung
„oder in ander menig wege in merclich vnd verderblich scheden körnen möchten , das vns nicht lieb were , auf
,jdas darin die egerürt stat desterbas fürgesehen vnd bewaret vnd soll) gemelt pösz lute gestrafft werden , so
^heissen empfelhen vnd ermanen wir euch bey den pflichten dariiit ir vns vnd dem reiche geWont seit von
„Römischer kaiserlicher macht mit diesem briefe ernstlich vnd uesticiich gebietende , daz ir die gemelt vn-
„ser vnd des reichs stat Ache nu fürtter one vnderlosz sonder bey der nachte mit zirke wachte vnd allen an-
„dem Sachen darczu dienende nach aller notturft wol bewaret vnd fürsehet , was auch von pösen wilden
„rugklosen geselschaften bey tag oder nachte an vntzimlichen ennden auch vnredlichen taten inner oder vor
„der stat erfaren werden , die von stunden angreifen venkchnussen einen yeden nach seinem verschulden
„vnd ewrer rechtlichen erkantnuss fürderlich straffen auch dariune dheinerlay bette oder beuelhnuss von wem
„das beschehe nicht irren vercziehen oder verhindern lasset ”. . . ft . 84.

erklärt , dass der im Reiche verkündete fünfjährige Landfrieden den Nürnbergern an ihren
Privilegien , vermög welchen sie sich gegen ihre Angreifer vertheidigen dürfen , keinen
Nachtheil bringen soll . Fön 40 Mark Goldes.

„Bekennen als wir zuuermeydüng mutwilliger krieg raub mord brand Angriff vnd beschedigung so zu
„manigem mal in dem heiligen reich beschehen a'ücli däz eiri yedfer vor seinem orderilichen richtter desterbas
„bey recht beleihen iriug einen gemeinen frid fünf jar die negsten naclleirihnder volgende gesaczt vnd bey
„swern penen zu halten geboten vnd in das heilig reich aus 'schreiben vnd verkünden ' lassen haben nach inn-
„halt desselben vnsers kaiserlichen fridbriefs , des dätuni ste ’et zu der Ne'unstat am pfincztag vor sand Bar-
„tholomeustag negstüergangn vnd aber die ersamen vnser vnd des reichs lieben getrewen burgermeister vnd
„rate der stat zu Nurmberg von Vns vnd vnsern vörfarn am reich löblich begnadt vud gefreyet ' sein wifc vnd
„in welher mass sy sich solicher beschedigcr verhandler vnd missteter aufhalten den widerstannd tun vnd
„die straffen sollen vnd mügeri' vmb daz1 sy dann an 1 den ' gedielten irn freyheiten solichs vnsers frideshalb
„den wir doch nit zu abbrüch der 's'elbeii irer ffeyh 'eit solider daz solich vbelteter desterbas gestraffet wer¬
ndien mügn gesaczt haben nicht verleczt noch verhindert werden oder ine darinn von nymand einich intrag
„beschehe aus grund ' oder schein afs : ob dife obgenaritn von Nurmberg solich mutwillig vnerlangt vnd vner-
„uolgt geschichten gegen den so die begangen hetteu oder verleiimbt weren nach lautt desselbn vnsers fri-
„den , vor irn vermeindten ordenlichen richtern der sy sich villeicht hierinne zu gebrauchen oder die sich
„ir dawider zu beschirmen anzunemen vndersteen wurden zurechtuerttigen schuldig sein vnd darinn einich
„ander behelff irer freyheiten nottwere oder straff tun sollen oder möchten . Solich fürnemen vnd auszüg zu
„fürkomen . Haben wir mit wolbedachtem mute gute ’m rate vnd rechtter wissen gesaczt ”. . . ft . 86.

trägt dem Bischof Rudolph von Würzburg , dann den Herzogen Ernst , Wilhelm und Albreoht
von Sachsen , Ludwig und Otto von Bayern , dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg»
den Grafen Ulrich und Eberhard dem altern und Eberhard dem jüngern von Würteinberg
auf , die Nürnberger bey ihren Freyheiten gegen ungerechte Angreifer und Friedbrecher
zu erhalten . Q.. 87.

Quittung für Jörg von Tscherneml , Ilauptmann zu Adelsperg und am Karst , über 400 Gul¬
den ungr . und Ducaten von den Renten seines Bestands , zu des Kaisers Hariden.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 58.

Befehl an Hanns Lempeck , Mautlmer zum Rotenturn zu Wien , dem Albrecht von Eberstorff
s 3 mut lialbwaitzigs getraids ® zu gehen (aus Gnaden ) .

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 53.

K. Friedrich citirt die verwitwete Gräfinn Margareth von Leiningen , in der landgräflich - Lei-
ningen ’sclien Successions - Angelegenheit , auf Klage des Grafen Einich von Leiningen.

Lünig , R . A. XXII . 410.
verleiht dem Andreas Haller , ( „Barbierer ®) ein Drittel an dem Zehend zu Wynnczenheim

bey Colmar gelegen als ein dem Reiche heinigefallenes und vermahntes Lehen.
„so Rudolf von Wegcsat innhab ”, . . Derselh Andre hat ein reuersz geben der kaiserlichen maiestat zu.

„antwortteu vmb den drittail dauon ”. . . ft . 13Ll.
verleiht den Gebrüdern Herting zu Anger die Güter zu Ollerstorf , Geh . II . -Archiv.
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Neu¬
stadt. Befehl an Stephan Schober, Richter zu Neustadt , dem Achaz Terchinger 15 Pf. Pfen . »zu

»vechsung der zehentwein zu Newnkirchn® auszurichten.
Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

Befehl an die Verweser zu Aussee , der Catliarina Wehingerin 132Pf . Pfen. auszurichten »die
»man ir von der dinst wegn , so sy weilent frawn Leonoren Römische kaiserin etc. in
»irm frawncziiner hat getan zu heiratgut gescliaft hat.®

5235 _ 7.

5236 _ 9.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol« 53.
Befehl an Caspar, Amtmann in Griez, dem Balthasar Eysenzieher, Bürger zu Leoben 78 Pf.

Pfen . auszurichten »für eysneinew netz.® Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.
K. Friedrich erlässt auf Vorstellung des Magistrates der Reichsstadt Achen eine neue Ver¬

ordnung in Betreif des vom Klerus daselbst zu gebenden Weinungeltes . Pön 20 Mark
Goldes.

5237 _ 9.

5238 _ 9.

5239

» — Bekennen etc . daz vns die ersamen vnser vnd des reichs lieben getrewn burgernieister scheffen vnd

»rate vnsers kuniclichen stuls vnd stat Aclie durch ir erber botschaft haben fürgebracht wye wol sy gros-
„ser schulde vnd ander anligender notturft halben vortzeiten einen vngeit auf wein vnd ander Sachen in

»derselben stat Ache nach löblicher gedechtnusse vnser vorfarn am reich Römischer kayser vnd küuig vnd
»vnserm vrlaub vnd verwiliigung nach lautt der briefe darüber ausgegangen aufgesaczt vnd biszher einge-
»nomen haben . yedoch so vnderstandn sich darüber die ersamen vnser lieb andechtigen n die chorhern vn-
»ser lieben frawen kirchen daselbs mit den weinen so nicht ir zehentwein sein sunder anderswo kauifen
»vnd in ir wonung füren der gemelten stat vnd bürgern irrung ze tunde vnd damit als iren zehentwein auch
»ledig vnd frey zu sein vermeinen darczu auch soiich wein durch ir gesinde vnd ander in kandten flaschen

»vnd anderm gefcsse auszwendig in die stat verkauffen vnd bringen lassen alles zu abprucli derselben stat
»vnd irer gemelten gnaden vnd freyheiten kreukchung deszhalbeu sy vnd ir burger an irer naruug merkli-
»chen sciiadeu vnd verderbnusz empfahen vnd yemer darczu gepracht werden vnd vns darauf diemuticlich

»anruffen vnd bitten lassn sy hierinn gnediclich zu fürsehen . Wann wir aber nicht gern hören daz yemands
„in einich vnbillich wege vnd sonder die obgenanten burgernieister scheffen rate vnd burger zu Ache an
„iren löblichen gewonheiten allten herkomen gnaden vnd freyheiten verhindert oder verkürczt werden sollen.

„Also haben wir derselben von Ache erber diemutig bete angesehn vnd darumb mit wolbedachtein mute gu-
»tem rate vnd rechtter wissen von newem geordnet vnd geseczet ordnen seczen vnd wellen auch von Rö-
»mischer kaiserlicher machtvolkomenheit wissentlich in craft disz briefs , daz die vorgenantn vnser stat vnd
»bürgere bey solichen egemeltn vnserer vorfarn am reiche vnd vnsern gnaden freyheiten löblichen
»gewonheiten vnd alten herkomen gerulich bleiben der auch allso gebrauchen vnd geniessen sollen vnd mö-

„gen , daz inen auch die obgenanten korhern vnd alle ander briesterschaft zu Ache von allen weinen so sy
„kauffn den vngeit als ander inwoner daselbs on Widerrede dauon geben vnd bezalen , ob sy aber dardurch
»beswert vnd ire zehentwein für sich ze trinken vermeintn zu yglichen zeitn nicht tuglich ze sein , so ver-
„gönnen vnd erlauben wir inen , daz sy nach irem gefallen anderswo xxv fueder weins vnd nicht mer zu ir
„selbs munde kauffen , dauon dheinen vngeit geben vnd doch dargegen nlsovil irn zehentwein widerumb an
»gantzeu stukchu vngezepft verkauffen sollen von allermeuiclich vugehindert . Vnd gebieten darumb’ ), . . ö , 84.

gestattet der Stadt Achen, sich an jenen Personen , welche ihre Bürger oder Güter in Be¬
schlag nehmen Hessen, durch ähnliche Beschlagnahme schadlos zu halten.

Q. 85. Lünig , R. A. XIII« 61.
verleiht den Gebrüdern Leonhard und Sigmund Frey von Neuem ein Wapen.

» — Mit namen einen Schilde geteilet nach der lennge ab halber weisz vnd das ander halb teil rot steen

»in demselben sehilde ein frawenpild beclaidet vnd verwechselt auch mitten nach der lenge ab in beide ge-
„melt färben des Schildes habende den rock vornen auf , an iren fussen rotte scharffe gesnürt schuhlin vmb
»das haupt goldfarb aufgepunden zopfe darauf ein aufgelegt fliegend weisz sleyr vnd in der rechten hande
»ein rot nieten oder gelten vnd auf dem Schilde einen hellme getzirt mit einer weissen vnd roten liellme-
,,decken , dai auf auch ein frawnpilde mit farbn ruten vnd aller ding geschiket als in dem Schilde ”. • • Q . 200.

verieiht dem Spitalmeister des Heiligen Geist - Ordens- Spitals zu Wimpfen mehrere an das
Ordens- Convent gekaufte Reichslehen.

»ncmlich sechs morgen akchers gelegen an der Hart vnden an Heinczen Veczen vnd oben an Kraft
„Greken , newn morgen akers bey dem Hotzenpusch stosst oben an Peter Bremen zu Sulrn vnd vnden au

„Greken zu Wimpten . Item vier morgen ackers an der kurczcu Helden stöst oben an Hausen von Sikingen
»vnd vnden auf Peter Bremen zu Sulm . Item drey morgen ackers an der langen Helden stösst oben an Jö-
„rig Gelpfen vnd wcnndt vudten auf der Herrn liove im tail zu Wimpfen . Item newn morgen auf den Hei-
„deckgen stössen an die Widemegker vnd vnden an Bremen . Item aiu morgen ackers stosst auf die roten
„widern vnd oben au der herrn gut im tal , summa der ecker xxxij morgen , lteui drey morgen wisen ligen

»zu Erbfeld oben am Kiclasen vnd Tndten am Bremen . Item aiu morgen Weingarten hat .lörg Gelph vnd oben
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„am pfarer weingartn . Item drey vierteil weingartn hat Hanns Kramer gelegen im Heltlin an Hansen von Si-
„ckingn disz obgenant stuck vnd gut der obgenant spitelmeister von bruder Hannsen Degen des bemeiten
»heilign geists orden an sich vnd das convent bracht hett vnd von dem namen auch stamen vnd gesiecht
„von Hohenriedt zu lehn gerürt hetten vnd empfangen weren , wann aber dasselb gesiecht Hnhenriedt mit
„namen vnd stamen gancz mit tod vergangen vvere vnd die gemelten leben ferrer von nymand zu empfahen
„wissen dann vnserr kaiserlichen maiestat als der obern hannd , hat vns der egemelt spitelmeister diemutic-
„lieh bitten lassen , daz wir im anstat sein vnd des obberürten seins convents zu Ithen zu uerleihen gnedic-
„lich geruchtten ”. Also haben wir angeseheu ”. . . sub commissione ad magistrum civiutn et Consulatum civi¬
tatis Wympfen ibidem’ >. . . q 4 133.

verleiht dem Hanns Jacob und dein Augustin Luttenwang und ihren ehelichen Leibeserben
von Neuem ein Wapen.

„ — Mit namen ein roten Schilde steende darinne auf einem weissen fuess ein gcscheibter weisser kachel-
„ofen mit syniheln ( ?) grünen kecheln oben mit einem praiten weissen gupfe vnd auf dem Schilde einen helme

„mit einer roten vnd weissen helmdecken geczirt mit einer gelben gewunden fliegenden binden , darauf ein
„weisser gescheibter kachelofen mit seinem fuess gleich geschikchet als in dem Schilde ” . . . ft . 201 .

verleiht dem Hanns Hundertpfund und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
» — Mit namen einen Schilde geteilt naeh der lenge ab das ein teil blaw vnd das ander gelb vnd in dem

„gantzn Schilde ein ring verwechselt in beid färben des Schildes vnd auf dem Schilde einen helme geczirt
„mit einer plawen vnd gelben helmdecken , darauf zway aufgetan flügel daz ein gelb das ander blaw dar-
„czwischen ein parhaubt mannespilde an füsse becleidet nach der lenge ab in beid färben blaw vnd gelb ha¬
bende auch einen ring vornen an der prust vnd verwechselt mit den gemelten färben als in dem Schilde ” . . ,

Q. 200.
verleiht dem Hanns Pirlier und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„Mit namen einen Schilde geteilt nach der lenge ab halber teil rot vnd das ander teil swarcz vnd in bai-

„den färben des Schildes vberzwirich ein weysz hermly vnd auf dem Schild einen heim geczirt mit einer
„swarczen vnd roten helmdecken , darauf ein rot roseukrancz entspringende daraus ein pirkenpawm seiner
„natürlichen färben ” . . • q , 200.

verleiht dem Hanns Prawn und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
» — Mit namen einen roten Schilde darinne ein weiss künigly vnd auf dem Schilde einen hellme geczirt

„mit einer roten vnd weissen helmdecken , darauf zway rote aufgetane flügeln auch in yedem derselben ilü-
„geln ein weisz künigly ” . . . q . gQO.

verleiht dem Peter Wenig und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„ _ Mit namen einen Schilde geteilt vberegk , das vnder halb teil blaw vnd das ober weis , darinne ein

„gelb Sterne vnd auf dem Schilde einen helme getzirt mit einer gelben vnd blawen helmdecken , darauf ein
„gewundn fliegende gelbe pindeu entspringende daraus zwen aufgeworffen menschenarme becleidet in blaw
„habende zu obrist auch einen gelben Sterne ” . . . q 201

Befehl an Stephan Schagk , Amtmann zu Ragkerspurg , dem Jacob Winkler 48 Pf, Pfen. für
Sold und Kostgeld auszurichten. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Bernhard von Scheftcnberg 85 Pf . 5 Schill . 9 Pfen.
für Sold und Kostgeld auszurichten. Geh. H - Archiv. Cod. N. 38. fol. 58.

K. Friedrich setzt den Grafen Gerhard zu Seyn als kaiserlichen Commissär ein, um die bey
den westphiilischen Gerichten eingerissenen Missbrauche abzustellen.

„ _ vns ist angclangt , wie sich an dem heimlichen westuelischen gerichten vil vnd manigerlay irrung
„vnd vnordnung begeben , daz die zu Zeiten als sich nach rechtlicher Ordnung gepürt nit gehalten , dadurch
„die partheyen besvvert werden , vnd deshalben iren Zugang solicli vnordnung vnd beswerung fürzukomen au
„denselben enden zu suchen nit wissen . Wann nu vns als Römischem kayser darein zu sehen vnd solhs zu

„fürkoinen gepürt vnd zusteet . Darumb so emphelhen wir dir von Römischer kaiserlicher macht geben dir
„auch hiemit gantzen vollen gewalt mit disem briefc ernstlich gebietende , daz dw an vnserer stat von vnser

„vnd des heiligen reichs wegen vnd als vnser vnd des heiligen reiclis stathalter biz auf vnser ferrer gescbefft
„vnd widerruffen darob seiest schadest ordnest vnd bestellest vnd aufseiten habest , damit die gemelten heym-
»lichen westuelischen gericht in iren Ordnungen vnd gesaczten wesen gehalten vnd nyeman daran beswcrt
„oder vhergriffen werde vnd ob yemand wider Ordnung desselben gerichts beswert oder in ander vnbillich
„weg damit gehandelt vnd dw deshalb angelangt wurdest , alsdann nach deinem gutbeduncken vnd herkömen
„desselben gerichts gemein capitelstag an gewondiich zimlich steet seczest vnd alle vnd yeglieh stuihern
„freygrefen vnd Schöffen so sich darczu zu eruordern gebürn , vnd ob einicher partliey so sacheuhttlb diesel¬
ben heimlichen gericht berürend vnd sich daran zu rechuertigen gepürn darczu zu uerkuuden notturft sein

„wurde den auch verkündest vnd alsdan die selben Sachen vnd partheyen nach Ordnung vnd saczun-
„desselben gerichts eigentlich vnd nach notturft verhörest vnd als du die erfinden werdest , ferrer darinn
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«hanndelst vnd tust , damit die gerechtikeit gefördert vnd einich parthey in vnbillich wege versert auch nit
«not seiu werde , vns deshalb in clagweise anzulaugen . Doch daz vnser kaiserlich oberkait gerichtszwang ge-
«bott vnd geschefft nit versert noch belaidigt werde in einich weise , dann wir die hierinn gancz ausgeslos-
«sen vnd gesundert bahn wellen , darnach wisse dich zu richten vnd tust auch daran vnser ernstlich mey-
»nung vnd gut geuallen ”. . . Q. 89 . Gedr . Tross , z. Gesell , d. Fcmger . (1826) p. 56.

verleiht dem Jörg - Rorer von Swabacli ein Gütlein zu Rewt gelegen.
»— so Heinczn Amman vererbt sey , vnd er von Martin Pawngartner zu Nürnberg an sich gekauft

«hab etc. etc . sub commissione jurameati ad Hausen von Waldcnrot ”. . . Q, 134.

verleiht auf Verlangen des Hanns Fulscliüssel dein Conz Echter die Gemeinschaft einer Au
in »Astheymer - Markte ® gelegen . Q . 135.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Marquart Budekh , k . Diener für Sold und Kostgeld
von Jahr 40 Pf . Pfen . auszurichten . Geh . H . -Archiv . Cod . N. 38. fol . 53.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Grafen Hermann von Montfort 32 Pf . Pfen . aqszu-
richten »zu zerung so sein diener in laistungn gen Steir tan bahn .®

Geh , H . - Archiv . Cod . N . 38. foll 53,
Quittung für . Sewold Mitterhuber -, Bürger zu Marchpurg , fiber 416 Pf . Pfen . vom Gerichte,

das er ettliche Zeit inne hatte . (Uebergeben durch den Musche Juden zu Marchpurg .)
Geh . H . - Archiv . Cod . N, 38. foh 53.

K. Friedrich gibt dem Bischof Johann von Trient noch auf ein Jahr , wie früher , Urlaub
zum Lehens - Empfang seiner Regalien . Q . 85.

befiehlt den Verwesern seines Halls zu Aussee (Wolfgang Metschacher und Andre Fuchs --
berger ) , die nächsten 2 Monathe wöchentlich dem Grafen Wilhelm von Tierstain , seinem
Diener , 42 Pf . Pfen . auszuz (ah,len.

»— Alz w.ir yetz dem edln , vnsern liebpn getrewn graf Wilhalmen von.'fierstaini vnsern diener mit zwnin
«vnd viertzigk plierdn vnsers bofgesinds zu widerstanqd - der veindt wideruinb in vnser fürstentumb Gster-
«reicli ob der Enns geordent haben ”. . . wöchentlich auf yeds der obbemelten pherd ain phunt phenuing .”

Item am Montag nach h. 3 K,önig 1468 (11. Jänner ) zi} Neustadt Befehl an dieselben , noch auf ein Mo*
nath ihm das Geld (42 Pfd .) auszuzahlen.

Item Grätz , Sonntag vor S. Peterstag ad Kathedr . 1468 (16. Febr .) noch auf 1 Monath für 39 Pferd.
Item Grätz , Samstag nach , U. L. Fr . Annpnciatio 1468 (28. März , das Monath hatte am 10. März geen¬

det) . Noch auf 1 Monath . Befehl an dieselben . Ms. Register d. Geschäftbriefe . N. 38. fol. 1_ 2.

Jan von WernstorfF , Amtmann zu Gmunden , soll dem Grafen Wilhelm von Tierstain , 24Pf.
Pfen . geben ( aus Gnaden, ) ;. Geh . H. - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 54.

K. Friedrich erlaubt und bestätigt , dass Dietrich Burggraf zu Strassburg seinen halben Theil
von 3 Fudern Weingülte auf dem Weinzehent zu Ober - Roden in . dem Banne zu Bahle-
burn auch von dem Kornzehent daselbst seiner Hausfrau Merglin von Ilonwiler als Wit-
thum verweise . Q . 434.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Friedrich IlerberstorlFer , Pfleger in Wildoni 100 Pf.
Pfen . auszurichten »zu dem paw vnd aufbringung eines turns zu Wildoni .®

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 53.
Quittung für Mert Verl , über 40 Gulden ungr . und Ducaten von den Renten des Schlosses

Gutenstain , das sein Bruder Friedrich Verl verweset hat.
Geh . H - Archiv . Cod . N . 88. fol . 54.

K . Friedrich verleiht dem Claus Rudolf zu Schelenbach als Lehenträger der unmündigen
Kinder des Cunz Pfister von Schelenbach ein Tagwerk Wiesmahds am Swabachsbach ge¬
legen , als Reichslehen ( ,.absque litera ®) . Q . 134.

gestattet dem Hanns Gessler von Ulm , in seinem Dorfe Buhel ein Gericht zu errichten , und
als Reichslehen zu besitzen.

»— vnd das mit seinen ambtluten vnd zwelf erbern vnnersprochen mannen die in seinen weilern nem-
«lich deinen Kussendorf Eeliliszhusen Oberstetten vnd Silhaim gesessen vnd mit vernuft vnd weiszheit dar-
«czu tuglich vnd gut sein , als richter vnd vrteiler beseczen sol vnd mag. Damit vmb geldschuld vnd all ann*
«der gemain sprüch clag hanndlung vnd freuel auszgenomen vmb sacken den leib vnd hallsgcrichtte antref-
»funt dem armen als dem reichen bey dem ayde den er von denselben seinen amptleutcn richtern vnd vrtei-
«lern darumb leiblich nemen sol zu rechtten vnd rechtzusprechen als zu Libheim vnd andern dorfgerichten
»daselbsumb gelegen recht vngeuerlich gewonheit ist ” , . . Q. 88.
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Neu¬
stadt. Die Verweser von Aussee sollen dein Heinrich von Dacliaw 500 Pf. Pfen. geben für Sohl und

Kostgeld. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 55.
K. Friedrich verleiht dem Conrad Pawr und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein

Wapen.
»— Mit namen einen .blavven Schilde darinne nach der iennge einen peslachhamer mit einem gelben

„Stile vnd zu beiden teilen ein gelber sternne , vnd auf dem Schilde einen helnie mit einer blawen vnd gel¬
oben helmdecken geczirt , darauf ein gewunden fliegende pinden von baiden färben gelb vnd blaw geende
»daraus ein zwifach blaw aufgetan flügel darinne vber zwirich ein gelb leisten mit dreyen plawen ster.
»nen " . . . ft . 201.

Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kärnthen, soll dem Jörg Fuchs 64 Pf . Pfen . geben für Sold
und Kostgeld. Geh. H. - Archiv. Cod. N 88. fol. 54.

K. Friedrich bevollmächtigt den Caspar von Freyberg , genannt Dürr, statt des früher damit
beauftragten Doctors Jörg Ehinger , kaiserl. Kammer- Procurator- Fiscais, der keine Zeit
hat , diejenigen Personen , welche sich unrechterweise des Adels anmassen oder falsche
Wapen führen , zur Strafe zu ziehen oder mit ihnen zu Iractiren. Pön 50 Mark Goldes.

» — Vns langt menigermal an , wie daz sich ettweuil in dem heiligen reich des adels anuemen vnd auf-
»werffen die doch des von geburde nicht sein . Auch ettlich bürgere in vnsern vnd des reiclis stetten vnd
»ander sich Wappen vnd cleinete vndersteen zu füren zu halten vnd zu gebrauchen " . . . so haben wir . , .
»vnserm diener vnd des reichs lieben getrewen Casparn von Freyberg , den man nennet Dürr empholhen,
»erlaubt geheissen vnd gantzen vollen gwalt gegeben , daz er anstat desselben vnsers procurators fiscals
»alle die sy sein in slossern oder bürgere in stetten merkten oder auf dem lande , wo er die an den ennden
»in dein heiligen reiche erfaren vnd betretten möge , die sich solichs adels wappen vnd cleinet an vnserer
»vnd vnser vorfarn am reiche willn vnd erlaubn als obberürt ist gebrauchen tlarumb ansprecHn vnd ir ye-
»dem an vnserer stat vnd in vnserm namen mit hilff rate vnd beistaiul vnser vnd des reichs fürsten grauen
»herrn vnd steten vnder dem oder den ein solicher wonhafft vnd gesessen ist bey sweren penen zu gebie-
»ten solichen adel vnd wappen vnd cleinete nicht mer zu gebrauchen noch zu fiirn sonder vmb sollten ege-
»rürten frevel vns vnd dem reiche durch den obgeuanten Casparn kerung abtrag vnd benügen zu tun . We-
»licher aber des adels wappen oder cleinete , so er also vnerlaubt hette gefürt , nufurtter von vns als Rö-
»schern keyser begerte zu empfahen vnd zu behalten , der sol mit demselben von Freyberg darutnb für vns
»vnd vnsern Römischen kanczler gegenbürttigen oder künftign vberkomeu alles in sechs wochcn vnd dreyeu
»tagen den nechsten nach dem tage vnd einer von dem benanten von Freyberg oder ander yemands von sei-
»neu wegen angelangt vnd ermont wirdet " . . . Q . 202.

Quittung für Gregor Dienstl , über 300 Gulden ungr. und Dueaten vom Vitzthumamt zu
Cilli , zu des Kaisers Händen. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 54.

Erhard Karl, Mauthner zu Liserhofen, soll dem Hanns Wolf 39 Pf. Pfen. Sold und Kostgeld
ausrichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 54.

Paul Eybeswalder, Amtmann zu Lemburg, soll dem Mert Kloher, k. Diener 29 Pf. 5 Schill.
Pfen. Sold und Kostgeld ausrichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 54.

Verweser zu Aussee sollen dem Meister Hieronimus Pueliartz ausrichten 50 Pf. Pfen. für
Sold und Kostgeld. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 54.

Paul Eybeswalder, Amtmann zu Lemburg, soll dem Gregor Dinstl geben 20 Pf. 3 Schill. Pfen.
»von des teichs wegn so derselb vieztumb daselbs zu Lemburg gepawt hat.®

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 54.
K. Friedrich verleiht dem Friedrich Posch und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein

Wapen.
» — Mit namen einen gelben oder goldfarben Schilde darinn von gründe auf ein swarcz lialbs Vorderteil

»eins peren mit aufgerakchten taczen vnd gelffunder zungen , vnd auf dem Schilde einen lielme geczirt mit
»einer gelben oder goldfarben vnd swarczen helmdecken , darauf hinden vnd vorn ein gestülpter heydnischer
»swarczer hut mit einem gelben vnderczug entspringende daraus ein posch von hannenfedern ” . . . ft . 201.

verleiht dem Heinrich Rylier und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
»— Mit namen einen swarczen Schilde darinne in mitte ein gelbe hinden zu dem lauft geschickt vnd

»gelffunder zungen , vnd auf dem Schilde einen heime geczirt mit einer swarczen helmdecken , darauf ein ge-
»wunden fliegende pinden swarcz vnd gelb entspringende daraus ein pusch von swarczn straussenfedern ”... ft . 201.

verleiht den Gebrüdern Friedrich und Otto Grafen zu Hennenberg (in der Person ihres Bru¬
ders Berthold) die von ihrem Vater Jörg Grafen zu Hennenberg ererbten Reichslehen,
in Gemeinschaft.
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Mit nauien das gericlite zu Benszhusen halbes mit seiner zugehörung . Item seinen teile der wild-
„penne an dem Doringerwald . item die zendt - vnd das haiszgerichte zu Romhilt vnd den zolle daselbs . Item
„die zent das hallszgericht vnd den zolle zu Mumerstat halbes . Item den ban derselben gerichte ”. . , Wir
„haben auch den vorgenantn von Hennenberg vmb irer diemutigen fleissigen bette willen dise besonder gnad
„getan vnd verlihen . Tun vnd leihen inen vnd iren erben die auch in craft disz briefs , ob sy icht erczte
„finden es sey gold silber kupier oder anders , wie das namen hat , auf dem iren daz sy yeczo innehaben
„oder noch an sy komen möchte wie sich das begebe vnder oder ob der erden , auch ob yemand der funden
„bette oder funde au enden des ertrichs daran sy durch keuffe anfeile oder irm väterlichen erbe gäbe oder
„anders teile oder gemein hetten oder gewonnen , daz sy das auch nemen vnd prauchen mögen an menic-
„lichs eintrag vnd hindernusz , es were dann das dieselben die das vor dato disz briefs funden hetten von
„vns freibeit vnd erbaignug hetten , die möchten iren teile nach anzal nemen vnd den genantn von Hennen-

‘ „berg iren teil nach anzal werden vnd volgen lassen vnd sich nu furtter ob in den. daran sy taile mit inen
„hetten icht mer funden wurde mit in nach anzal yglichs teils geprauchen mögen vngeuerlich auch von al-
„lermeniclich vngeliindert ” . . . Mer so haben wir den vorgenantn zwayen geprüdern Fridrichen vnd Otten
„grauen zu Hennenberg den ban über das blut in den obgeschriben iren stukchen vnd lehen zu richten gne-
»diclich verlihen ”. . . vnd die offtgenanten grauen Fridrich vnd Ott sollen auch sonderlich von solhem ban
„vber das blut zurichtten als vor begriffen ist , dem Jorgen hem zu Lympurg vnserm vnd des h. reichs
„erbschenkchen vnd lieben gcti ewcn au vnsrer . stat vnd in vnserm namen hiezwischen data disz briefs vnd
„dem heiligen Ostertag schirstkomend darauf also gewondlich gelubde vnd eyde tun ”. . . O- 134*

nimmt den Jörg Beck von Strassburg zum Diener und „Hofgesind» auf und verleiht ihm auf
die Zeit seines Dienstes die Mauthfreyheit für seine Güter ( Wein oder andere Kaufmann¬
schaft) auf dem Rheine zwischen Colmar und Rastadt. Kulpis , Doc. p. 231.

gestattet den Grafen Friedrich , Philipp , Jörg , Otto und Heinrich von Henneberg auf An¬
bringen ihres Bruders Berthold Grafen von Henneberg , sich auch des Nahmens und
Wapens derer von der Säule zu bedienen.

„haben tun fürbringen , wie der edel auch vnser vnd des reichs lieber getrewer Antom von der Seule
„in den alten croniken gelesen vnd darinn gefunden hab , daz der benantn grauen von Henneberg vordem,
„vorzeiten Römer vnd auch die von der Seule genant vnd darnach in dewtschn lannden hieuor durch ir er-
„berkeit redlich vernuft weiszheit gut tatten vnd vil ander tugent hiuder den namen vnd die graueschaft
„Henneberg komen sein vnd zirlich herbracht haben , der vnd vil anderer redlicher vrsachenhalb der obgenant
„Anthoni von der Sewle bewegt wordn sey , daz die egenantn von Henneberg alle vnd ir eelich leibserbn für
„vnd für sich widerumb auch die von der Sewle als die von Henneberg schreiben nennen vnd darczu seine
„wappen vnd cleinette mit nauien einen roten schildp darinn ein weisse sewle oben mit einer guidein crone
„gecrönet zusampt oder neben iren wappen vnd eleineten der grauescheffte Ileuneberg oder yedes besunder
„wie inen das wol gefellet , auch haben vnd füren sollen , die inen vnser heiliger vater pabst Pauls der ann-
„der des namens also bestettigt vnd confirmirt habe , vnd vns diemüticlich anruffen vnd bitten lassen , daz
„wir inen denselben namen von der Sewln mitsampt den yeczgemelten wappen als Römischer kayser auch zu
„bestettien zu confirmirn vnd von ncwem zu uerleihen vnd zu geben gnediclich geruckten .” Des haben wir

, „ Q. 202.„an &eseheu ”. ♦.
verleiht dem Jobst Hug von Sulz und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„ _ Mit namen einen gelben oder goltfarben Schilde darinu ein swarcz adler haupt mit seinem hals brüst
. „vnd gelffunder zungen gekronet mit einer gelben oder goldfaren crone auf dem Schilde einen helme geczirt

„mit einer gelbn vnd swarczen helmdecken , darauf zwischen zwayen aufgetan swarczen fliigelu mit gelben
„flinderlia gesprenget ein gepoguer gelber hals eins swannen mit seinem aufgetan roten snabel ”. . •Q. 201.

Verweser zu Aussee sollen den Gebrüdern Ulrich und Hanns Reisacher 48 Pf. Pfen. ausrich
ten für Sold und Kostgeld. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 55.

Bürgermeister und Rath zu Wien sollen von der Stadtsteuer dem Jörg PelendorlTer, Anwald
zu Wien , 100 Pf. Pfen . ausrichten , vom Anwaldsamt her für 1 Jahr.

Geh. H - Archiv. Cod. N. 38. fol. 55.
Verweser zu Aussee sollen den Gebrüdern Jörg und YV'olfgang Trautinansdorfler 64 Pf. Pfen.

ausrichten für Sold und Kostgeld. " Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 55.
K. Friedrich bestätigt dom Jörg Satelboger von Geltolfing und seinen Erben alle Privilegien

in Betreff der zu seinem Schlosse Geltolfing gehörigen Freyung . Q-
verleiht dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg das Viertel an der Vogtey zu Mente

stein mit Zugehör, so Heinz Voyt , Bürger zu Nürnberg , zu seinen Gunsten anfsand̂ e.
„sub commissioue fidelitatis ad Episcopum Eystetensem iiifia liiuc ct pasclia . . . O
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( 8. 1.)

(8. 1.)

Caspar Smutzer , Mauthner zum Rotenmann , soll dem Lorenz Kribitsch , k . Diener auszrichten
64 Pf . Pfen . für Sold und Kostgeld und 16 Pf . Pfen . für Pfandlösung.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 . fol . 5£.
Quittung für Wilhelm Gresl , Amtmann zu Marchburg , über 200 Pf . Pfen . vom Amte zu

Ratschach . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 55.
K. Friedrich verleiht den Gebrüdern Guillermus und Johann Heinrich von Cartre von Neuem

ein Wapen.

» _ videlicet clipeus flaveus et in eoden , cervus glauci coloris ligwan . extensam ac in vngulis anteriori
„bus pedum tres rosas median , rubean , et alias duas ad latera , albns in ramnsculis et foliis similiter viri-
„d,s coloris , babentem snpra cassidem vero clipeum huiusmodi operientem vittan , sericean , consertam et
»supennduvias sme tecturam foliatin , extensam flaueo et glauco coloribus redimitis , dirigentem snpra se
»medium cervum cum rosis in vngulis gestantem in ipso clipeo figuratun , et coloratum prout bec in medio
»present,um pictoris artificio clarius ceruuntur figurata ”. . . ^

Niclas Grihinger und Wilhelm Gresl , Amtleute zu Tifer , Ratschach sollen dem Sigmund
Pruschinck 77 Pfund 30 Pfenning für Sold ausrichten.

T _ . Geli . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 55.
Jan Wernstorffer , Amtmann zu Gmunden , soll dem Ulrich Grafenekg 400 Pf Küffelsalz

ausrichten »die man im zu aushaltung der söldner so er als haubtman im lannd zu Öster¬
reich hat , geschaft hat .» Ge h . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 55

Verweser zu Aussee sollen dem Heinrich Milititz 570 Gulden ungr . und Ducaten ausrichten
die ihm Herzog Albrecht von Oesterreich schuldig war.

Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 55.
Andre Re .ntaler soll dem Leo Gutenberger , Pfleger zu Phannberg , geben 24 Metzen Korn

»zupuss zu der phleg Phannberg . » Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38 fol 55
Urban Dieperskircher , Hubmeister zu Grätz , soll dem Leo Gutenberger , Pfleger zu Phann¬

berg , 1 VassWein geben . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 88. fol . 55.
Quittung für Lazarus Kewczl , Richter zum Rotenmann , über 165 Gulden ä 9 Schill . 20

Pfen . , facit 201 Pf . 30 Pfen . Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 55.
K. Friedrich dankt den Bürgern der Stadt Steyr , dass sie seinen Hauptmann Ulrich von

Gravenegg in die Stadt aufgenommen und ihm gehuldigt haben , und wider den Georg
von Stain beystehen wollen , worin er sie bestärkt . Preuenhuber 122

Caspar , Amtmann zum Gries , soll dem Erhärt Herberstainer 16 Pf . Pfen . ausrichten.
T. „ . , . , , Geh . H . - Archiv . Cod . N . 33. fol . 55.
K. Friedrich gibt seine Einwilligung und Bestätigung , dass Graf Michel von Maidburg seine

Hausfrau Anna von der Lambnitz , wegen Widerlage , Heimsteuer und Morgengabe auf
den Markt Pulka verweise . Geh . H. - Archiv.

verleiht dem Johann Scheibe und seinem Bruder Ludwig und dessen ehelichen Leibeserben
von Neuem ein Wapen.

Mit namen einen schilde geteilt vber zw,-rieh in zway teile , dasvnder gelb darinne ein blawe runde
„kugel vnd das ober teile blawe mit einer gelben kugel , dann auf dem Schilde einen lielme getzirt mit ei-
„ner gelbn vnd blawen helmdecke,, , darauf zwo anfgetan flügel auch eine gelb die ander blaw dazwischen
»mitten an einer blawen Stangen , auch ein gelb kugel ”. . . q 20 \.

Prinz Victorin , Sohn des K. Georg von Böhmen , schreibt dem K. Friedrich über die Be¬
schwerden seines Vaters gegen ihn , deren Abhülfe er dringend fordert.

Geh . H . Archiv . (Cod . N . 25 .) Lünig , C. G. D . I . 458.
Preuenhuber , 123. (Unter dem 5. Jänner 1468 . Eritag
nach  statt vor Circumcisio .)

Verweser zu Aussee sollen dem Christoph von Rappach , k . Diener , 48 Pf . Pfen . ausrichten.
Geh . H . - Archiv . Cod . N . 38. fol . 55.

Herzog Ludwig von Bayern gelobt dem K. Friedrich aufs Neue Gehorsam und Treue.
, Geh . H . - Archiv . ( Cod . N . 25 .)

K. Friedrich verleiht dem Ludwig Rosst und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein
Wapen . _

68  *
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„Mit namen einen roten Schilde darinne vberegke des Schildes ein graber wolf mit gelffunder zungen
„ob demselbn wolf in dem hindern egke des Schildes ein weisser . sternne vnd auf dem schild einen helrne
„getzirt mit einer roten vnd weissen helmdecken darauf auch zway püffenhorner ains rot das ander weisz,
„dazwischen ein vorder halb teile eines wolfs mit seinen vordem fuessen ”. . . 202»

verleiht den Gebrüdern Peter Paul und Jacob Han von Hannenberg ein Wapen nebst einer
■weitern Gnade für dieselben. Pön 50 Mark Goldes.

„vmb desselben Peter Paulen ritterlicher täte willen , so er bey künigen Alfonsen zu Portugal , do er
„den vngelaubigen Alcasser in Affrica mit heres craft abgewan etc . erznigt hat . . . mit namen einen schilt
„geteilet vberegk in vier teil das vndrist vnd obrist teil von goldfarben vnd die vber tzwirich gegeneinander
„von lasurfarben vnd auf dem schilt einen helme mit einer guidein vnd plawen helmedecken . Darauf zway
„aufgereche puffenhörner yedes ze undrist vnd oben von golde , vnd in der mitte nach lenge ab auch von
„lasur die dann nach abgang der von Kelen Margrethen Kelin seiner eelichen hausfrawn zugestanden vnd
„anerstorben sein sollen (ut in forma meliori ) ”.

„ _ vnd die cleiuet so sy vnd ir voruordern bisher gepraucliet vnd gefürt haben verendert vnd den
„schilt der vor weisz gewesen ist , nun hinfiir goldfarb zu sein gecziret gepessert vnd confirmirt vnd dar*
„czu gefreyet daz sy nymer Händl sunder Hanen von Hannenberg vud rechtgeborn edel vnd wappensgenos-
„sen rittermessig leute gehaissen vnd dafür von meniclich gehalten werden sullen , in ist auch kaiseilicher
„gunst vnd willn gegeben vnd solli gab so in herezog Sigmund von Osterrich mit ainem burkstal in dem
„gerichte Velturns an deni ende geheissen Schifman gelegen genant der Orckenkoffl , das ir eigen ist etc,
„darinne ein slosz oder gesesz mit namen Hannenberg nach irera willen vnd vermugen ze pawen , bestettQ 199
„vnd confirmirt (ut in litera sub pena L. Marcarum ) ”. *

Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Iiärnthen , dem Stephan Judenhofer, k. Diener 27
Pf. 20 Pfen . für Sold und Kostgeld auszurichten. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 48.

Befehl an Jörg Rainer , Vitzthum in Krain, dem Caspar Tretzier und Mathes Resner , kai-
• serlichen Caplänen und Chorsingern 16 Pf. Pfen. Sold und Kostgeld für 1 Quartal aus*

zurichten. Geh. II. -Archiv. Cod. N. 88. fol. 48.
Quittung für Friedrich Smidberger , Mauthner zu Linz , über 10 kupferne Handpüchsen »so

»Friczen Kramer von Nuremberg an der maut daselbs zu Lintz genomen sind worden.®
Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 48.

K. Friedrich bestätigt und bessert dem Martin Grave und seinen ehelichen Leibeserben ein
Wapen.

„_ Mit namen einen weissen Schilde darinn ein roter sparr kerende den spicz vber sich vnd in dem
„sparr drey weisz rosen vnd auf dem Schilde ein heim mit einer weissen vnd roten helmdecken geczirt , da
»rauf einen geharnaschtn arme habende in der hannde ein abgeprochen swert mit einem roten knöpf vnd
„heffte ”. . . vnd den heim derselben wappen mit einer gelben oder goldfarben crone gepessert ”. . . Q. 203.

vertröstet die von Steyer , welche ihm ihr Abnehmen geklagt hatten , auf die Zukunft.
Abgedr. b. Preuenliuber , 122.

Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kärnthen, soll dem Veit Bischoffhaim 48 Pf. Pfen . ausrich-
ten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 56.

Quittung für Caspar von Tschernomelj Pfleger zu Flednick , über 340 Gulden ungr. und Du-
caten zu des Kaisers Händen. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 56.

Die Stadt Zwetei gibt dem K. Friedrich, der ihr auf 2 Jahre das Stadtgericht , Ungelt u. s. w.
daselbst gegen einen Bestandzins von jährlichen 150 Pf . Pfen . überliess , einen Be¬
standrevers. Geh. H. - Archiv,

Der böhmische Prinz Victorin schickt im Aufträge seines Vaters K, Georgs von Böhmen dem
K. Friedrich einen Fehdebrief, Lünig , C. G. D. I. 459.

K. Friedrich befiehlt seinem Diener Pernhartn von Tiernstain , sich mit seinen Dienern un
Leuten best gerüstet am Samstag nach dem Vincentiustage in Melk einzufinden, um
mit den dort versammelten Leuten den Einzug der Feinde aus Böhmen und Mähien,


	Seite 493
	Seite 494
	Seite 495
	Seite 496
	Seite 497
	Seite 498
	Seite 499
	Seite 500
	Seite 501
	Seite 502
	Seite 503
	Seite 504
	Seite 505
	Seite 506
	Seite 507
	Seite 508
	Seite 509
	Seite 510
	Seite 511
	Seite 512
	Seite 513
	Seite 514
	Seite 515
	Seite 516
	Seite 517
	Seite 518
	Seite 519
	Seite 520
	Seite 521
	Seite 522
	Seite 523
	Seite 524
	Seite 525
	Seite 526
	Seite 527
	Seite 528
	Seite 529
	Seite 530
	Seite 531
	Seite 532
	Seite 533
	Seite 534
	Seite 535
	Seite 536

